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01. Prospekt- 
verantwortung und 
Aufstellungsdatum
Die Anbieterin der Vermögensanlage, die KSH Capital 

Partners AG, Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck, über-

nimmt für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts die Ver-

antwortung.

Der vorliegende Prospekt und das Vertragswerk infor-

mieren die Anleger – nach bestem Wissen und der festen 

Überzeugung der Anbieterin – wahrheitsgemäß, sorgfäl-

tig und vollständig über alle Umstände, die für die Anleger 

im Hinblick auf ihre Entscheidung für eine Beteiligung als 

Kommanditist bzw. Treugeber von Bedeutung sind oder 

sein können. 

Der Prospektinhalt beruht auf dem derzeitigen Stand 

der Planungen, den abgeschlossenen Verträgen, der zu 

diesem Zeitpunkt geltenden Gesetzgebung und Recht-

sprechung, als auch auf den Erlassen und der Praxis der 

deutschen und US-amerikanischen Finanzverwaltung.

Es wird versichert, dass außer den im Prospekt und im 

Vertragswerk aufgeführten Verträgen zum Datum der 

Prospektaufstellung keine weiteren, für den Anleger 

bedeutsamen, insbesondere belastenden Verträge oder 

Absprachen, die im Zusammenhang mit diesem Anlage-

angebot stehen, begründet worden sind. 

Wirtschaftliche und/oder personelle Verflechtungen 

(auch über Angehörige i. S. v. § 15 AO) zwischen dem Her-

ausgeber des Prospektes, der Fondsgesellschaft, ihren 

Organ-Mitgliedern und deren Gesellschaftern sowie 

mit oder zwischen sonstigen für die Durchführung und 

Abwicklung der Beteiligung beauftragten Gesellschaften 

und Personen bzw. zwischen all diesen untereinander, 

bestehen über den aus diesem Prospekt und dem Ver-

tragswerk ersichtlichen Umfang hinaus nicht.

Die Prospektverantwortliche erklärt, dass ihrem Wissen 

nach die Angaben in diesem Verkaufsprospekt richtig und 

insbesondere keine wesentlichen Umstände ausgelassen 

sind.

Die Prospektverantwortliche sichert zu, dass zum Datum 

der Prospektaufstellung Vereinbarungen über Provisio-

nen, Rabatte oder sonstige Rückgewährsverpflichtungen 

über den aus dem Prospekt und dem Vertragswerk 

ersichtlichen Umfang hinaus nicht bestehen. Honorare, 

Entgelte, sonstige Vergütungen oder mittel- und unmit-

telbare Vorteilsgewährungen sind im Emissionsangebot 

ausnahmslos und vollständig genannt.

Datum der Prospektaufstellung: 16. Dezember 2008

[KSH Capital Partners AG]

vertreten durch

Frank Schneider 

Vorstandsvorsitzender
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KSH Energy Fund II – 
Solides Investment in Realwerte
Mit dem KSH Energy Fund II stellen wir Ihnen unsere zweite Beteiligungsmöglichkeit 

am US-amerikanischen Erdöl- und Erdgasmarkt vor.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, welche Auswirkungen eine Rohstoffverknap-

pung zur Folge hat. Fest steht, dass Energiekosten auch in Zukunft hohen Schwan-

kungen ausgesetzt sind und tendenziell steigen. Wissenschaftler sind sich einig, 

dass die globalen Vorkommen an Erdöl und Erdgas endlich und weltweit nicht 

gleichmäßig verteilt sind. Unabhängig davon, ob die Reserven in 60, 100 oder mehr 

Jahren ausgeschöpft sind, dürften sie nicht ausreichen, den heutigen Lebensstan-

dard langfristig zu sichern beziehungsweise ihn in weniger entwickelten Ländern 

nachhaltig zu verbessern.

Erdöl und Erdgas stehen auf der Weltrangliste der wichtigsten Primärenergieträger 

auf Platz 1 und 3: Derzeit verbrauchen wir weltweit pro Tag etwa 85 Millionen Barrel 

Erdöl (BP). Die USA verlangen weltweit am stärksten nach fossilen Energieträgern. 

2007 verbrauchten die Amerikaner 23,9% des Erdöls und 22,6% des Erdgases. Und 

der US-Energiebedarf steigt weiter. Beim Erdgas stieg der Verbrauch 2007 etwa um 

6,5% (Quelle: BP Statistical Review of World Energy Juni 2008). Weltweit erwarten 

Experten bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Energiewachstum von 1,6%, 

wobei rund 70,0% davon auf Schwellen- und Entwicklungsländern entfallen (Quelle: 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Reserven, Ressourcen und 

Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2006). 

Die anhaltend hohe Nachfrage wird Folgen für die Preisentwicklung haben und in 

den nächsten Jahren deutlich an Fahrt gewinnen. Daneben geht auch die Sorge 

um das globale Finanzsystem um. Die Subprimekrise in den USA brachte es ins 

Wanken, jetzt zeichnet sich eine globale Wirtschaftskrise ab. Folge: Das Vertrauen 

in geldmarkt- und börsennahe Anlagen ist geschwunden. Demgegenüber stehen 

wertbeständige Investments, bei denen reale Werte die Basis für ein Vermögens-

wachstum darstellen, im Fokus der Anleger.

Eine Beteiligung an der KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG und damit am Erdöl- 

und Erdgasmarkt ermöglicht Ihnen in den nächsten Jahren vom zu erwartenden 
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Preisanstieg der Rohstoffe Erdöl und Erdgas direkt zu profitieren. Zudem sichern Sie 

sich mit Ihrem Investment Förderrechte an den Sachwerten Erdöl und Erdgas – und 

damit an realen Werten.

Gemeinsam mit amerikanischen Investoren erwirbt die Fondsgesellschaft Förder-

rechte zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas in den USA. Sie erzielt unmittelbar 

Gewinne aus dem Erlös dieser Rohstoffe und dem späteren Weiterverkauf der 

erworbenen Rechte. 

Die KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG verfügt dank eines gewachsenen Netzwerks 

aus Ingenieuren, Geologen, Fachanwälten und anderen Experten im Erdöl- und Erd-

gasgeschäft in den USA über einen exzellenten Marktzugang. Durch diese Expertise 

und die Kooperation mit Spezialisten, die seit Jahrzehnten erfolgreich in diesem 

Markt agieren, ist sie in der Lage, die Marktoptionen qualifiziert zu prüfen und fun-

dierte Kaufentscheidungen per klar definierter Investitionskriterien zu treffen.

Als Initiatorin sind wir sicher, Ihnen mit dem KSH Energy Fund II ein chancenreiches 

und lukratives Investment in den US-amerikanischen Erdöl- und Erdgasmarkt bie-

ten zu können, das wegen Anlagestrategie und Konzeption sowie der Nähe zum 

Markt maßgebliche Erfolgsfaktoren vereint. 

Wir würden uns freuen, Sie als Anlegerin oder Anleger begrüßen zu dürfen.

Ihre

KSH Capital Partners AG 
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02. Beteiligungsangebot 
im Überblick
Beteiligung als Kommanditist oder Treugeber an der KSH Energy Fund II GmbH & 

Co. KG, einer Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht.

Das Angebot richtet sich an in Deutschland ansässige unternehmerisch denkende 

Anleger, die ein mittelfristiges Investment des eingesetzten Kapitals im nordame-

rikanischen Erdgas- und Erdölmarkt eingehen wollen. Aufgrund der Mindestzeich-

nungssumme in Höhe von US$ 15.000,00 zuzüglich Agio in Höhe von 3,0% ist das 

Beteiligungsangebot auch für Bezieher mittlerer Einkommen geeignet. Anleger 

sollten jedoch darauf achten, nur einen Teil ihres frei verfügbaren Vermögens zu 

investieren und gegebenenfalls auch den Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

verkraften können. 

Mindestens US$ 10.875.000,00 und maximal bis zu US$ 17.500.000,00 (inklusive 

der Einlagen der Gründungskommanditisten). 

Die Anzahl bzw. der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage steht bei 

Datum der Prospektaufstellung noch nicht fest. Bei Zugrundelegung eines Kapital-

erhöhungsbetrages von US$ 10.873.000,00 und einer Mindestbeteiligungssumme 

in Höhe von US$ 15.000,00 muss zur Realisierung des Beteiligungsangebotes min-

destens eine Vermögensanlage und können höchstens 725 Vermögensanlagen 

übernommen werden (einschließlich der Beteiligung der Treuhandkommanditistin).

100,0% zuzüglich 3,0% Agio.

Der KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG fließen Anlegergelder in einer geplanten 

Höhe von mindestens US$ 10.875.000,00 (inklusive der Einlagen der Gründungs-

kommanditisten) sowie das Agio in Höhe von mindestens US$ 326.250,00 zu. Nach 

Abzug der Emissionskosten einschließlich Liquiditätsreserve in Höhe von US$ 

1.925.000,00 (ohne Agio) verbleibt der Fondsgesellschaft mindestens ein Kapital 

in Höhe von US$ 8.950.000,00  das in den Erwerb von anteiligen Förderrechten 

zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl in den USA investiert wird. Der Erwerb der 

Förderrechte schließt die zur Produktion erforderlichen Förderanlagen mit ein.

Art der Beteiligung

Anlegerzielgruppe

Fondsvolumen

Erwerbspreis

Kapitalherkunft/

Kapitalverwendung
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Rund 7,5 Jahre bis zum 31. Dezember 2016. Die Geschäftsführung der Fondsge-

sellschaft hat jedoch die Möglichkeit, diese Frist höchstens dreimal um ein Jahr zu 

verlängern. Darüber hinaus kann die Komplementärin bestimmen, dass die Dauer 

der Gesellschaft sich verlängert, bis der letzte Vermögensgegenstand der Gesell-

schaft veräußert ist.

US$ 15.000,00; empfohlene Einlage: US$ 30.000,00.

Prognostizierte liquiditätsabhängige Auszahlungen in Euro oder US$ ab Mitte 2009. 

Die Ausschüttungen aus Produktionserträgen sollen grundsätzlich halbjährlich an 

die Anleger erfolgen. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen der Fondgesell-

schaft belaufen sich vor Steuern auf 184,99% des eingezahlten Kommanditkapi-

tals. 

Eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft vermittelt dem Anleger aus deutscher 

steuerlicher Betrachtungsweise Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Nach den Bestim-

mungen des geltenden Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den USA und 

Deutschland werden die durch die Investition in Förderrechte in den USA erzielten 

Einkünfte (laufende Einkünfte aus der Erdöl- und Erdgasförderung sowie Veräuße-

rungsgewinne) unabhängig von der geschilderten Betrachtung dieser Einkünfte in 

Deutschland nur in den USA besteuert und unterliegen in Deutschland lediglich 

dem Progressionsvorbehalt. Eine Ausnahme wird sich voraussichtlich nur für 

Zinserträge der Fondsgesellschaft ergeben, die jedoch in geringfügigem Umfang 

prognostiziert sind. Diese Einkünfte unterliegen der Gewerbesteuer und der indi-

viduellen Besteuerung des Anlegers. Die Gewerbesteuer kann pauschal auf die 

Einkommensteuer des Privatanlegers angerechnet werden. Von der günstigen 

Abkommenssituation der überwiegenden Einkünfte der US-Betriebsstätte profitie-

ren die Privatanleger bei dem Beteiligungsmodell ebenso wie von dem in den USA 

auch Nichtansässigen gewährten, vergleichsweise hohen, persönlichen Freibetrags 

von aktuell US$ 3.500,00 p. a. auf Bundesebene.

[02.01] Darstellung der Beteiligung

[Beteiligung als Kommanditist oder Treugeber]

Der Anleger beteiligt sich entweder als Kommanditist oder als Treugeber über 

die Treuhandkommanditistin Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerbera-

tungsgesellschaft, Hamburg, (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“) an der KSH 

Energy Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg, (nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“) 

die Rechte zur Förderung von fossilen Brennstoffen, insbesondere Erdgas und Erdöl 

Auszahlungen 

Steuer 

Laufzeit

Mindestbeteiligung
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und anderen Hydrocarbonaten (nachfolgend „Förderrechte“), vor allem in Texas, 

Oklahoma und Louisiana, aber auch in anderen Bundesstaaten der USA, erwirbt. 

Das vorliegende Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz in 

Deutschland. Einzelne Teilbeträge der Vermögensanlage werden nicht gleichzeitig 

in verschiedenen Staaten angeboten.

[Das Fondskonzept]

Die Fondsgesellschaft plant mit den Nettoeinnahmen (Einlagen der Anleger ohne 

Agio abzüglich Platzierungskosten und Liquiditätsreserve) sämtliche Förderrechte 

oder anteilige Förderrechte an einer Vielzahl verschiedener Erdgas- und / oder 

Erdölfeldern zu erwerben. Das Konzept wird auf den Seiten [29] ff. ausführlich 

dargestellt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die Anlageobjekte noch 

nicht erworben.

[Zielgruppe]

Die mit der Kapitalanlage verbundenen Risiken sind auf den Seiten [20-27] aus-

führlich dargestellt.

[Kapitalausstattung der Fondsgesellschaft]

Das Platzierungsvolumen (ohne Agio) der Fondsgesellschaft beträgt mindestens 

US$ 10.875.000,00 und maximal US$ 17.500.000,00 ( jeweils inklusive der Einlagen 

der Gründungskommanditisten) und wird vollständig aus Eigenkapital (Komman-

ditkapital) finanziert. Der Fondsgesellschaft fließen demnach Anlegergelder in 

Höhe von bis zu US$ 17.500.000,00 (inklusive der Einlagen der Gründungskom-

manditisten) sowie das Agio in Höhe von 3,0% in Höhe von bis zu US$ 525.000,00 

zu. Nach Abzug der mit der Fondsemission zusammenhängenden Kosten (nach-

folgend „Platzierungskosten“) einschließlich Liquiditätsreserve in Höhe von insge-

samt bis zu US$ 2.800.000,00 (ohne Agio) verbleiben der Fondsgesellschaft bei 

vollständiger Umsetzung des Beteiligungsmodells Investitionsmittel in Höhe von 

bis zu US$ 14.700.000,00, wenn das Kommanditkapital vollständig von Anlegern 

gezeichnet wird. Diese Mittel werden in den Erwerb von Förderrechten investiert. 

Sofern das Beteiligungsmodell nur mit der Mindestbeteiligungssumme durchge-

führt wird, verbleiben der Fondsgesellschaft unter Ansatz der genannten Abzugs-

posten Investitionsmittel in Höhe von US$ 8.950.000,00; bei Durchführung mit 

einer Investitionssumme zwischen Mindestbeteiligung und Maximalbeteiligung 

ergibt sich ein entsprechender Betrag.
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[Mindestbeteiligungssumme]

Die Mindestzeichnungssumme pro Anleger soll US$ 15.000,00 betragen. Höhere 

Zeichnungsbeträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Es wird eine Zeich-

nungssumme von US$ 30.000,00 empfohlen. Auf die Zeichnungssumme wird ein 

Agio in Höhe von 3,0% erhoben.

[Beitritt / Einzahlung / keine Nachschussverpflichtung]

Der Beitritt erfolgt mit Annahme der Beitrittserklärung des Anlegers bei der Kom-

plementärin der Fondsgesellschaft bzw. bei einem Beitritt als Treugeber durch 

Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin mit Wirkung 

zum Ende des Monats, in dem der Beitritt oder die Erhöhung erfolgt. Im Außenver-

hältnis tritt ein Kommanditist der Gesellschaft erst mit Eintragung seiner Haftein-

lage im Handelsregister der Gesellschaft bei.

Der Zeichnungsbetrag zuzüglich 3,0% Agio wird 14 Tage nach Annahme des Beitritt-

sangebotes  und Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfristen zur Zahlung auf das auf 

der Beitrittserklärung angegebene Mittelverwendungskonto fällig. Der Anleger hat 

die auf Seite 74 genauer dargestellten Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, 

der Verwaltung und der Veräußerung zu tragen. Insbesondere hat jeder Anleger bei 

der Veräußerung gegebenenfalls anfallende Nebenkosten, wie z.B. Gutachter- oder 

Transaktionskosten, zu tragen. Die Kosten für die jährlich anfallende Steuererklärung 

in den USA trägt ebenfalls der Anleger. Wählt er hierfür den vorgeschlagenen Steu-

erberater betragen die jährlichen Steuerberatungskosten anfänglich US$ 100,00 

zuzüglich jeweils gültiger deutscher gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit 19,0%), 

sofern in den USA ausschließlich Einkünfte aus diesem Beteiligungsangebot erzielt 

werden. Beauftragt er einen Dritten, kann über die dann anfallenden Kosten keine 

Angaben gemacht werden. Über diese Kosten hinaus entstehen dem Anleger für 

den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung der Vermögensanlage seitens der 

Fondsgesellschaft keine weiteren Kosten. Der vertragliche Ausschluss einer Nach-

schusspflicht in § 6 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages lässt die gesetzliche Haftung 

des Anlegers, die im Außenverhältnis auf die Hafteinlage beschränkt ist, unberührt. 

So können Ausschüttungen der Gesellschaft, die keinen Gewinn der Gesellschaft 

darstellen, zu einem Wiederaufleben der beschränkten Kommanditistenhaftung 

in dieser Höhe führen. Desweiteren hat der Anleger keine weiteren Leistungen zu 

erbringen. Für Einzahlungen in US$ wird der Überweisungsträger „Zahlungsauftrag 

im Außenwirtschaftsverkehr“ benötigt, den der Anleger z.B. bei seiner Hausbank 

erhalten kann. Ein Muster des Überweisungsträgers ist in diesem Prospekt auf  

Seite [123] abgebildet.
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[Laufzeit der Fondsgesellschaft]

Der Prognosezeitraum und die damit verbundene voraussichtliche Laufzeit der 

Fondsgesellschaft dauern bis zum 31. Dezember 2016. Die Geschäftsführung der 

Komplementärin hat jedoch die Möglichkeit, diese Laufzeit höchstens dreimal um 

jeweils ein Jahr zu verlängern. Darüber hinaus kann die Komplementärin bestim-

men, dass die Dauer der Gesellschaft sich verlängert, bis der letzte Vermögensge-

genstand der Gesellschaft veräußert ist. Bis zum Ende der so bestimmten Laufzeit 

ist das Recht der Anleger zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen, soweit im 

Gesellschafts- oder Treuhandvertrag nichts Anderes geregelt ist. Ungeachtet der 

Laufzeit der Fondsgesellschaft ist die Geschäftsführung berechtigt, einzelne För-

derrechte wieder zu veräußern, wenn dies aus kaufmännischen Gesichtspunkten 

geboten sein sollte.

[Zeichnungsfrist]

Das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlage beginnt nach § 9 Abs. 1 Ver-

kaufsprospektgesetz einen Tag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 

und endet mit der Vollplatzierung. Voraussichtlich wird das Angebot am 30. Juni 

2009 geschlossen, wobei die Zeichnungsfrist bis zu dreimal um jeweils 6 Monate 

verlängert werden kann. Die Gesellschaft kann die Zeichnung schließen, wenn das 

Platzierungsvolumen von mindestens US$ 10.875.000,00 (inklusive der Einlagen 

der Gründungskommanditisten) vorzeitig erreicht wird. Eine Möglichkeit Anteile 

oder Beteiligungen zu kürzen besteht nicht. Sollte bis zum 30. Juni 2009 der Min-

destbeteiligungsbetrag nicht erreicht werden, ist die Komplementärin berechtigt, 

das Beteiligungsmodell rückabzuwickeln.

[Ausschüttungen / Entnahmen / Kapitalrückfluss]

Die Anleger nehmen an einem Gewinn und Verlust der Fondsgesellschaft im 

Verhältnis ihrer Kapitalanteile von dem auf die Annahme ihres Beitritts folgenden 

Monat an teil. Freie Liquidität wird nach Bildung einer von der Geschäftsführung 

festzulegenden Liquiditätsreserve grundsätzlich in voller Höhe ausgeschüttet. 

Auszahlungen an die Anleger erfolgen wahlweise in US$ oder Euro. Zu den Vergü-

tungen der Geschäftsführung vgl. § 9 des Gesellschaftsvertrages. Die Ausschüt-

tungen aus Produktionserträgen sollen ab Mitte 2009 grundsätzlich halbjährlich 

an die Anleger erfolgen. Konkrete Prognosen über Zeitpunkt und die Höhe von 

Auszahlungen lassen sich derzeit allerdings noch nicht treffen, da diese von den 

noch nicht feststehenden Kapitalrückflüssen aus den Förderrechten abhängen. 

Bei einer Fondslaufzeit von rund 7,5 Jahren wird mit einer Rendite auf IRR-Basis 

von ca. 14,80% vor Steuern auf das eingesetzte Kapital ohne Agio gerechnet. Es ist 

geplant, die Förderrechte am Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft zu verkaufen 

und damit Gesamtausschüttungen der Fondsgesellschaft vor Steuern in Höhe 
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von ca. 184,99% zu realisieren. Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist eine 

unternehmerische Beteiligung. 

[Rechte der Anleger]

Den Anlegern stehen als Kommanditisten die gesellschaftsvertraglich festgelegten 

Rechte zu. Im Einzelnen sind dies das Recht auf Beteiligung an Gewinn und Ver-

lust, das Recht auf Entnahmen, das Stimmrecht sowie das Recht auf Beteiligung 

am Liquidationserlös der Fondsgesellschaft. Treugeber werden wirtschaftlich wie 

Kommanditisten behandelt. Sie üben die Rechte über entsprechende Weisungen 

an die Treuhandkommanditistin aus und haben diese so freizustellen, wie Kom-

manditisten einer Haftung ausgesetzt sind.

[Haftung]

Die Haftung der Kommanditisten – und damit auch der Treugeber – ist gegen-

über Dritten grundsätzlich auf die Höhe der Kommanditeinlage beschränkt; eine 

Nachschusspflicht ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die in das Handelsregister 

einzutragende Hafteinlage beträgt 10,0% der Pflichteinlage (ohne Agio). Zum Zwe-

cke der Bestimmung der in Euro einzutragenden Hafteinlage wird die in US$ zu 

leistende Pflichteinlage mit einem festen Wechselkurs von US$ 1,00 = Euro 0,75 in 

Euro umgerechnet. Zum Haftungsrisiko des Anlegers vergleich Seite 26.

[Übertragungsmöglichkeiten / Einschränkungen der freien Handelbarkeit]

Die Übertragung der Beteiligung erfolgt durch Abtretungsvereinbarung mit dem 

Erwerber. Verstirbt ein Anleger, so wird die Gesellschaft mit seinen Erben und Ver-

mächtnisnehmern fortgesetzt. Mehrere Erben bzw. Vermächtnisnehmer können 

ihr Mitgliedschaftsrecht nur durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. 

Jede Veräußerung oder Teilveräußerung darf nur mit Wirkung zum Ende eines 

Geschäftsjahres erfolgen, sie bedarf ferner der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung der Gesellschaft, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf. Eine 

Verweigerung der Zustimmung zur Veräußerung an US-amerikanische Personen, 

kanadische Staatsbürger oder Personen mit Sitz oder Wohnsitz oder gewöhnlichem 

Aufenthaltsort in den USA oder in Kanada oder wenn durch die Veräußerung nega-

tive Steuerfolgen in den USA eintreten könnten ist nach dem Gesellschaftsvertrag 

zulässig. Im Übrigen ist ein Verkauf der Beteiligungen im Rahmen des Zweitmarktes 

nur eingeschränkt möglich. Insbesondere gibt es keinen Markt für den Handel mit 

derartigen Beteiligungen. Die freie Handelbarkeit der Vermögensanlagen ist daher 

eingeschränkt. Vor der Übertragung sollte die Veräußerung, v.a. deren steuerliche 

Konsequenzen, mit dem Steuerberater des Anlegers erörtert werden. Der KSH 

Capital Partners AG steht an der Beteiligung jedes Anlegers ein Vorkaufsrecht zu. 

Hinsichtlich der mit der Veräußerbarkeit verbundenen Risiken vergleich Seite 26.
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[Zahlstelle]

Zahlungen an die Anleger erfolgen durch die Fondsgesellschaft, die auch den Pro-

spekt zur kostenlosen Ausgabe bereit hält. 

[Einkunftsart / Steuerliche Auswirkungen] 

Die Fondsgesellschaft ist gewerblich tätig und erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

im Sinne von § 15 Abs. 1 EStG. Soweit die Einkünfte in einer nordamerikanischen 

Betriebsstätte aus „trade or business“ erzielt werden, liegt das Besteuerungsrecht 

der Einkünfte gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und 

den USA in den USA. Dort unterliegen sie der Einkommenbesteuerung auf Bundes-, 

Staaten- und kommunaler Ebene. Diese Einkünfte sind in Deutschland grundsätz-

lich steuerfrei. Sie sind allerdings bei der Ermittlung des Einkommensteuersatzes 

(sogenannter Progressionsvorbehalt) zu berücksichtigen. Sofern die Einkünfte nicht 

der US-Betriebsstätte zugerechnet werden können, unterliegen die Einkünfte auf 

Fondsebene der Gewerbesteuer und der individuellen Ertragsbesteuerung des 

Anlegers. Dabei kann die Gewerbesteuer pauschal auf die Einkommenssteuer 

der Privatanleger angerechnet werden. Steuerpflichtiger in den USA, wie auch in 

Deutschland, ist für Ertragssteuerzwecke der Anleger persönlich. Zu diesem Zweck 

ist der Anleger verpflichtet, ebenfalls eine Steuererklärung in den USA abzugeben. 

Die Fondsgesellschaft unterstützt den Anleger durch Vermittlung einer geeigneten 

Steuerberatungsgesellschaft. Die Kosten für die Steuerberatung trägt der Anleger 

selbst.

[Kapitalherkunft]

Die Fondsgesellschaft ist planmäßig zu 100,0% durch Eigenkapital in Form von 

Kommanditeinlagen finanziert.

[Anlegerzielgruppe]

Das Beteiligungsangebot richtet sich an in Deutschland ansässige unternehme-

risch denkende Privatpersonen, die ein mittelfristiges Investment des eingesetz-

ten Kapitals im nordamerikanischen Erdgas- und Erdölmarkt eingehen wollen. 

Aufgrund der Mindestzeichnungssumme in Höhe von US$ 15.000,00 zuzüglich 

Agio in Höhe von 3,0% ist das Beteiligungsangebot auch für Bezieher mittlerer 

Einkommen geeignet. Da mit der Anlage ein unternehmerisches Risiko verbunden 

ist, sollten Anleger darauf achten, nur einen Teil ihres frei verfügbaren Vermögens 

zu investieren und gegebenenfalls auch den Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

verkraften können. Es wird grundsätzlich davon abgeraten, die Beteiligung auf 

Fremdfinanzierungsbasis zu erwerben. 
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[Die Anbieterin, die Fondsgesellschaft, die Komplementärin und die Treuhandkom-

manditistin] 

Die KSH Capital Partners AG mit Sitz in Lübeck ist Anbieterin der Beteiligung und 

verantwortlich für den Prospekt. Fondsgesellschaft ist die KSH Energy Fund II GmbH 

& Co. KG mit Sitz in Hamburg. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Fonds-

gesellschaft („Komplementärin“) ist die KSH Fund Verwaltungsgesellschaft mbH, 

ebenfalls mit Sitz in Hamburg. Treuhandkommanditistin ist die Nortrust Vermö-

genstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg.

Die Adressen im Einzelnen:

KSH Capital Partners AG (Anbieterin) 

(Büro Hamburg) Valentinskamp 24, 20354 Hamburg

T [040] 3111  2508, F [040] 3111  2200, E info@ksh-ag.com | www.ksh-ag.com

KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft) 

vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) 

KSH Fund Verwaltungsgesellschaft mbH, diese wiederum vertreten durch ihren 

Geschäftsführer, Herrn Frank Schneider

Valentinskamp 24, 20354 Hamburg

T [040] 3111  2508, F [040] 3111  2200, E energyfundII@ksh-ag.com

Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft

(Treuhandkommanditistin)

Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg

T [040] 376 6919 2 , F [040] 376 6918 8, E info@nortrust.de

[Die Gründungsgesellschafter]

Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft sind die Anbieterin, die KSH Capital 

Partners AG mit Sitz in Lübeck, die Treuhandkommanditistin Nortrust Vermögen-

streuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg sowie die KSH 

Fund Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg als Komplementärin. Die 

Gründungsgesellschafter haben sich mit insgesamt US$ 2.000,00 an der Fondsge-

sellschaft beteiligt.

[Mittelverwendungskontrolle]

Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft. Der Mittelverwendungskontrollvertrag ist in diesem Prospekt im 

vollen Wortlaut auf den Seiten 109 ff. abgedruckt.
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03. Risiken der 
Beteiligung
Bei der in diesem Prospekt vorgestellten Kapitalanlage handelt es 
sich um eine Beteiligung an einem geschlossenen Fonds, der in För-
derrechte von fossilen Brennträgern, insbesondere Erdgas und Erdöl, 
investiert. Die Anlage stellt ein unternehmerisches Engagement dar, 
weil die wirtschaftliche Entwicklung der geplanten Investitionen von 
zahlreichen, nicht vorhersehbaren Faktoren abhängig ist. Beispielhaft 
erwähnt sei die weltweite Preisentwicklung der zu fördernden fossi-
len Brennstoffe.

Wie bei jeder Kapitalanlage muss sich der Anleger der Risiken dieser 
Beteiligung vor dem Eingehen der Beteiligung bewusst sein und darf 
seine Entscheidung erst nach sorgfältiger Prüfung des Angebotes und 
der damit verbundenen Risiken treffen. Es wird ausdrücklich angera-
ten, dass sich Anleger, soweit erforderlich, zur Überprüfung eigener 
fachkundiger Beratung bedienen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass, 
wie bei jeder unternehmerischen Beteiligung, der Eintritt des wirt-
schaftlichen Erfolges - und damit auch der Erwartungen der Anleger 

- hinsichtlich der prognostizierten Gewinne und auch der steuerlichen 
Auswirkungen nicht garantiert werden. Über die Laufzeit können sich 
Abweichungen von der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung und 
den Rahmenbedingungen ergeben, die das Ergebnis der Vermögens-
anlage beeinflussen können.   Bei negativen wirtschaftlichen Entwick-
lungen werden in der Regel geringere Auszahlungen an die Anleger 
vorgenommen, die auch ganz entfallen können. 

Auch die Insolvenz der Fondsgesellschaft kann nicht ausgeschlossen 
werden. Im Falle der Liquidation oder der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der Fondsgesellschaft können die Einla-
gen der Kommanditisten nur unter der Voraussetzung der vorherigen, 
vollständigen Befriedigung aller Gläubiger zurückgezahlt werden. Im 
Insolvenzfall wäre der Totalverlust der Anlage zuzüglich des Agios 
die Folge. Vor diesem Hintergrund und der langfristigen Bindung der 
Kapitalanlage wird jedem Anleger empfohlen, nur einen Teil seines 
frei verfügbaren Vermögens zu investieren. Von einer Fremdfinan-
zierung wird aufgrund dieser Risiken grundsätzlich abgeraten, da 
diese auch das übrige Vermögen des Anlegers gefährden kann und 
schlimmstenfalls zur Privatinsolvenz führt. Über die dargestellten 
unternehmerischen Risiken hinaus gibt es für den einzelnen Anle-
ger individuelle Risiken, die jeder Anleger für sich berücksichtigen 
muss und von der  Anbieterin nicht berücksichtigt werden können.  

Zum Datum der Prospektaufstellung sind die Auswirkungen der 
sogenannten Weltfinanzkrise noch nicht absehbar. In diesem Kapitel 
beschriebene Risiken der Beteiligung können ungleich leichter eintre-
ten und sich gravierender auswirken, als dies unter normalen Umstän-
den der Fall wäre. Die Prognose der Entwicklung der Beteiligung ist 
durch die derzeitige Lage der Finanzwirtschaft mit dem erhöhten 
Risiko behaftet, dass sie schlechter ausfällt, als angenommen. Ferner 
beruht die Prognose auf Datenmaterial, das im Wesentlichen aus der 
Zeit vor der sogenannten Weltfinanzkrise veröffentlicht wurde und 
berücksichtigt diese daher möglicherweise nicht ausreichend. Die 
nachfolgend beschriebenen Risiken treffen wirtschaftlich auch die 
Anleger, die sich als Treugeber indirekt an der Fondsgesellschaft betei-
ligen, auch wenn dies gegebenenfalls im Einzelfall nicht ausdrücklich 
bei dem jeweiligen Risiko benannt wird.
 

Allgemeine Darstellung der 

Risikoelemente und deren Gewichtung

Generell können Risiken, die im Zusammenhang mit Vermögensanla-
gen bestehen, in „prognosegefährdende“, in „anlagegefährdende“ und 
in „anlegergefährdende“ Risiken eingeteilt werden. „Prognosegefähr-
dende Risiken“ sind solche Risiken, die die Prämissen für die im Pros-
pekt ausgewiesene ursprüngliche Gewinnprognose betreffen. Solche 
Risiken führen bei Eintritt dazu, dass die im Prospekt ausgewiesene 
Gewinnprognose nicht erreicht wird. Unter „anlagegefährdende Risi-
ken“ sind Risiken zu verstehen, die das Anlageobjekt oder die gesamte 
Vermögensanlage betreffen. Solche Risiken können bei ihrem Eintritt 
zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeichnungssumme 
nebst Agio führen. „Anlegergefährdende Risiken“ sind solche, die das 
Vermögen des Anlegers gefährden, wie z.B. Nachschusspflichten, 
Bürgschaften oder Steuerpflichten. Stellen sich anlegergefährdende 
Risiken ein, so kann nicht nur die Zeichnungssumme vollständig 
aufgezehrt, sondern auch noch das weitere Vermögen des Anlegers 
angegriffen werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die gewählte Reihenfolge der darge-
stellten Risiken weder eine Aussage über deren Eintrittswahrschein-
lichkeit noch über die Schwere bzw. die Bedeutung der einzelnen 
Risiken trifft. Die Grenzen zwischen den Risikokategorien sind fließend. 
Die getroffene Zuordnung der einzelnen Risiken ist nicht zwingend 
abschließend. Des Weiteren können Risiken bei starker Ausprägung 
in die jeweils höheren Risikoklassen fallen. Ferner kann nicht ausge-
schlossen werden, dass auch andere, als nicht wesentlich eingestufte 
Risiken, zu erheblichen Ergebnisabweichungen führen können.

Spezifische Risiken 
und ihre jeweiligen 
Zusammenhänge
Prognosegefährdende Risiken

[„Blind-Pool“-Risiko]
Es ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft anteilige Förderrechte 
an einer Vielzahl verschiedener Quellen erwirbt. (Die zu erwerbenden 
Förderrechte müssen allesamt die in Kapitel [04.03] des Prospekts auf-
geführten Investitionsvoraussetzungen erfüllen.) Da es zum Datum 
der Prospektaufstellung keine rechtlich bindenden Options- oder 
Vorkaufsrechte der Fondsgesellschaft zum Erwerb von Förderrechten 
an bestimmten Quellen gibt, ist nicht abschließend gesichert, ob 
genügend Anlageobjekte in der erforderlichen Anzahl vorhanden sein 
werden, um das geplante Emissionsvolumen investieren zu können. 

Die endgültige Zusammensetzung des Gesamtportfolios steht somit 
noch nicht fest, so dass die in gewissem Umfang eine Investition in 
einen sogenannten „Blind Pool“ darstellt. Die Anleger setzen sich 
damit dem Risiko aus, dass sich das Gesamtportfolio der Fondsge-
sellschaft an Förderrechten nicht wie geplant zusammensetzt, was 
sich negativ auf die angestrebte Diversifikation und/oder den Erfolg 
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der Beteiligung auswirken kann. Die in diesem Prospekt dargestell-
ten Prognosen können lediglich einen möglichen exemplarischen 
Verlauf der Entwicklung der zu erwerbenden Förderrechte aufzeigen. 
Die zu erwartenden Kaufpreise und Verkaufspreise der Förderrechte 
können einen signifikant abweichenden Verlauf nehmen. Eine solche 
Entwicklung kann auch negativen Einfluss auf die prognostizierte 
Rendite haben.

[Abstimmung mit anderen Rechteinhabern in den USA]
Die Fondsgesellschaft wird regelmäßig als sogenannter „Working 
Interest Owner“ Teil einer Art Bruchteilsgemeinschaft sein, die jeweils 
eine in den USA belegene Förderquelle gemeinschaftlich betreibt. Die 
den reinen Betrieb der Quelle betreffenden Entscheidungen werden 
grundsätzlich vom sogenannten „Operator“ gefällt. Über den allge-
meinen Geschäftsbetrieb hinausgehende Entscheidungen setzen 
grundsätzlich eine Beschlussfassung der übrigen Beteiligten voraus. 
Die Fondsgesellschaft erwirbt in der Regel kein Alleineigentum an der 
jeweiligen Quelle. Infolge dieser Konstellation kann es dazu kommen, 
dass die Fondsgesellschaft ihre Vorstellungen für die Ausgestaltung 
der künftigen Förderpolitik oder mögliche werterhöhende Instandset-
zungen nicht durchsetzen kann. Als Folge derartiger Situationen kann 
es zu sinkenden Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger 
kommen. 

[Risiko erhöhter Förder- und Investitionskosten]
Die Aufwandspositionen der Investitionsrechnung sind noch nicht 
vollständig durch Verträge fixiert. Teilbereiche der Kosten (z.B. Rechts-
beratung) sind noch nicht in Rechnung gestellt. Die offenen Positi-
onen wurden auf Basis von Erfahrungswerten des amerikanischen 
Kooperationspartners kalkuliert. Sollte es zu Kostenüberschreitungen 
kommen, würde dies die Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft 
vermindern. In der Vergangenheit gab es immer wieder Perioden, in 
denen die Kosten der Erdöl- und Erdgasförderung angestiegen sind. 
Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anla-
gen können die Fondsgesellschaft in ihrer Möglichkeit zur Leistung 
der prognostizierten Auszahlungen einschränken. Ungünstige Wit-
terungsbedingungen können ebenfalls zu nicht geplanten Kostenbe-
lastungen führen. Außerdem können natürliche Gegebenheiten die 
Förderung beeinträchtigen. So kann beispielsweise die Beschaffenheit 
des Untergrunds (Gesteinsschichten, Grundwasser) die Förderung 
einschränken oder gar unmöglich machen. Ferner kann Gas unkon-
trolliert freigesetzt werden und Schäden verursachen. Soweit daraus 
entstehende Schäden nicht durch Versicherungsschutz gedeckt sind, 
würde dies eine Verringerung der Einkünfte der Fondsgesellschaft 
bedeuten. Ebenso besteht das Risiko höherer Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Verwaltung der Fondsgesellschaft.

[Verfügbarkeit von Erdgas- und Erdöltransportmitteln]
Die Förderung des Erdgas- bzw. Erdölvorkommens ist u.a. auf die 
Verfügbarkeit von Transportmitteln, wie z.B. geeigneten Pipelines, 
angewiesen. Im Zweifel muss die Infrastruktur für die zu erwerben-
den Erdgas- und Erdölvorkommen erst noch aufgebaut werden. Ver-
zögerungen im Aufbau dieser Infrastruktur werden die Erdgas- und 
Erdölförderung verzögern und damit die kalkulierten Fondseinnah-
men zeitlich verzögern und verringern. Dies kann sich negativ auf das 
wirtschaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken.

[Währungs- und Wechselkursrisiko]
Anleger haben ihre Einlage in US$ zu erbringen und erhalten ihre Aus-
schüttungen wahlweise in US$ oder in Euro. Der Fonds wird vollstän-
dig in US$ angelegt. Wechselkursschwankungen zwischen US$ und 
Euro vermögen die Einkünfte der Anleger erheblich zu beeinträchti-

gen. Sofern sich der Wechselkurs zwischen Einlage und Ausschüttung 
verändert, können dem Anleger bei Ausschüttung wesentlich gerin-
gere Eurobeträge zur Verfügung stehen, als dies zu dem Wechselkurs 
bei Leistung der Einlage der Fall gewesen wäre. Eine Prognose über die 
Entwicklung der Wechselkurse ist der Anbieterin naturgemäß nicht 
möglich. Anleger tragen daher das gesamte Wechselkursrisiko. Eine 
Verschlechterung des Wechselkurses könnte sich auch negativ auf das 
wirtschaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken.

[Risiko der persönlichen steuerlichen Verhältnisse des Anlegers]
Die steuerlichen Grundlagen und die Prognoserechnung basieren auf 
bestimmten Annahmen und Prämissen. Dazu gehört insbesondere, 
dass der im Inland (Deutschland) unbeschränkt steuerpflichtige 
Anleger seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft im Privatvermö-
gen hält. Sollte der Anleger beispielsweise die Beteiligung in seinem 
Betriebsvermögen halten oder wird die Fondsbeteiligung z.B. von 
einer deutschen Kapitalgesellschaft gezeichnet, würde dies zu einer 
abweichenden steuerlichen Beurteilung und damit gegebenenfalls 
zu einer höheren oder zusätzlichen Steuerbelastung der Einkünfte aus 
der hier angebotenen Beteiligungsmöglichkeit führen. Es wird daher 
empfohlen, dass jeder Anleger vor der Anlageentscheidung seine indi-
viduelle Steuersituation mit seinen persönlichen Berater klärt.

[Risiko der Behandlung durch die Finanzbehörden]
Die steuerliche Konzeption der hier angebotenen Beteiligungsmög-
lichkeit entspricht der derzeitigen Rechtslage und Ansichten der 
Finanzverwaltungen in den USA und in Deutschland. Der Eintritt 
der dargestellten Besteuerungsfolgen des Fonds ist nicht durch eine 
verbindliche Auskunft abgesichert. Die steuerliche Anerkennung der 
Beteiligungsstruktur und der Steuerfolgen, wie sie in den steuerlichen 
Grundlagen dargestellt und der Kalkulation zu Grunde gelegt sind, 
stehen unter dem Vorbehalt der steuerlichen Anerkennung durch die 
beteiligten Finanzverwaltungen (USA und Deutschland). 

Die jeweiligen Finanzverwaltungen können im Rahmen der Veranla-
gung oder bei einer späteren Betriebsprüfung bei der Fondsgesellschaft 
zu einer von der steuerlichen Einschätzung des Prospektherausgebers 
abweichenden Auffassung kommen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass es in einem solchen Fall zu einer höheren Steuerbelas-
tung in den USA und/oder in Deutschland kommt. Eine vorläufige 
Sicherheit hinsichtlich der steuerlichen Ergebnisse für das betreffende 
Wirtschaftsjahr der Fondsgesellschaft ist erst dann gegeben, wenn 
die Steuerbescheide erstellt, eventuell anschließende Einspruchs- und 
finanzgerichtliche Verfahren abgeschlossen und die entsprechenden 
Steuerbescheide in den USA und/oder in Deutschland bestandskräftig 
geworden sind.

[Steuerliches „Blind-Pool“-Risiko]
Da die endgültigen Investitionen der Fondsgesellschaft erst nach der 
Auflage des vorliegenden Beteiligungsangebots erfolgen, insbeson-
dere können auch Investitionen in anderen US-Bundesstaaten als in 
den prognostizierten Bundesstaaten Texas, Louisiana und Oklahoma 
nicht ausgeschlossen werden, können die Ausführungen in dem Kapi-
tal „Steuerliche Grundlagen“ lediglich die Erwartungen des Prospekt-
herausgebers an die voraussichtlichen Steuerfolgen für den Anleger 
aus der Fondsbeteiligung darstellen. 

Somit können die späteren tatsächlichen Investments der Fondsgesell-
schaft auch in weiteren US-Bundesstaaten, in denen Bohrfelder gelegen 
sind, Steuerbelastungen auslösen, die in der Prognoserechnung noch 
nicht berücksichtigt werden konnten. Es besteht daher das Risiko, dass 
die spätere, tatsächliche Steuerbelastung der Anleger in den USA und/
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oder in Deutschland von den prognostizierten Ergebnissen abweicht 
und somit zu einer Renditeverschlechterung beim Anleger führt. Eben- 
so könnten zusätzliche Kosten für den Anleger für die Erstellung und 
Abgabe weiterer Steuererklärungen in den USA entstehen.

[Ertragsteuerliche Risiken]
Sollte die US-amerikanische Finanzverwaltung die Auffassung vertre-
ten, die Fondsgesellschaft als sogenannte „Publicly Traded Partnership“ 
zu qualifizieren erfolgt die Behandlung der Fondsgesellschaft für US-
Steuerzwecke als Kapitalgesellschaft. In diesem Fall ist nicht länger 
der Anleger mit dem anteiligen US-Ergebnis der Fondsgesellschaft 
in den USA persönlich steuerpflichtig, sondern die Fondsgesellschaft 
hat das erwirtschaftete US-Ergebnis als eigenes Steuersubjekt der 
beschränkten Körperschaftsteuerpflicht zu unterwerfen. Hierdurch 
können sich zusätzliche Steuerbelastungen in den USA und/oder 
in Deutschland ergeben, die von der Prognoserechnung abweichen 
und für den Anleger zu einer Verschlechterung des Ergebnisses nach 
Steuern führen können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die US-amerikanische 
und/oder deutsche Finanzverwaltung unter Berücksichtigung das 
Gesamtbildes der Tätigkeit der Fondsgesellschaft zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die anteiligen Ergebnisse aus der US-Tätigkeit keiner 
oder nur zu einem anderen als in dem Emissionsprospekt prognosti-
zierten Umfang einer in den USA gelegenen Betriebsstätte zugeord-
net werden können. Ebenso kann die deutsche Finanzverwaltung die 
Auffassung vertreten, dass die Voraussetzungen der Hinzurechnungs-
besteuerung nach § 20 Abs. 2 Außensteuergesetz bei den Anlegern 
erfüllt sind, weil die US-Betriebsstätten der Fondsgesellschaft keine 
aktiven Tätigkeiten i.S.d. Gesetzes ausüben. 

In diesen Fällen würden für den Anleger in den USA und/oder in 
Deutschland abweichende Steuerfolgen ausgelöst. Die anteiligen US-
Ergebnisse der Fondsgesellschaft aus der laufenden Nutzungsphase 
sowie aus dem Exit würden z.B. ebenfalls der regulären Besteuerung 
beim Anleger in Deutschland mit Einkommensteuer (max. 45,0%) 
zuzüglich Solidaritätszuschlag von derzeit 5,5% und gegebenenfalls 
Kirchensteuer unterliegen. Ebenso würden diese Einkünfte auf 
Ebene der Fondsgesellschaft der Gewerbesteuer unterworfen. Die 
Gewerbesteuer kann nach Maßgabe des § 35 EStG nur pauschal auf 
die Einkommensteuer der Anleger angerechnet werden. Es besteht 
ein Risiko, ob eine gleichzeitige US-Steuer - abgesehen vom Fall der 
Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung - nach Maßgabe des § 
34c EStG steuermindernd berücksichtigt werden kann. Es kann für den 
Anleger zu einer höheren Steuerbelastung und zu einer Verschlechte-
rung des Ergebnisses nach Steuern kommen.

Sollte die deutsche Finanzverwaltung die Ansicht vertreten, dass die 
Tätigkeiten der US-Betriebsstätten jeweils nicht als aktive Tätigkeiten 
i.S.d. § 2a Abs. 2 EStG zu qualifizieren sind, können negative Einkünfte 
nach Ansicht der Finanzverwaltung nicht bereits im Jahr der Verlust-
entstehung im Rahmen des negativen Progressionsvorbehalts steuer-
mindernd berücksichtigt werden. In diesem Fall sind die US-Verluste 
für Progressionszwecke erst mit späteren positiven US-Betriebsstät-
tenergebnissen zu verrechnen. Dieselben Steuerfolgen treten auch 
ein, wenn die Verlustbeschränkung des § 15b EStG aufgrund der 
zukünftigen Zusammensetzung des tatsächlichen Gesamtportfolios 
der Fondsgesellschaft („Blind-Pool“) einschlägig sein sollte. 

Diese Regelungen können zusätzliche Steuerbelastungen für den Anle-
ger auslösen, die die Nachsteuerrentabilität negativ beeinträchtigen 
können. Die in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte der Fondsge-

sellschaft unterliegen der Gewerbesteuer. Es besteht die Möglichkeit, 
die Gewerbesteuer anteilig entsprechend der im Gesellschaftsvertrag 
der Fondsgesellschaft vereinbarten Gewinnverteilungsabrede nach 
Maßgabe des § 35 EStG pauschal auf die Einkommensteuer des 
einzelnen Anlegers anzurechnen. Es besteht das Risiko, dass trotz 
der Gewerbesteueranrechnung keine vollständige Kompensation der 
Gewerbesteuerbelastung auf Anlegerebene erreicht wird, so dass 
eine zusätzliche Steuerbelastung beim Anleger verbleibt. Dies kann 
sich renditemindernd beim Anleger auswirken.

[Risiko der Steueränderung]
Im Rahmen der Steuerlichen Grundlagen und der Kalkulation sind die 
für die Steuerjahre ab dem 01. Januar 2009 im Datum der Prospektauf-
stellung verabschiedeten bzw. angekündigten Gesetzesänderungen 
in gemäßer Form berücksichtigt. Allerdings können Änderungen im 
Gesetzeswortlaut sowie in der Gesetzesauslegung nicht vorherge-
sehen oder abgesichert werden. Solche Änderungen können Auswir-
kungen auf die hier angebotene Beteiligungsmöglichkeit haben und 
zu erhöhten und/oder zusätzlichen steuerlichen Belastungen für den 
Anleger führen.

Die Neuregelung der Erbschaftssteuer ist vom Bundestag und Bun-
desrat verabschiedet worden und tritt nach Unterzeichnung durch 
den Bundespräsidenten und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
zum 1. Januar 2009 in Kraft. Es besteht das Risiko, dass diese formellen 
Vorraussetzungen des Inkrafttretens nicht erfolgen. Zum Datum der 
Prospektaufstellung lagen noch keine Anwendungsschreiben oder 
Auslegungshinweise der Finanzverwaltung zur neuen Rechtslage vor.

Somit besteht das Risiko, dass die zukünftigen Rechtsfolgen der unent-
geltlichen Übertragung der Fondsbeteiligung von der derzeitigen, im 
Emissionsprospekt dargelegten Rechtslage abweichen und es für den 
Erwerber nach der zukünftigen Rechtslage zu einer höheren Erbschaft- 
oder Schenkungsteuerbelastung kommt.

Anlagegefährdende Risiken

[Prognoserisiko]
Die in diesem Prospekt gemachten Angaben zur Fondsentwicklung 
beruhen weitestgehend auf Prognosen. Da die den Prognosen 
zugrunde liegenden Prämissen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so 
wie bei Erstellung des Prospektes angenommen eintreffen, kann die 
tatsächliche Entwicklung der Fondsgesellschaft erheblich von der pro-
gnostizierten abweichen. Insofern kann das in diesem Prospekt prog-
nostizierte Zahlenwerk, insbesondere die Rendite einer Kapitalanlage, 
nicht garantiert werden. Es besteht das Risiko, dass die tatsächliche 
Entwicklung so stark von den Prämissen, die den Prognosen in diesem 
Prospekt zugrunde liegen, abweicht, dass der Anleger nicht nur keine 
Rendite auf seine Kapitalanlage in der Fondsgesellschaft erzielt, son-
dern auch seine Einlage nicht mehr zurückgezahlt werden kann. 

[Risiko in der Geschäftsführung]
Der Erfolg der Fondsgesellschaft und damit der Erfolg der Beteiligung 
der Anleger hängen in erheblichem Maße von den unternehmerischen 
Fähigkeiten und den Leistungen der Geschäftsführung und der von 
der Geschäftsführung eingeschalteten Dienstleister ab. Handlungen 
und Unterlassungen der Führungspersonen können den Erfolg des 
Unternehmens somit auch negativ beeinflussen. Missmanagement 
oder fehlendes Management kann zu sinkenden Einnahmen oder 
steigenden Ausgaben führen und somit bewirken, dass die Anleger 
nicht nur schwache oder keine Renditen auf ihre Beteiligung erzielen, 
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sondern möglicherweise auch das eingelegte Kapital nicht mehr 
zurückgezahlt werden kann.

[Interessenkonflikt]
Die Komplementärin kann einen besonderen Einfluss auf die Fonds-
gesellschaft ausüben. Alleinige Gesellschafterin der Komplementärin 
ist die KSH Capital Partners AG, die damit die Möglichkeit der Ein-
flussnahme auf die Geschäfte der Fondsgesellschaft hat, die über den 
Einfluss der übrigen Kommanditisten hinausgeht. Es besteht somit 
das Risiko eines Interessenkonfliktes.

Gesellschafter der Treuhandkommanditistin sind Ivo Goessler (40,0%), 
Ralf Lühning (40,0%) und Katrin Hacker (20,0%). Die Gesellschafter 
haben die Möglichkeit, bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit der 
Treuhandkommanditistin auszuüben. Es besteht somit auch hier die 
Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, der unter Umständen zum 
Nachteil der Anleger gelöst wird, insbesondere, falls sich die Treu-
handkommanditistin nicht an die Regelungen des Treuhandvertrages 
hält. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, 
dass die Treuhandkommanditistin vor jeder Beschlussfassung durch 
die Kommanditistin Weisungen der Treugeber einholt. 

Erteilen die Treugeber der Treuhandkommanditistin nicht rechtzeitig 
Weisungen, ist die Treuhandkommanditistin berechtigt, ihre Stimmen 
für die Treugeber nach eigenem Ermessen abzugeben. Im Zweifel 
stimmt die Treuhandkommanditistin entsprechend den Vorschlägen 
der Geschäftsführung. Hierdurch können auch gegen den – nicht 
geäußerten – Willen des Anlegers Beschlüsse gefasst werden, zu 
denen der Anleger abweichend abgestimmt hätte.

[Schlüsselpersonenrisiko]
Der Eintritt der wirtschaftlichen Erfolge der Fondsgesellschaft ist 
erheblich von den Fähigkeiten, Erfahrungen und der Qualität der 
Leistungen der Geschäftsführung und der Vertragspartner abhängig. 
Das Ausscheiden einer und oder mehrerer unternehmenstragender 
Personen der Geschäftsführung oder der Vertragspartner kann einen 
nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Fonds-
gesellschaft haben. Bei einem Ausfall von Vertragspartnern für die 
entsprechenden Dienstleistungsbereiche, wie Anlegerverwaltung 
oder Mittelverwendungskontrolle, müssen neue Vertragspartner 
gefunden werden. Hieraus resultierende Mehraufwendungen sind 
möglich und somit können die Anleger nicht nur schwache oder keine 
Renditen auf ihre Beteiligung erzielen, sondern möglicherweise kann 
auch das eingelegte Kapital nicht mehr zurückgezahlt werden.

[Ausstehender Abschluss wesentlicher Verträge]
Teilweise sind dem Beteiligungsangebot zugrunde liegende Verträge 
und Vereinbarungen zum Datum der Prospektaufstellung noch nicht 
abgeschlossen. Zudem kann der Fall eintreten, dass bereits abge-
schlossene Verträge abgeändert oder angepasst werden müssen. 
Für bestimmte Verträge kann dies die Zustimmung der jeweiligen 
Vertragspartner erforderlich machen. 

Sofern erforderliche Verträge nicht oder nicht zu den erwarteten 
Bedingungen abgeschlossen oder geändert werden können, kann 
dies negative Auswirkungen auf die Beteiligung und somit auf das 
wirtschaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage haben. Dies 
kann bewirken, dass die Anleger nur schwache oder keine Renditen 
auf ihre Beteiligung erzielen und möglicherweise auch das eingelegte 
Kapital nicht mehr zurückgezahlt werden kann.

[Platzierungsrisiko]
Eine Rückabwicklung der Vermögensanlage kann insbesondere 
notwendig werden, wenn nicht ausreichend Eigenkapital platziert 
wird. Bei der Prospekterstellung wurde davon ausgegangen, dass 
die Fondsgesellschaft Eigenkapital in Höhe von mindestens US$ 
10.875.000,00 und maximal US$ 17.500.000,00 (inklusive der Einla-
gen der Gründungskommanditisten) einwerben wird. Sofern nicht 
mindestens Eigenkapital in Höhe von US$ 10.875.000,00 (inklusive 
der Einlagen der Gründungskommanditisten) eingeworben wird, ist 
mit der Rückabwicklung zu rechnen und es besteht das Risiko der 
Rückabwicklung sowie dass die Investitionen nicht wie geplant und 
im Prospekt ausgewiesen, getätigt werden können. 

Auch wenn bis zum Zeitpunkt der Rückabwicklung noch keine Ein-
nahmen aus der Beteiligung erzielt wurden, müssen dennoch alle bis 
dahin angefallenen Kosten von der Fondsgesellschaft getragen wer-
den. Bei Durchführung der Rückabwicklung besteht somit das Risiko 
des teilweisen oder vollständigen Verlusts der Einlage nebst Agio. 

Bei der Einwerbung nur eines verminderten Eigenkapitals besteht 
das Risiko, dass die Fondsgesellschaft die angestrebte Risikostreuung 
aufgrund eines verminderten Kommanditkapitals nicht wie geplant 
durchführen kann. Sofern der tatsächliche Kommanditkapitalzufluss 
später oder geringer als geplant erfolgt, kann dies negative Auswir-
kungen auf den Umfang und den Zeitpunkt der Investitionen in die 
Förderrechte durch die Fondsgesellschaft haben und somit bewirken, 
dass die Anleger nur eine schwache oder keine Rendite auf ihre Betei-
ligung erzielen und möglicherweise auch das eingelegte Kapital nicht 
mehr zurückgezahlt werden kann. Eine Platzierungsgarantie besteht 
nicht.

[Mehrheitsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung / 
Bindung an Gesellschafterbeschlüsse / Majorisierung]
Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft sieht für bestimmte 
Angelegenheiten die Zustimmung der Gesellschafter vor. Für eine 
Beschlussfassung ist grundsätzlich eine einfache und bei bestimmten 
Beschlussgegenständen eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 
75,0% erforderlich. Es besteht die Gefahr, dass Anleger aufgrund einer 
Minderheitenstellung ihre Interessen nicht durchsetzen können, ins-
besondere bei Nichtteilnahme an Beschlussfassungen. 

Wirksam gefasste Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend, 
gleichgültig, ob sie zugestimmt, gegen die Beschlussfassung 
gestimmt, sich enthalten oder überhaupt nicht mitgewirkt haben. 
Das bedeutet für Anleger, die bei Gesellschafterversammlungen nicht 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen oder entgegen der Mehr-
heit stimmen oder sich enthalten, dass möglicherweise Beschlüsse 
gefasst werden, die nicht ihrem Willen oder Interesse entsprechen. Für 
diese Anleger können die Mehrheitsentscheidungen wirtschaftliche 
Nachteile bedeuten.

Für den Fall, dass an den Gesellschafterversammlungen oder Umlauf-
verfahren nur eine Minderheit der Gesellschafter teilnimmt, kann dies 
zu Beschlussfassungen führen, die die Mehrheit der Gesellschafter, 
die nicht vertreten waren oder die nicht abgestimmt haben, gegen 
sich gelten lassen müssen. Gleiches gilt, wenn nur wenige der Treu-
geber den Treuhänder anweisen, wie er abzustimmen hat und sich 
nur wenige Treugeber Stimmrechtsvollmacht einräumen lassen und 
selbst abstimmen. 

Es ist zulässig und denkbar, dass Großanleger der Fondsgesellschaft 
beitreten beziehungsweise Treugeber werden. Es besteht dann die 
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Möglichkeit, dass die Fondsgesellschaft von einem oder wenigen 
Anlegern beherrscht werden kann. Dies kann zu einer gegebenenfalls 
auch erheblichen und nachhaltigen Ertrags- und/oder Wertminde-
rung der Vermögensanlage des einzelnen Anlegers führen. 

[Fehlende Vergangenheitsdaten der Anbieterin]
Die Anbieterin dieser Beteiligung hat bisher nur eine vergleichbare 
Vermögensanlage angeboten. Die Verlaufszeit dieser Vermögensan-
lage ist zeitlich zu kurz, um daraus Rückschlüsse auf das Beteiligungs-
angebot zu ziehen. Der Anleger hat daher nur sehr eingeschränkt die 
Möglichkeit, die wirtschaftliche Performance der angebotenen Betei-
ligung mit entsprechenden Vermögensanlagen der Vergangenheit zu 
vergleichen. Ferner ist denkbar, dass mangelnde Erfahrung der Anbie-
terin dazu führt, dass sich die Beteiligung Charakteristika aufweist, 
die bei größerer Erfahrung nicht so erfolgt wäre und sich nicht wie 
erwartet entwickelt.  Anleger könnten daher nur eine schwache oder 
keine Rendite auf ihre Beteiligung erzielen und möglicherweise kann 
auch das eingelegte Kapital nicht mehr zurückgezahlt werden. 

[Risiken aus einer Kapitalanlage mit Auslandsbezug]
Einige Leistungsbeziehungen und Verträge, die für die Tätigkeit der 
Fondsgesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, werden 
nach dem Recht von US-Bundesstaaten abgeschlossen, in denen 
die Fondsgesellschaft darüber hinaus investiert. Insbesondere gilt 
dies für Verträge, die den Erwerb der Förderrechte betreffen. Die dort 
geltenden gesetzlichen Regelungen finden bei gerichtlichen Ausein-
andersetzungen bezüglich dieser Verträge Anwendung. Im Ausland 
bestehen von den deutschen abweichende Handelsbräuche und 
Usancen, die vielfach zu einer anderen Behandlung von Sachverhal-
ten führen, als dies nach deutschen Verhältnissen üblich wäre. Durch 
den Auslandsbezug besteht das Risiko der Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs.

Die Frage der Wirksamkeit beziehungsweise Durchsetzbarkeit von 
Verträgen nach ausländischen Rechtsordnungen kann im Einzelnen 
nicht abschließend beurteilt werden. Für Anleger bedeutet dies, dass 
gegebenenfalls die Durchsetzung von Rechten vor einem US-ameri-
kanischen Gericht nach US-amerikanischen Recht schwieriger und 
kostspieliger sein kann, als dies vor einem deutschen Gericht unter 
Anwendung deutschen Rechts der Fall wäre. Der Eintritt dieses Risikos 
könnte sich auch negativ auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis der 
Vermögensanlage auswirken und bis zum Totalverlust der Einlage 
nebst Agio führen.

[Beteiligte Parteien] 
Es ist nicht auszuschließen, dass Vertragspartner der Fondsgesell-
schaft ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen oder dass nach 
Ablauf der entsprechenden Verträge oder noch während deren Lauf-
zeit neue Partner gefunden werden müssen. Die Anleger der Fonds-
gesellschaft tragen somit das aus einer mangelnden Vertragstreue, 
einer Insolvenz, strafrechtlich relevantem Verhalten oder sonstigen 
negativen Entwicklungen beteiligter Parteien resultierende Risiko. Die 
Auswahl der Förderrechte basiert auf Grundlage der Beurteilungen 
der Berater der Fondsgesellschaft. Im Falle von Vertragsverletzungen 
oder -brüchen, Auseinandersetzungen, rechtswidrigen Handlungen 
oder sonstigen negativen Entwicklungen bei beteiligten Parteien 
oder Personen besteht das Risiko einer Minderung der Rendite oder 
des Kapitalverlustes nebst Agio. 

[Versicherungsrisiko]
Die von der Fondsgesellschaft zu tragenden Versicherungskosten 
können höher ausfallen als in der Prognoserechnung angenommen, 
wenn die Versicherungskosten generell steigen. Bezüglich der abge-
schlossenen Versicherungen besteht das Risiko, dass im Schadensfall 
die Versicherungsgesellschaften die Versicherungssumme nicht 
oder nicht vollständig oder mit erheblicher zeitlicher Verzögerung 
auszahlen. Sollten im Schadensfall die Versicherungsleistungen nicht 
ausreichen, hat die Fondsgesellschaft gegebenenfalls die Differenz 
zu tragen. Eventuell sind einzelne Risiken nicht versicherbar oder von 
Versicherung grundsätzlich ausgeschlossen. Das nicht versicherbare 
Risiko des zufälligen Untergangs (z.B. Risiken aus der Einwirkung von 
Krieg oder terroristischen Anschlägen) sowie das Risiko der ganzen 
oder teilweisen Zerstörung und des langfristigen Nutzungsausschlus-
ses trägt die Fondsgesellschaft. Dies kann sich negativ auf das wirt-
schaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken und bis 
zum Totalverlust der Einlage nebst Agio führen.

[Änderung der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen]
Änderungen der US-amerikanischen, deutschen oder internationalen 
rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen, Rahmenbedingungen 
sowie die Veränderung der Auslegung einschlägiger Gesetze können 
zur Veränderung der Marktposition der Fondsgesellschaft führen und 
für die Existenz und Tätigkeit der Fondsgesellschaft und die Anleger 
negative Auswirkungen rechtlicher und/oder steuerlicher Art zur 
Folge haben. Dies könnte sich negativ auf die wirtschaftliche Situation 
der Fondsgesellschaft auswirken und damit die prognostizierte wirt-
schaftliche Entwicklung beeinträchtigen. Dadurch könnte auch die 
Beteiligung der Anleger an Wert verlieren und das eingelegte Kapital 
nicht mehr zurückgezahlt werden.

[Erdgas- und Erdölmarkt der USA / allgemeines Marktrisiko]
Der Preis für Erdgas und Erdöl auf dem US-amerikanischen Markt 
unterliegt Schwankungen etwa aufgrund wirtschaftlicher, konjunk-
tureller, politischer oder umweltpolitischer Gründe. Darüber hinaus 
besteht für Erdgas eine indirekte Abhängigkeit von der Preisentwick-
lung für Erdöl. Wie bereits in der Vergangenheit, kann es auch zukünf-
tig zu Überkapazitäten bei Erdgas kommen. In diesem Fall wäre mit 
deutlichen Preissenkungen zu rechnen. Die Höhe des Erdgaspreises 
besitzt unmittelbaren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der geplan-
ten Förderung und somit auch auf die prognostizierten Erträge und 
Ausschüttungen. Dies kann sich negativ auf das wirtschaftliche 
Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken und bis zum Total-
verlust der Einlage nebst Agio führen.

[Risiken der Erschließung und Förderung von  
Erdgas- und Erdölvorkommen]
Es kann unvorhersehbar zu einem Anstieg der Kosten für die Erdgas- 
oder Erdölförderung oder der Erschließung von solchen Vorkommen 
kommen. Gründe können ungünstige Witterungsverhältnisse, techni-
sche Komplikationen oder andere natürliche Unwägbarkeiten, wie z.B. 
ungünstige Untergrundbeschaffenheit sein. Erhöhte Aufwendungen 
für die Erschließung, die Förderung und den Anlagenbetrieb können 
zur Verringerung der Fondseinkünfte und Ausschüttungen an die 
Anleger führen. Die genannten Umstände können die Erdgas- und/
oder Erdölförderung auch verzögern, ganz unmöglich machen oder 
die Erdgas- oder Erdölvorkommen beeinträchtigen oder Schäden an 
dritten Personen oder Objekten verursachen und dadurch den Ertrag 
der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen und bis zum Totalverlust 
der Einlage nebst Agio führen.
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[Genehmigungen]
Nach Kenntnis der Anbieterin sind keine Genehmigungen für den 
Erwerb der Anlageobjekte (Förder- und Vermarktungsrechte) erfor-
derlich. Sofern dies indes der Fall sein sollte und für den Betrieb der 
Förderanlagen, an denen die Fondsgesellschaft sich beteiligt, wesent-
liche, für einen ordnungsgemäßen Verlauf der geplanten Investitions-
vorhaben in den USA erforderliche Genehmigungen nicht erteilt oder 
zurückgenommen werden sollten, könnte dies zur Liquidation der 
Fondsgesellschaft mit teilweisem Einlageverlust nebst Agio führen. 
Es ist möglich, dass der für die Förderung zuständige US-Bundesstaat 
die Erteilung der für die Fondsgesellschaft erforderlichen Genehmi-
gungen verzögert, ganz verweigert, zurücknimmt oder die Fortset-
zung des Betriebs an weitere Auflagen knüpft. 

Dies kann im Zusammenhang mit Umweltschutzbestimmungen, ver- 
waltungsinternen Planungen für das Förderungsgebiet oder der 
zeitlichen Beschränkung der Bohr- und Fördertätigkeit stehen. Dies 
kann sich negativ auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Ver-
mögensanlage auswirken und bis zum Totalverlust der Einlage nebst 
Agio führen.

[Risikoreduzierung durch Streuung]
Um neue Erdgas- oder Erdölvorkommen zu erschließen, müssen 
zeit- und kostenintensive Bohrungen durchgeführt werden. Sollte 
das angestrebte Platzierungsvolumen der Fondsgesellschaft nicht 
erreicht werden, können weniger Bohrungen durchgeführt werden, 
als geplant. Das kann zu zeitlichen Verzögerungen und damit zu 
verzögerten oder geminderten Einnahmen der Fondsgesellschaft 
führen. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass keine Bohrung erfolgreich ist, so dass 
die Fondsgesellschaft das angestrebte Fördergeschäft nicht aufneh-
men kann und in letzter Konsequenz den Anlegern das eingesetzte 
Kapital nicht zurückgezahlt werden kann. Dies kann sich negativ auf 
das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken 
und bis zum Totalverlust der Einlage nebst Agio führen.

[Ergiebigkeit der Förderrechte]
Die prognostizierte und gutachterlich eingeschätzte Ergiebigkeit der 
Erdgas- und Erdölquellen kann tatsächlich niedriger sein oder sich 
aufgrund von unvorhersehbarer Beeinträchtigungen der Förderaus-
beute verschlechtern und damit negativ auf die Erlöse auswirken. 
Dies kann sich negativ auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis der 
Vermögensanlage auswirken und bis zum Totalverlust der Einlage 
nebst Agio führen.

[Risiko Fördermengen]
Es ist nicht auszuschließen, dass beispielsweise aufgrund geolo-
gischer oder technischer Bedingungen oder Komplikationen keine 
(sogenanntes „dry-hole“) oder nur erheblich geringere als die prog-
nostizierten Fördermengen erzielt werden können.

Ein Risiko im Zusammenhang mit der realisierbaren Fördermenge 
kann auch darin liegen, dass unvorhergesehene Förderkosten und 
nicht prognostizierte Restrukturierungserfordernisse anfallen, so 
dass sich die Förderung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 
möglicherweise im Verlauf der Förderzeit zunehmend unattraktiv 
entwickelt oder sogar eines Tages eine wirtschaftlich sinnvolle Förder-
tätigkeit insgesamt in Frage zu stellen ist. Dies kann sich negativ auf 
das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken 
und bis zum Totalverlust der Einlage nebst Agio führen.

[Risiko Abnahmepreise]
Laut Prognoserechnung wurden kalkulatorisch ein Erdgasabnahme-
preis von US$ 7,50 je Mcf und US$ 55,00 je Barrel Erdöl zugrunde 
gelegt. Preisschwankungen während der Gesamtlaufzeit führen im 
konkreten Fall zu entsprechenden Ergebnisschwankungen, die sich 
indirekt auch für die Anleger auswirken. Die tatsächlich erzielten 
Abnahmepreise können unterhalb der kalkulierten Preise liegen, 
was sich auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft negativ auswirken 
würde. Die beschriebene Unterschreitung der Kalkulationssätze kann 
darüber hinaus verlängerte Kapitalbindungszeiten der Anleger nach 
sich ziehen und zu entsprechend verringerten Jahresrenditen führen. 
Dies kann sich negativ auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis der 
Vermögensanlage auswirken und bis zum Totalverlust der Einlage 
nebst Agio führen.

[Risiko Verkaufserlös Förderrechte]
Es ist vorgesehen, die Förderrechte ca. 7,5 Jahre nach Beendigung der 
Investitionsphase zu veräußern. Dabei wird angenommen, dass die 
Veräußerung der Förderrechte zu derzeitigen Marktpreisen erfolgen 
wird und sich ein Verkaufserlös von 40,0% des Erwerbspreises reali-
sieren lässt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass diese Annahme 
falsch ist und die tatsächlich erzielten Verkaufserlöse geringer ausfal-
len werden, was sich auf die Ergebnisse der Fondsgesellschaft negativ 
auswirken würde.

Die Veräußerbarkeit der Förderrechte ist für die Fondsgesellschaft 
nicht durch vertragliche Vereinbarungen gesichert. Da die Förder-
rechte noch nicht erworben wurden, bestehen derzeit auch keine 
Kontakte zu etwaigen Käufern für die Förderrechte. Insofern besteht 
das Risiko, dass die Fondsgesellschaft ihre Rechte nicht veräußern und/
oder der kalkulierte oder erforderliche Verkaufserlös nicht erzielt wer-
den kann.  Aufgrund der Beträge, die für den Erwerb der Förderrechte 
der Fondsgesellschaft aufgewendet werden müssen und der somit 
erforderlichen Finanzkraft späterer Käufer ist die Anzahl potenzieller 
Käufer eingeschränkt. 

Dadurch kann die Veräußerbarkeit scheitern, eingeschränkt sein und/
oder die Kaufpreisfindung verzerrt werden. Insbesondere kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Verkauf sich verzögert oder die 
Fondsgesellschaft einen geringeren Kaufpreis akzeptiert, als es der 
gegenwärtigen Prognose entspricht oder als der vermutete Verkehrs-
wert zum Zeitpunkt der Veräußerung ist. Dies kann sich negativ auf 
das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Vermögensanlage auswirken 
und bis zum Totalverlust der Einlage nebst Agio führen.

[Schädigung von Rechtsgütern Dritter]
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft, insbesondere durch 
die Förderanlagen, Rechtsgüter Dritter, wie Eigentum oder körperliche 
Unversehrtheit, verletzt und sich daraus schadensersatzpflichtig 
macht. Nicht jede erdenkliche Schädigung ist durch Versicherungen 
abgedeckt, so dass unter Umständen das Vermögen der Fondsgesell-
schaft erheblich angegriffen oder aufgezehrt werden könnte. Anleger 
könnten daher nur eine schwache oder keine Rendite auf ihre Beteili-
gung erzielen und möglicherweise kann auch das eingelegte Kapital 
nicht mehr zurückgezahlt werden. 

[Umweltschutz] 
Die in den angestrebten Fördergebieten derzeit geltenden Umwelt-
schutzbestimmungen, z.B. bezüglich der Abwasserentsorgung oder 
Wasserschutz, können die Erschließungs- und Fördertätigkeiten 
beeinflussen, insbesondere verzögern oder an bestimmten Stellen 
oder vollständig verhindern. 
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Dementsprechend können sich Erträge der Fondsgesellschaft ver-
zögern, verringern oder vollständig ausfallen. Eine eventuell durch 
die Förderung verschuldete Umweltverschmutzung und damit die 
Verursachung von Schäden im jeweiligen Fördergebiet, die nicht von 
Versicherungen gedeckt werden, geht gegebenenfalls zu Lasten der 
Fondsgesellschaft und damit zu Lasten der Ausschüttungen an die 
Anleger. Dies kann auch bis zum Totalverlust der Einlage nebst Agio 
führen.

[Zerstörung der Förderanlagen durch Umweltkatastrophen  
oder terroristische Angriffe] 
Die Erschließungs- und Fördertätigkeiten können durch Umweltka-
tastrophen oder möglicherweise auch durch terroristische Angriffe 
beeinträchtigt werden. Die Förderausbeute kann dadurch nachhaltig 
sinken, welches sich negativ auf die Fondserlöse auswirken und bis 
zum Totalverlust der Einlage führen kann. Durch mögliche Verwüstun-
gen der Erdgas- und Erdölfelder kann auch die geplante Veräußerung 
der Felder erschwert oder unmöglich werden, welches sich negativ 
auf den Veräußerungserlös der Felder auswirken kann.

Anlegergefährdende Risiken

[Beteiligungsdauer und Fungibilitätsrisiko]
Die Fondsgesellschaft ist nicht auf unbestimmte Zeit, sondern bis 
zum 31. Dezember 2016 errichtet. Die Geschäftsführung hat die 
Möglichkeit, diese Frist höchstens dreimal um jeweils ein Jahr zu 
verlängern. Die ordentliche Kündigung der Gesellschaft während der 
Dauer der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Für Anleger besteht daher 
innerhalb der Laufzeit der Fondsgesellschaft keine Möglichkeit, ihre 
Gesellschafterstellung ordentlich zu kündigen. Sollten sie auf ange-
legte Mittel angewiesen sein, besteht kein Anspruch, diese von der 
Fondsgesellschaft oder Dritten zu erhalten. Notwendige Liquidität 
müsste vom jeweiligen Anleger anderweitig beschafft werden.

Anleger haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Anlage zu veräu-
ßern. Hierfür ist allerdings die Zustimmung der Komplementärin bzw. 

– bei einer Beteiligung als Treugeber – die Zustimmung der Treuhand-
kommanditistin erforderlich. 

Es besteht kein Anspruch auf die Erteilung dieser Zustimmung. Der 
Anbieterin und Gründungsgesellschafterin KSH Capital Partners AG 
steht ein Vorkaufsrecht bei Anteilsveräußerungen zu.  

Die Fungibilität der Vermögensanlage ist stark eingeschränkt, da 
kein geregelter Zweitmarkt für den Handel von Kommanditanteilen 
bzw. Treuhandanteilen besteht. Deshalb ist der Verkehrswert der 
Beteiligung zum Zeitpunkt des Ausscheidens eines Gesellschafters im 
Zweifel nur näherungsweise bestimmbar. Wünscht ein Anleger, sei-
nen Kommanditanteil bzw. Treuhandanteil an der Fondsgesellschaft 
zu veräußern, kann nicht ausgeschlossen werden, dass über einen 
längeren Zeitraum keine Nachfrage oder nur eine geringe Nachfrage 
besteht und die Veräußerung nicht gelingt oder der Preis, zu dem 
der Anleger seinen Kommanditanteil verkaufen kann, deutlich unter 
seinem Einstandspreis oder unter dem vermuteten Verkehrswert 
der Beteiligung liegt. Der Anleger sollte sich darauf einstellen, seine 
Anteile jedenfalls bis mindestens zum 31. Dezember 2016 halten zu 
müssen.

[Persönliche Anteilsfinanzierung]
Eine Fremdfinanzierung der Fondsbeteiligung durch den Anleger ist 
nach dem Beteiligungsangebot weder vorgesehen noch empfohlen. 

Sofern und soweit Anleger ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
dennoch ganz oder teilweise über ein Kreditinstitut oder auf andere 
Art fremd finanzieren, ist nicht die Fondsgesellschaft Darlehensneh-
merin, sondern der jeweilige Anleger selbst. Das bedeutet, dass der 
Anleger die anfallenden Zins- und Tilgungskosten unabhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung seiner Beteiligung zu tragen hat und bei 
Ausbleiben von Einkünften aus der Beteiligung möglicherweise aus 
seinem und zu Lasten seines weiteren (Privat-) Vermögens zahlen 
muss. Daraus droht im schlimmsten Fall die Insolvenz über das Privat-
vermögen des Anlegers. Von einer Fremdfinanzierung der Beteiligung 
ist daher abzuraten.

Soweit der Anleger im Zusammenhang mit der hier angebotenen 
Beteiligungsmöglichkeit dennoch Fremdkapital aufnimmt, kann er die 
Kosten für seine persönliche Anteilsfinanzierung grundsätzlich nur im 
Rahmen des Progressionsvorbehalts steuerlich geltend machen. Dar-
über hinaus ist der Kapitaldienst für das Darlehen unabhängig von 
den Ausschüttungen aus der Fondsgesellschaft zu bedienen und kann 
zu zusätzlichen finanziellen Belastungen führen. 

[Haftung des Anlegers gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft]
Der Kommanditist haftet bis zur Höhe seiner im Handelsregister 
eingetragenen Einlage Dritten gegenüber unmittelbar. Die Haftung 
Dritten gegenüber ist jedoch nach § 171 Abs. 1, 2. Halbsatz Handels-
gesetzbuch (HGB) ausgeschlossen, sobald die Einlage vollständig 
geleistet wurde. Die auf die im Handelsregister eingetragene Einlage 
beschränkte Haftung lebt jedoch wieder auf, wenn Entnahmen das 
feste Kapitalkonto des Anlegers unter den Betrag der im Handelsre-
gister eingetragenen Hafteinlagen mindern. 

Im Falle des Ausscheidens haften Kommanditisten gemäß § 161 Abs. 
2 HGB i.V.m. § 160 Abs. 1 HGB für die bis dahin begründeten Verbind-
lichkeiten der Kommanditgesellschaft noch bis zu fünf Jahre nach 
Eintragung ihres Ausscheidens im Handelsregister gegenüber den 
Gläubigern der Kommanditgesellschaft. Treugeber trifft in diesen 
Fällen bei Inanspruchnahme dieser durch Dritte jeweils eine Freistel-
lungspflicht gegenüber der Treuhandkommanditistin. Es ist möglich, 
dass im Falle der Insolvenz der Fondsgesellschaft bereits ausgezahlte 
Beträge wieder zurückgeführt werden müssen, sofern es sich bei 
diesen Auszahlungen um Auskehrung von Liquiditätsüberschüssen 
(Eigenkapitalrückzahlungen) gehandelt hat (§ 172 Abs. 4 HGB). Eine 
weitergehende Haftung in entsprechender Anwendung der §§ 30 ff. 
GmbH bis maximal zur Höhe der insgesamt empfangenen Auszah-
lungen kommt in Betracht, wenn Auszahlungen erfolgen, obwohl die 
Finanzlage der Fondsgesellschaft dies nicht zulässt. 

Nimmt die Fondsgesellschaft Auszahlungen vor, obwohl eine Über-
schuldung vorliegt oder ein Vermögensverfall eingetreten ist, können 
die Kommanditisten zur Erstattung der erhaltenen Auszahlungen an 
die Fondsgesellschaft verpflichtet sein. Treugeber würde auch hier 
ein entsprechender Freistellungsanspruch treffen. Es kann zudem 
nicht ausgeschlossen werden, dass US-amerikanische Gerichte die 
Beschränkung der Kommanditistenhaftung nach deutschem Recht 
nicht anerkennen.

[Risiko der Steuerzahllast]
Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Fondskonzeption wird dem 
Anleger das Ergebnis der Fondsgesellschaft steuerlich zugerechnet 
und damit bei ihm nach seinen persönlichen Besteuerungsmerkmalen 
versteuert. Es besteht das Risiko, dass Einkommensteuerzahlungen 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer zu 
leisten sind, denen keine oder nur deutlich geringere Liquiditätszu-
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flüsse aus der Fondsbeteiligung gegenüberstehen. 
Die Ergebnisse einer Betriebsprüfung bei der Fondsgesellschaft kön-
nen zu verzinslichen Steuernachforderungen bei den Anlegern füh-
ren. Die Zinspflicht auf Steuernachforderungen beginnt 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, und 
beträgt danach 0,5% pro vollem Monat (§ 233a AO).

[Risiko des Erwerbs der Fondsbeteiligung durch 
Erbschaft oder Schenkung]
Nach einem koordinierten Erlass des Finanzministeriums Baden-
Württemberg vom 27. Juni 2005 (Az. 3 - S 3806/51) und dem 
ergänzenden Erlass vom 16. Februar 2007 (Az. S 3806/51) sind treu-
händerisch gehaltene Kommanditbeteiligungen bei Ermittlung des 
steuerpflichtigen Erwerbs mit dem zivilrechtlichen Herausgabean-
spruch gegen den Treuhänder anzusetzen, wenn im Treuhandvertrag 
und im Gesellschaftsvertrag nicht festgelegt ist, dass die Treuhand-
schaft beim Tod des Treugebers bzw. bei Abtretung des Anspruchs aus 
dem Treuhandvertrag endet und der Begünstigte unmittelbar in die 
Rechtsstellung des bisherigen Treuhänders eintritt. 

Da die USA den unentgeltlichen Vermögensübergang der Fondsbe-
teiligung besteuern, ist bei der unentgeltlichen Übertragung der nur 
mittelbar über den Treuhandkommanditisten gehaltenen Fondsbe-
teiligung aufgrund des koordinierten Ländererlasses, der insoweit 
die Finanzverwaltung bei der Sachverhaltsbeurteilung bindet, davon 
auszugehen, dass eine gegebenenfalls auch in den USA erhobene 
Nachlasssteuer nicht auf die deutsche Steuerschuld des Erwerbers 
angerechnet werden kann und sich insoweit eine höhere Steuerbe-
lastung ergibt.

[Kumulation von Risiken und maximales Risiko]
Negative Entwicklungen und Risiken der Beteiligung können sowohl 
einzeln als auch kumuliert auftreten. Dadurch können sich die 
beschriebenen Auswirkungen auch über die Summe der einzelnen 
Auswirkungen hinaus verstärken. Im Extremfall können sie zu einem 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals und/oder zur Insolvenz der 
Gesellschaft und damit zu dem Totalausfall der Einlage des Anlegers 
und gegebenenfalls nicht ausgeschütteter Gewinne führen. Nicht 
durch Gewinne gedeckte Auszahlungen können in diesem Fall von 
den Anlegern zurückgefordert werden (§ 172 Abs. 4 HGB). Im Falle 
einer persönlichen Finanzierung der Beteiligung kann auch das übrige 
Vermögen des Anlegers verloren gehen und sogar die Privatinsolvenz 
drohen.

Weitere wesentliche Risiken existieren nach Kenntnis der Anbieterin 
nicht.
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04. Das Anlagekonzept

[04.01] Der Erdöl- und Erdgasmarkt

Erdöl
Erdöl entstand vor Millionen von Jahren aus den Rückständen von Meerespflan-

zen und Tieren, die die Urmeere bevölkerten. Bis etwa 1850 war Erdöl ein Rohstoff 

unter vielen. 1854, mit der Erfindung der Kerosin-Lampe, begann die Nutzung von 

Rohöl im heutigen Sinne, als Energiequelle. In Titusville, Pennsylvania, erschloss 

man 1859 die erste Ölquelle. In den Anfangsjahren wurde lediglich das destillierte 

Kerosin genutzt bis John D. Rockefeller auch die übrigen Ölprodukte seiner Raffi-

nerien vermarktete, wie Benzin als Treibstoff, Teer als Straßenbelag und Benzol zur 

Gasherstellung. Seine Standard Oil Company kontrollierte 1891 zwei Drittel des 

Welthandels mit Erdölprodukten. Seit Beginn der Erdölproduktion wurden etwa 1 

Billion Barrel Erdöl gefördert, weitere 1,2 bis 1,8 Billionen Barrel werden noch im 

Erdreich vermutet. 

Die Preisentwicklung für Erdöl
Im Juli 2008 erreichte der Erdölpreis an der New Yorker Börse ein historisches Hoch 

von US$ 146,35 pro Barrel. Nicht allein Spekulationen waren verantwortlich für 

diese Entwicklung. Die Ursachen hierfür waren vielfältig: Krisenhafte Entwicklun-

gen in wichtigen Fördernationen wie dem Iran, Irak und Nigeria setzten sich fort. 

Die Abnahme der Reservelagerstättenmenge führt bei ersten Anzeichen eines 

Lieferengpasses zu steigenden Preisen. Die Konsequenzen dieser Entwicklung 

bekommt der Verbraucher täglich durch die hohen Benzinpreise zu spüren, obwohl 

sich der Preis für Erdöl bis Anfang November 2008 wieder auf US$ 69,27 beruhigt 

hatte. Spätestens seit der letzten Ölkrise der späten 70er Jahre, die durch ein 

Erdöl-Embargo der OPEC und den Beginn des Irankriegs ausgelöst wurde, ist der 

Weltwirtschaft bewusst, dass sie von Erdöl in erheblichem Maße abhängig ist. An 

dieser Abhängigkeit hat sich bis heute nichts geändert. Unabhängig von Bemühun-

gen, insbesondere hier in Europa auf erneuerbare Energien auszuweichen, können 

weder Industrie noch Transportwirtschaft bis zum heutigen Tage ohne die fossilen 

Energieträger auskommen.

Der Erdöl- und Erdgasmarkt
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Die rasant steigende und anhaltende Nachfrage, insbesondere aus Ländern wie 

China und Indien, sorgt zudem dafür, dass nach einer kurzen Phase der Beruhigung 

die Preisentwicklung weiter anhält und sich nach Meinung vieler Experten sogar 

noch zuspitzen wird. Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Ölpreis mehr 

als vervierfacht, seit 1973 erhöhte sich der Rohölpreis um mehr als das Dreißigfa-

che. Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft gehen weltweit davon aus, dass 

auch in den kommenden Jahrzehnten ein weiterer Anstieg der Öl- und Gaspreise 

zu erwarten ist. Die EIA (Energy Information Administration) rechnet für das Jahr 

2009 mit einem Durchschnittspreis von US$ 112,00 pro Barrel. Im Vergleich dazu 

liegt der Prognoserechnung und der daraus resultierenden durchschnittlich erwar-

teten Rendite für den Fonds ein Erdölpreis von US$ 55,00 pro Barrel für die gesamte 

Fondslaufzeit zugrunde

Die Nachfrage – Der Bedarf
Mit der wirtschaftlichen Entwicklung und dem technologischen Fortschritt stieg 

auch unser Bedarf an Rohstoffen. Das Bevölkerungswachstum und die Globali-

sierung tragen ebenfalls dazu bei, dass Energieträger wie Rohöl immer begehrter 

werden. Der weltweite Mineralölverbrauch erreichte 2007 mit ca. 85,22 Mio. Barrel 

pro Tag seinen historischen Höchstwert. Weltweit, besagen Prognosen der OPEC, 

wird sich der Ölverbrauch bis zum Jahre 2030 auf bis zu 113,3 Mio. Barrel pro Tag 

vergrößern – ein Zuwachs von rund 33,0%.

Die USA verbrauchten im Jahr 2007 ca. 20,7 Mio. Barrel Öl pro Tag und waren damit 

größter Ölkonsument, China verbrauchte hingegen nur ca. 7,86 Mio. Barrel und 

der Rest Asiens inklusive Indien 16,5 Mio. Barrel. Asien, der bevölkerungsreichste 

Kontinent der Welt, mit China, dem größten Land der Welt, verbrauchte 2007 also 

nur etwa 18,0% mehr als die USA.

Dieses Verhältnis wird sich jedoch aufgrund des rapide steigenden Wirtschafts-

wachstums, insbesondere in China und Indien, und einem damit zusammen-

hängenden starken Anstieg des weltweiten Ölbedarfs, deutlich verändern. Die 

weltweite Verknappung der verfügbaren Rohstoffe wird hierdurch noch beschleu-

nigt. In der Prognose der OPEC (siehe Grafik) deutlich zu erkennen ist der rasante 

Anstieg des Rohölbedarfs Chinas von 7,1 Mio. Barrel Öl pro Tag 2006 auf 15,4 Mio. 

Der Erdöl- und Erdgasmarkt

Quelle: EIA – Short Term Energy Outlook Oktober 2008

Quelle: BP Statistical Review of 

World Energy, Juni 2008

Quelle: BP Statistical Review of World Energy, Juni 2008
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Preisentwicklung von Erdöl
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Barrel Öl pro Tag 2030 um mehr als 116,0% und damit weit über den bisherigen 

Erwartungen.

Die Reserven und Ressourcen
Wie lange können die Ölvorräte der Welt die steigende Nachfrage noch befriedi-

gen? Die Forscher der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 

unterscheiden zwischen Reserven – das heißt, bekannte und mit den heute ver-

fügbaren technischen Möglichkeiten wirtschaftlich erschließbare Vorräte – und 

Ressourcen – das heißt, vermutete Vorräten sowie Vorkommen, deren Erschließung 

sich wirtschaftlich bisher nicht lohnte. Außerdem trennen sie konventionelles Erdöl, 

das aus Ölquellen stammt und rasch verfügbar ist und unkonventionelles Erdöl, 

das etwa in Ölsanden und Ölschiefern vorkommt. 

Nach Aussage der BGR betrugen die konventionellen Erdölreserven Ende 2006 welt-

weit 162 Milliarden Tonnen. Die Forscher gehen davon aus, dass bis Ende 2006 schon 

ca. 47,5% der bisher nachgewiesenen Reserven an konventionellem Erdöl gefördert 

wurden. Berücksichtigt man die noch erwarteten Ressourcen, so sind nach Aussage 

der BGR über 37,0% des erwarteten Gesamtpotenzials an konventionellem Erdöl 

bereits verbraucht. Innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre soll der sogenannte 

„depletion mid-point“ für konventionelles Erdöl, an dem 50,0% des Gesamtpoten-

zials gefördert sind, erreicht werden. Damit wäre laut der Bundesanstalt für Geo-

wissenschaften und Rohstoffe aus geologischer Sicht bei einem moderaten Anstieg 

des Verbrauchs eine ausreichende Versorgung mit konventionellem Erdöl etwa bis 

zum Jahre 2020 gewährleistet. Durch die Erschließung nicht-konventioneller Erd-

ölquellen könnte der Höhepunkt der Förderung von konventionellem Erdöl, dem 

sogenannten „Peak Oil“, zeitlich nach hinten verschoben werden. 

Der von BP herausgegebene Statistical Review of World Energy 2008 geht für Ende 

2007 von nachgewiesenen Reserven von etwa 168,6 Milliarden Tonnen bzw. 1,24 

Billionen Barrel Erdöl aus. 61,0% davon befinden sich im Nahen Osten, wovon Saudi 

Arabien mit 21,3% den größten Anteil hat. Dem Nahen Osten folgen als wichtigste 

Lagerstätten für nachgewiesene Reserven Venezuela mit einem Anteil von 7,0%, die 

Russische Föderation mit einem Anteil von 6,4%, Libyen mit 3,3% sowie Kasachstan 

mit 3,2%. 

Der Erdöl- und Erdgasmarkt
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[04.03] Die Beteiligungsobjekte

Die Anlegergelder fließen in die Fondsgesellschaft, damit sich diese an Förder- und 

Produktionsrechten an Quellen („Wells“) zur Gewinnung von fossilen Brennträgern, 

insbesondere Erdgas und Erdöl und anderen Hydrocarbonaten (nachfolgend „Erd-

gas und Erdöl“) beteiligen kann (nachfolgend die „Förderrechte“).

Die Fondsgesellschaft beteiligt sich vorrangig an Förderrechten in den US-Staaten 

Texas, Oklahoma und Louisiana. Darüber hinaus ist es der Fondsgesellschaft aber 

auch möglich in anderen US-amerikanischen Bundesstaaten Förderrechte zu erwer-

ben. Die Fondsgesellschaft kauft, hält und verkauft Förderrechte an verschiedenen 

Erdgas- und Erdölfeldern. Dabei kann es sich um Förderrechte handeln, die bereits 

über eine Produktion verfügen oder die sich auf Erschließungsprojekte beziehen. 

Die Anlageobjekte sind Förderrechte, die das Recht einräumen, eine Erdöl- und / 

oder eine Erdgasquelle („Well“) zu erschließen, zu bohren sowie an der Produktion 

bzw. den aus der Produktion generierten Erträgen zu partizipieren. Dabei wird die 

Fondsgesellschaft am Erlös des aus der betreffenden Quelle geförderten Erdöls 

bzw. Erdgases entsprechend ihrer Beteiligungsquote beteiligt. Die Erträge aus der 

Veräußerung des geförderten Erdgases und Erdöls fließen abzüglich aller produkti-

onsabhängigen und -bedingten Kosten bzw. Abzügen wie z.B.  Quellensteuer, Pacht, 

Pipelinegebühr, Operator- und Betriebskosten sowie der allgemeinen Verwaltungs-

kosten anteilig der Fondsgesellschaft und somit den Anlegern zu. Es ist geplant, 

die Förderrechte am Ende der Laufzeit der Gesellschaft zu veräußern. Auch hier 

partizipiert der Anleger an der Verkaufserlösen.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Erdöl und Ergas und deutlich verbesserter 

Fördertechnik werden auch sogenannte „Stripper Wells“ wieder sehr interessant. 

Stripper Wells sind schwach produzierende Wells, die bereits über einen längeren 

Zeitraum aktiv sind und auf eine tägliche Produktion von nur 10 BBL oder weniger 

kommen. Darüber hinaus sind auch Quellen, die aufgrund ihrer geringen Produk-

tionsrate wieder verschlossen wurden, von Interesse. Durch Sanierung und den 

Einsatz neuer Technologien können diese Quellen revitalisiert und in einen ökono-

misch interessanten Zustand gebracht werden. Auch der Erwerb von Förderrechte 

dieser Quellen liegt im Fokus der Fondsgesellschaft. Der Erwerb der Förderrechte 

schließt in der Regel die zur Produktion erforderlichen Förderanlagen mit ein. Die 

Förderrechte werden nach dem Erwerb dazu genutzt, Einnahmen aus der Förder- 

ung von Erdgas und Erdöl zu generieren. 

Anhand von Bodenproben und einer dreidimensionalen

seismographischen Auswertung des

Bodens ist es möglich, festzustellen wie viel

förderbare Mengen an Erdöl und Erdgas vorhanden

sind. Diese Fortschritte in der Erfassung,

Auswertung und in der anschließenden Förderung

von Erdöl- und Erdgasvorkommen 

haben es ermöglicht, dass die Förderregionen

ein derartig kommerzieller Erfolg wurden.
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Dabei wird die Fondsgesellschaft am Erlös des aus der betreffenden Quelle 

geförderten Erdöls und/oder Erdgases entsprechend ihrer Beteiligungsquote am 

„Working Interest“ beteiligt. „Working Interest“ bezeichnet das Recht, eine Erdöl- oder 

Erdgasquelle zu erschließen und zu bohren sowie an ihrer Produktion (nach Abzug 

der Pacht = Royalty) zu partizipieren und die Pflicht, entstehende Kosten anteilig zu 

tragen.   

Die Beteiligungsquote der Fondsgesellschaft an den zu erwerbenden „Working 

Interests“ wird in der Regel 25,0% betragen, kann aber auch niedriger oder höher 

(bis maximal 100,0%) ausfallen. Die Erträge aus der Veräußerung des geförderten 

Erdöls und Erdgases fließen abzüglich aller produktionsabhängigen und -beding-

ten Kosten bzw. Abzügen wie Abgabesteuer auf Förderergebnisse, operative 

Kosten einschließlich der Pipelinegebühr und der Vergütung des Operators sowie 

Förderoptimierungskosten anteilig der Fondsgesellschaft und nach Abzug der in 

Deutschland anfallenden Verwaltungskosten den Anlegern zu.  Es ist geplant, die 

Förderrechte am Ende der Laufzeit der Gesellschaft wieder zu veräußern. Auch hier 

partizipiert der Anleger an den Verkaufserlösen.

Im rohstoffreichen zentralen Süden der USA, insbesondere in Texas und den 

benachbarten Bundesstaaten Oklahoma, Louisiana und Arkansas wird seit etwa 

hundert Jahren mit sehr großem Erfolg Erdgas und Erdöl gefördert. Die dortige 

Erfahrung und das Know-how sowie die Infrastruktur verhelfen der Region welt-

weit zu einer führenden Rolle in der Erdölindustrie. Hinter der Entscheidung, spe-

ziell in dieser Region zu investieren, steht das Wissen um die Tatsache, dass die in 

dieser Region befindlichen Erdgas- und Erdöl- Förderungen, die für die Anlagepolitik 

wesentlichen Entscheidungskriterien aufweisen: hohe Erdgas- und Erdölreserven, 

Fördersicherheit und somit potentielle Renditestärke. Die Fondsgesellschaft beab-

sichtigt, Förderrechte von unterschiedlichen Anbietern zu erwerben. Aufgrund der 

Marktpräsenz der Initiatorin der Fondsgesellschaft insbesondere in Houston, Texas, 

verfügt sie über gute Kontakte zu potentiellen Verkäufern und Brokern. Durch die 

enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern vor Ort werden der Initiatorin 

und damit der Fondsgesellschaft ständig neue Projekte angeboten. Bei der Auswahl 

der Förderrechte wird die Fondsgesellschaft beraten und unterstützt von Ingenieu-

ren, Geologen und spezialisierten Rechtsanwälten. Die Fondsgesellschaft arbeitet 

eng zusammen mit dem amerikanischen Unternehmen Pressler Petroleum Consul-

tants, Inc. (nachfolgend „Pressler Consultants“), mit Sitz in Houston.
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Pressler Consultants ist ein seit 1985 tätiges Unternehmen, das unter anderem 

nach den Richtlinien der Amerikanische Börsenaufsicht (SEC) als Gutachter für 

börsennotierte Unternehmen mit der Beurteilung von Erdgas- und Erdölreserven 

beauftragt wird. Das Unternehmen verfügt über ein Expertenteam von mehreren 

Senior Petroleum Ingenieuren und wird von Townes Pressler Senior geführt. Townes 

Pressler begann seine Karriere vor 40 Jahren bei Exxon. Bevor er Pressler Consultants 

gründete, war er Präsident der Philip Hill Energy Corporation und der Republic Oil 

and Gas Corporation. Darüber hinaus kooperiert die Fondsgesellschaft mit einer 

sehr angesehenen Anwaltskanzlei aus Houston, die seit mehr als 25 Jahren das 

Fachgebiet der Erdöl- und Erdgasindustrie anwaltlich betreut.  

Bei dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Angebot handelt es sich um 

einen „Blind-Pool“, d.h. es sind bisher weder Förderrechte erworben worden, noch 

sind verbindliche Rechte zum Erwerb von speziellen Förderrechten vereinbart. Der-

zeit besteht eine große Nachfrage nach Förderrechten an erfolgsversprechenden 

Erdgas- und Erdölfeldern, was dazu führt, dass diese nur für einen relativ kurzen 

Zeitraum verfügbar sind. Für die Auswahl der Förderrechte sind klare Investitions-

kriterien definiert. Durch die gute Vernetzung der Fondsgesellschaft über ihre Initi-

atorin vor Ort und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern ist der Zugang 

zu geeigneten Förderrechten gewährleistet. 

Die Blind-Pool-Konzeption gibt der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft die 

Flexibilität und Möglichkeit, auf Basis der Investitionskriterien immer die besten 

aktuell verfügbaren Förderrechte zu erwerben. Alle zu erwerbenden Förderrechte 

und Projekte müssen die gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllen, 

die in den Investitionskriterien festgehalten sind. Es ist geplant, die Förderrechte 

bis spätestens zum 1. Juli 2009 zu erwerben. Die Einhaltung der Investitionskri-

terien wird durch den Mittelverwendungskontrolleur überwacht (vergleich Kapitel 

[11.03]).

Auswahl der Beteiligungsobjekte
Wesentliche Kriterien bei der Auswahl der Förderrechte im Interesse der Fondsge-

sellschaft hinsichtlich Sicherheit und Rendite sind die Qualität des Operators, die 

geologischen Gegebenheiten und eine ausreichende Risikostreuung im Beteili-

gungsportfolio.  Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft darf Förderrechte nur 

erwerben, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

 Die Beteiligungsobjekte
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(1) Die Bohrfelder, auf die sich die Förderrechte beziehen, müssen in den USA  

liegen.

(2) Geologisches Gutachten oder Stellungnahme von einem Gutachter (Mitglied 

des amerikanischen Bundesverbandes der Erdgas und Erdöl-Geologen = American 

Association of Petroleum Geologists (AAPG)) über das Bohrfeld. Das Gutachten (bzw. 

Stellungnahme) bezieht sich auf das Bohrfeld, auf dem sich die Quelle befindet, 

deren anteilige Förderrechte erworben werden sollen. Daraus ergibt sich, dass eine 

Förderung von Erdgas und/oder Erdöl auf diesem Bohrfeld erfolgsversprechend ist.

(3) Der Kaufpreis für ein zu erwerbendes anteiliges Förderrecht von 25,0% am 

Working Interest bei einem Net Revenue Interest von minimal 75,0% (= Beteiligung 

von 25,0% x 75,0% = 18,75% an der Produktion) darf bei einer Erdölquelle US$ 

100.000,00 und bei einer Erdgasquelle US$ 225.000,00 nicht übersteigen. Die Erdöl-

quellen sollten über Gesamtreserven von ca. 40.000,00 BBL und die Erdgasquellen 

über Gesamtreserven von ca. 1,25 BcF verfügen. 

Liegt die zu erwerbende Beteiligungsquote am Förderrecht eines Bohrfeldes über 

oder unter 25,0% WI bei NRI von mindestens 75,0% erhöht oder reduziert sich der 

maximale anteilige Kaufpreis im gleichen Verhältnis. (Beispiel: Bei einem Erwerb 

von 12,5% WI bei NRI =  75,0% des Förderrechtes eines Bohrfeldes darf der Kaufpreis 

bei einer Erdölquelle US$ 50.000,00 und bei einer Erdgasquelle US$ 112.500,00 

nicht übersteigen; beim Erwerb von 50,0% darf der Kaufpreis entsprechend bei 

einer Erdölquelle US$ 200.000,00 und bei einer Erdgasquelle US$ 450.000,00 nicht 

übersteigen).

Liegt bei einer Beteiligungsquote von 25,0% WI am Förderrecht eines Bohrfeldes 

die ausgewiesene Erdölreserve über oder unter 40.000,00 BBL erhöht oder reduziert 

sich der maximale anteilige Kaufpreis im gleichen Verhältnis. Liegt bei einer Betei-

ligungsquote von 25,0% WI am Förderrecht eines Bohrfeldes die ausgewiesene 

Erdgasreserve über oder unter 1,25 BcF erhöht oder reduziert sich der maximale 

anteilige Kaufpreis im gleichen Verhältnis.

(4) Das Bohrfeld, an dem anteilige Förderrechte erworben werden sollen, verfügt 

über eine Bohrgenehmigung der zuständigen Behörde; andernfalls über eine 

schriftliche Bestätigung eines amerikanischen Rechtsanwalts, dass die gesetzlichen 

Voraussetzungen einer Bohrgenehmigung vorliegen.
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(5) Schriftliche Bestätigung eines US-amerikanischen Rechtsanwalts, dass das in 

Exhibit A zum Assignment Agreement (Abtretungsvertrag) beschriebene Förder-

recht mit dem in dem korrespondierenden Kaufvertrag genannten Förderrecht 

identisch ist und die Förderrechte mit Unterzeichnung von Sales und Assignment 

Agreement durch beide Parteien auf die Fondsgesellschaft übergehen.

(6) Schriftlich unterzeichneter Kaufvertrag („Sales Agreement“) zwischen der Fonds-

gesellschaft und dem Verkäufer über den Erwerb des Förderrechts. Nach Zahlung 

des Kaufpreises gemäß Sales Agreement durch den Mittelverwendungskontrolleur 

wird der Verkäufer nach der vorgesehenen Erwerbsstruktur jeweils den in Ziffer 5 

genannten Abtretungsvertrag („Assignment Agreement“) in notariell beglaubigter 

Form unterschreiben und der Fondsgesellschaft übersenden, die diesen gegen-

zeichnet.  

Die Fondsgesellschaft wird sich vor einer Investitionsentscheidung über die 

genannten Voraussetzungen hinaus eine Beurteilung („Comfort Letter“) von Press-

ler Petroleum Consultants einholen, die das Geologische Erstgutachten bewertet. 

Grundsätzlich ist eine schnelle Förderung der Reserven zu bevorzugen, da Produk-

tionserträge bekanntermaßen zu einem höheren Preis verkauft werden können 

als Reserven. Letztlich aber muss die aufgrund der Datenlage prognostizierte 

Gesamtrendite des zu erwerbenden Förderrechtes mindestens der prognostizier-

ten Renditeerwartung der Fondsgesellschaft entsprechen. Ist dies der Fall, kann die 

Geschäftsführung die Kaufentscheidung treffen.  

Zum Datum der Prospektaufstellung würde die Fondsgesellschaft für den Erwerb 

eines 25,0%igen Anteils eines Förderrechts in der besagten Region im Falle einer 

Erdölquelle ca. US$ 100.000,00 und im Falle einer Erdgasquelle ca. US$ 225.000,00 

bezahlen. Bei dem Kaufpreis handelt es sich in der Regel um einen so genannten 

„Turn Key-Preis“. Das bedeutet, dass der Kaufpreis alle Kosten beinhaltet, die mit der 

Einrichtung bzw. Nutzung dieser „schlüsselfertigen“ Produktionsstätte verbunden 

sind. Eventuelle Mehrkosten bei der Errichtung oder Sanierung der Förderanlagen 

trägt dabei in der Regel der Operator. 

Sollte dies einmal nicht der Fall sein, müssen die erwarteten Kosten bei der Ein-

richtung oder Sanierung der Quelle durch den Kaufpreis abgedeckt sein. Um dies 

zu verifizieren, wird im Rahmen der Beurteilung Pressler Petroleum Consultants 

hinzugezogen. Aufgrund stark steigender Preise für Erdgas und Erdöl, verbunden 
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mit einer steigenden Nachfrage nach Förderrechten, ist nicht grundsätzlich auszu-

schließen, dass innerhalb der prospektierten Investitionsphase ein Preisanstieg für 

den Erwerb von Förderrechten zu verzeichnen sein wird. Sollte eine Preissteigerung 

eintreten, wäre n die Investitionskriterien von der Geschäftsführung anzupassen.

Erwerb der Beteiligungsobjekte
Der für den Erwerb eines Förderrechts zu leistende Kaufpreis wird nach Unter-

zeichnung des Kaufvertrages (Sales Agreement) zur Zahlung fällig. Der Mittelver-

wendungskontrolleur ist berechtigt, den Kaufpreis nach Vorlage dieses Vertrags 

zur Überweisung an den Verkäufer freizugeben, wenn die vorstehend genannten 

Bedingungen [1.- 6.] erfüllt sind. Die Verträge betreffend die Übertragung der Förder-

rechte werden in den USA beim Court House des jeweiligen Counties (Landkreises) 

auf Antrag der Fondsgesellschaft amtlich registriert. Die Eintragung in dieses Regis-

ter hat jedoch nur deklaratorische Wirkung. Der Erwerb der Förderrechte erfolgt 

bereits mit Wirksamwerden des oben genannten Abtretungsvertrages (Assignment 

Agreement). Nach Zahlung des Kaufpreises auf Grundlage des Sales Agreements 

und der Abtretung der Förderrechte auf Basis des Assignment Agreements stehen 

der Fondsgesellschaft die Erlöse aus den erworbenen Förderrechten zu.

Art der Beteiligungsobjekte
Die Fondsgesellschaft beabsichtigt in nachfolgende Förderrechte zu investieren:

Förderrechte an Erschließungs- 
projekten
Bei Erschließungsprojekten handelt es sich um Erweiterungsbohrungen nachge-

wiesener Erdöl- oder Erdgasvorkommen. Dabei unterscheidet man zwischen tiefen 

und flachen Quellen. Die Vorkommen flacher Quellen befinden sich teilweise 

nur wenige Meter unter der Erdoberfläche und sind demzufolge hinsichtlich des 

Bohrvorgangs und der Förderung deutlich einfacher zu erschließen. Tiefe Quellen 

ab etwa 1.000 bis 1.500 m Tiefe erfordern hingegen einen größeren Aufwand, sind 

jedoch meist ergiebiger als flache Quellen. 

[04.] Das Anlagekonzept

Prognose gesamter Erdölbedarf
(Mio. Barrel / Tag, 2020)

  = Entwicklungsländer 45,3

  = OECD 51,4

 = Schwellenländer 5,5

Quelle: BP Statistical Review 2008
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Die Fondsgesellschaft beabsichtigt sowohl den Erwerb von Förderrechten an 

flachen als auch an tiefen Quellen zu prüfen. Im Folgenden soll beispielhaft die 

Erschließung eines Erdgas- und Erdölvorkommens in einer Schieferformation vor-

gestellt, der Betrieb einer Förderanlage beschrieben und die Berechnung der Produk-

tionserlöse dargestellt werden:  Vorkommen in Schieferformationen bedürfen einer 

speziellen Vorbereitung, bevor eine Bohrung und die anschließende Förderung von 

Erdgas und/oder Erdöl beginnen kann. Hierzu zählt das Anlegen einer geeigneten 

Zufahrtsstrasse und das Ausheben eines Auffangbeckens für die Fracflüssigkeit, 

damit diese umweltgerecht entsorgt werden kann.

Nach diesen Vorbereitungen wird ein Bohrturm errichtet und eine Bohrung bis zur 

Ziel-Bodenschicht durchgeführt. Während der Bohrung wird von einem Geologen 

vor Ort ein sogenanntes „Mudlog“ ausgewertet, mit dessen Hilfe er anhand des zu 

Tage geförderten Schlamms die ertragreichsten Zonen im Boden bestimmt. Durch 

ein „Elog“ werden diese Daten noch präzisiert. Aufgrund der Erkenntnisse des 

Mudlogs und Elogs werden dosierte Sprengladungen in den Ziel-Bodenschichten 

gezündet und die erdgas- und erdölenthaltenden Gesteinsschichten aufgebro-

chen. Danach wird eine große Menge einer speziellen Lauge (Fracflüssigkeit) unter 

hohem Druck in das Bohrloch gepresst, um das Gestein weiter aufzubrechen. Dieses 

Verfahren wird als „Fracing” bezeichnet. Auf diese Weise können Erdgas und Erdöl 

in hoher Menge aus dem Gestein austreten und gelangen so zusammen mit der 

Fracflüssigkeit als Gemisch an die Oberfläche, wo sie von einander getrennt werden. 

Während in der Vorbereitungsphase dieses Gemisch an die Oberfläche gefördert 

wird, beginnt sich die Produktion im Laufe der folgenden Monate zu stabilisieren.

Förderrechte an 
bestehenden Produktionen
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Erdöl und Ergas und deutlich verbesserter 

Fördertechnik werden auch  schwach produzierende Wells wieder sehr interessant. 

Diese sogenannten „Stripper Wells“ sind schwach produzierende Wells, die bereits 

über einen längeren Zeitraum aktiv sind und die auf tägliche Produktionsmengen 

von nur 10 BBL oder weniger kommen. Diese Wells, als auch Quellen, die auf-

grund ihrer geringen Produktionsrate wieder verschlossen wurden, befinden sich 

ebenfalls im Fokus der Fondsgesellschaft. Durch Sanierung und den Einsatz neuer 

Technologien können diese Art von Quellen revitalisiert und in einen ökonomisch 

interessanten Zustand gebracht werden. 

Mudlog = Bodenprobenanalyse

(englisch “mud” = Schlamm)

Elog = Analyse anhand der Strahlung

und Leitfähigkeit der Bodenschichten
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Betriebsphase der Förderanlage
Erdgas und Erdöl werden bei ihrem Austritt aus der Quelle sofort getrennt. Wäh-

rend Erdöl in einem Tank aufbewahrt und sporadisch per Tankwagen zur Raffinerie 

transportiert wird, wird das Erdgas direkt in eine Pipeline, die zur Raffinerie führt, 

eingespeist. Der Betrieb und die Instandhaltung der Förderanlage erfolgt durch 

einen Operator, der auch die Bohrung durchführt. Das geförderte Volumen an 

Erdgas und Erdöl wird bei der Weiterleitung in Pipelines oder Tanks laufend von 

Messgeräten erfasst. Die abgelesenen Werte werden mit denen der Raffinerie bei 

der Einspeisung abgeglichen. Die Produktionsmengen werden außerdem in Texas 

durch die bundesstaatliche Behörde, die Rail Road Commission of Texas erfasst. Auf 

Basis der abgerechneten Produktionsmengen wird die sogenannte Severance Tax, 

eine US-Abgabesteuer auf Produktionserträge, berechnet.

Berechnung der Produktionserlöse
Von den Produktionserträgen aus der Erdöl- und Erdgasförderung wird zunächst die 

Pacht (Royalty) abgezogen. Diese erhält in der Regel der Eigentümer des Grundstü-

ckes bzw. der Eigentümer der im Boden befindlichen Rohstoffe. Diese Pacht beträgt 

meist zwischen 20,0% und 25,0% der Produktionserträge. Es bleiben demnach 

75,0% bis 80,0% der Produktionserträge über, die auch als Net Revenue Interest 

(NRI) bezeichnet werden. Diese 75,0% bis 80,0% der Produktionserträge werden als 

100,0% Working Interest (WI) in der Regel von dem Operator und den Investoren 

übernommen. Mit dem Erwerb des WI erhält man das Recht dem eigenen Anteil 

entsprechend an den Produktionserträgen nach Abzug der Pacht zu partizipieren. 

Erwirbt die Fondsgesellschaft beispielsweise 25,0% WI so stehen ihr 25,0% von 

z.B. 75,0% (angenommen die Pacht beträgt 25,0%) der Produktionserträge zu. Im 

Ergebnis hat die Fondsgesellschaft dann Anspruch auf 25,0% x 75,0% = 18,75% der 

Produktionserträge.

Von diesem Betrag werden dann die operativen Kosten (Pipelinegebühren für 

den Abtransport des Erdgases, Wartung und Instandhaltung der Quellen, Strom, 

Versicherungen, sowie Kosten für den Operator) in Höhe von etwa 10,0% der Pro-

duktionserträge abgezogen. 
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Außerdem wird die Severance Tax und eventuell andere Produktionssteuern in 

Abzug gebracht. Diese sind von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich:

       In Texas beträgt sie für Erdöl 4,6% der anteiligen Produktionserträge und 

	 für Erdgas 7,5%.

       In Louisiana beträgt sie für Erdöl und Erdgas 12,5%, in Oklahoma  

	 beträgt sie 7,0%.

An zusätzlichen Kosten müssen die Aufwendungen für die Förderungsoptimierung 

nach etwa 4 Jahren berücksichtigt werden. Sie werden mit US$ 60.000,00 pro Quelle 

angenommen. Nach Abzug aller Kosten und den Steuern werden die verbleibenden 

Erträge anteilig unter den Investoren aufgeteilt. Die Fondsgesellschaft bekommt 

ihren Anteil ausbezahlt. 
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(2) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden im Umlaufverfahren, 
d.h. schriftlich oder per Telefax gefasst. Abweichend hiervon werden 
Beschlüsse der Gesellschafter in Gesellschafterversammlungen gefasst,  
wenn nach dem Gesetz die Beschlussfassung in einer Gesellschaf-
terversammlung zwingend erforderlich ist, die Komplementärin eine 
Gesellschafterversammlung einberuft oder es sich um die jährlich 
stattfindende ordentliche Gesellschafterversammlung handelt. 

[§ 11 Beschluss im Umlaufverfahren]
Für den Fall der Beschlussfassung im Umlaufverfahren gelten die 
folgenden Bestimmungen:

(1) Die Komplementärin hat die Beschlussfassung im Umlaufverfah-
ren durch Bekanntgabe der Beschlussgegenstände an die Gesellschaf-
ter anzukündigen. In diesem Ankündigungsschreiben bestimmt die 
Komplementärin, in welcher Form die Beschlussfassung zu erfolgen 
hat; fehlt eine derartige Bestimmung in dem Ankündigungsschrei-
ben, so ist nur eine schriftliche Stimmabgabe (gerichtet an die Gesell-
schaft) möglich.

(2) Die Stimmabgabe der Gesellschafter kann nur innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen seit der Absendung der Ankündigung, d.h. innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Tag, an dem das letzte Ankündigungs-
schreiben zur Post aufgegeben wird, erfolgen („Stimmabgabefrist“). 
In dem Ankündigungsschreiben ist der Tag der Ankündigung anzuge-
ben und auf die Stimmabgabefrist hinzuweisen. Maßgeblich für die 
Fristwahrung ist der Zugang der Stimmabgabe bei der Gesellschaft. 
Nach Ablauf der Stimmabgabefrist hat die Komplementärin die von 
den Gesellschaftern im Umlaufverfahren abgegebenen Stimmen und 
damit die von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse festzustel-
len.

(3) Beschlüsse können in einem Umlaufverfahren ohne Rücksicht auf 
die Zahl der an der Beschlussfassung teilnehmenden Gesellschafter 
wirksam gefasst werden. Dies gilt nur, soweit die Ankündigung der 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren ordnungsgemäß erfolgt ist. 
Ist dies nicht der Fall gewesen, so können wirksame Beschlüsse nur 
gefasst werden, wenn die vom Mangel betroffenen Gesellschafter der 
Beschlussfassung zustimmen.

[§ 12 Beschluss in einer Gesellschafterversammlung]
Für den Fall der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gelten 
die folgenden Bestimmungen:

(1) Die Gesellschafterversammlung findet an einem von der Komple-
mentärin zu bestimmenden Ort innerhalb Deutschlands statt.

(2) Die Gesellschafterversammlung wird von der Komplementärin 
unter Wahrung der gesetzlichen Formen und mit einer Frist von zwei 
Wochen seit der Absendung der Einberufung schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Darüber hinaus können Gesellschafter, 
deren Kapitalanteile insgesamt mindestens 10,0% des Gesellschafts-
kapitals betragen, unter Angabe des Zwecks und der Gründe die 
Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung 
verlangen. In gleicher Weise haben diese Gesellschafter das Recht 
zu verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung einer Gesell-
schafterversammlung angekündigt werden.

(3) Eine Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, 
sowie die Komplementärin, die KSH und die Treuhandkommanditistin 
anwesend oder vertreten sind. Dies gilt nur, soweit die Einberufung 

der Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß erfolgt ist. Ist dies 
nicht der Fall gewesen, so können Beschlüsse nur gefasst werden, 
wenn alle von dem Mangel betroffenen Gesellschafter anwesend oder  
vertreten sind und der Beschlussfassung nicht widersprechen.

(4) Der Vorsitz in der Gesellschafterversammlung obliegt der Komple-
mentärin.

(5) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung 
durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Für den die 
Gesellschafterversammlung leitenden Gesellschafter gilt dies nicht. 
Er kann sich aber durch eine geeignet erscheinende Person aus dem 
Kreis der Gesellschafter, den Vermittler, der den jeweiligen Anleger 
eingeworben hat, oder durch ein kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit 
verpflichtetes Mitglied der rechts-, wirtschafts- oder steuerberatenden 
Berufe vertreten lassen. Der Leiter der Gesellschafterversammlung ist 
berechtigt, im Interesse der Gesellschaft auch andere Personen an 
Gesellschafterversammlungen teilnehmen zu lassen.

(6) Zustellungen an die Gesellschafter erfolgen jeweils an die letzt-
bekannte Adresse. Um den Erfolg von Zustellungen gewährleisten zu 
können, ist jeder Gesellschafter verpflichtet, etwaige Adressänderun-
gen schnellstmöglich mitzuteilen.

(7) Im Übrigen gelten hinsichtlich Formen und Fristen der Ladung, 
Beschlussfähigkeit usw. der Gesellschafterversammlung die Bestim-
mungen des Kommanditgesellschaftsrechts entsprechend.

[§ 13 Gesellschafterbeschlüsse]
(1) Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu treffenden Bestimmungen erfolgen durch Beschlussfas-
sung.

(2) Soweit nicht durch zwingende gesetzliche Vorschriften oder die-
sen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
bedürfen Gesellschafterbeschlüsse der einfachen Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Dies gilt insbesondere für folgende Beschlussge-
genstände:

(a) die Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses,

(b) die Entlastung der Komplementärin,

(c) die Bestellung des Abschlussprüfers,

(d) die Zustimmung zu außergewöhnlichen Entscheidungen und Ge-
schäftsführungsmaßnahmen.

Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigt, es sei denn, dass ihre Entlastung, ihre Befreiung von einer 
Verbindlichkeit, die Einleitung oder die Erledigung eines Rechtsstreits 
der Gesellschaft mit ihnen Gegenstand der Beschlussfassung ist.

(3) Abweichend von Abs. 2 bedürfen folgende Beschlussfassungen 
einer Mehrheit von mindestens 75,0% der abgegebenen Stimmen:

(a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages,

(b) der Ausschluss von Gesellschaftern,

(c) die Auflösung der Gesellschaft,

(d) die Erhöhung des Kommanditkapitals über den Betrag von US$ 
17.500.000,00 hinaus,
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(e) außerplanmäßige Entnahmen bzw. Ausschüttungen, vorbehaltlich 
der erforderlichen Liquidität.

(4) Je US$ 1.000,00 eines Kapitalanteils gewährt eine Stimme. Das 
Stimmrecht setzt voraus, dass der Gesellschafter seine Einlage wirksam 
und vollständig erbracht hat. Eine Stimmteilung ist ausgeschlossen. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthal-
tungen werden nicht mitgezählt. Die Treuhandkommanditistin ist 
berechtigt, ihre Stimmen entsprechend den Einlagen ihrer Treugeber 
uneinheitlich abzugeben. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, 
ihr Stimmrecht anteilig durch die Treugeber ausüben zu lassen.

(5) Über die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, dass 
die Komplementärin zu unterzeichnen hat. In das Protokoll ist das 
Ergebnis der Abstimmung aufzunehmen. Jedem Gesellschafter ist 
unverzüglich eine Abschrift des Protokolls zuzuleiten. Der Inhalt des 
Protokolls gilt als anerkannt, wenn gegenüber der Gesellschaft nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Absendung des Protokolls eine mit 
Gründen versehene Einwendung erhoben wurde.

(6) Gesellschafter, deren Kapitalanteile insgesamt mindestens 10,0% 
des Gesellschaftskapitals betragen, können einer Beschlussfassung 
im Umlaufverfahren innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
dem Tag der Ankündigung der Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
durch ein an die Gesellschaft gerichtetes Schreiben widersprechen; 
maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zugang des Schreibens bei 
der Gesellschaft. In diesem Fall hat die Komplementärin unverzüglich 
eine Gesellschafterversammlung über die Beschlussgegenstände 
einzuberufen.

[§ 14 Jahresabschluss]
(1) Die Komplementärin ist verpflichtet, für die Gesellschaft eine 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung 
entsprechende Buchführung zu unterhalten und innerhalb von acht 
Monaten nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres den Jahres-
abschluss aufzustellen, womit sie ganz oder teilweise auch Dritte 
beauftragen darf. Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung ist 
eine Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer 
vorzunehmen.

(2) Der Jahresabschluss ist den Gesellschaftern in Kopie mit der Ein-
ladung vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung zuzusenden. 
Die Kosten trägt die Gesellschaft.

(3) Die Komplementärin hat neben dem Jahresabschluss auch die 
einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung der Gesellschaft 
unter Beachtung der ertragsteuerlichen Regeln aufzustellen.

(4) Änderungen der Jahresabschlüsse aufgrund einer steuerlichen 
Betriebsprüfung wirken für und gegen alle Gesellschafter.

[§ 15 Ergebnisverteilung  und Entnahme]
(1) An einem nach Berücksichtigung der Vergütungen nach § 9 ver-
bleibenden Gewinn sowie an einem Verlust nehmen die Gesellschaf-
ter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile von dem auf die Annahme ihres 
Beitritts folgenden Monat an teil. Die gesetzlichen Vorschriften über 
die Haftungsbeschränkung der Kommanditisten bleiben unberührt.

(2) Liquiditätsüberschüsse sind vorrangig zur Erfüllung vertraglicher, 
gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen der Gesellschaft zu ver-
wenden. Freie Liquidität wird grundsätzlich in voller Höhe und nach 
Bildung einer von der Geschäftsführung festzulegenden Liquiditäts-
reserve ausgeschüttet.

(3) Ausschüttungen können erstmals für das Geschäftsjahr 2009 in 
2010 vorgenommen werden und ab dann grundsätzlich halbjährlich, 
jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres, sofern der ausschüt-
tungsfähige Betrag zu diesem Zeitpunkt mindestens 1,0% aller über-
nommenen Pflichteinlagen erreicht. Bei ausreichender Liquiditätslage 
kann die Gesellschaft auch häufigere aperiodische Ausschüttung 
vornehmen.

(4) Auszahlungen an die Gesellschafter erfolgen wahlweise in US$ 
oder in Euro. Diese Wahl ist von jedem Gesellschafter einmalig im 
Rahmen seines Beitritts zu treffen und kann nur mit Zustimmung der 
Komplementärin geändert werden. Soweit Kommanditanteile treu-
händerisch gehalten werden, können Auszahlungen in Abhängigkeit 
von der Entscheidung der Treugeber teilweise in US$ und teilweise 
in Euro erfolgen. Maßgeblich für die Umrechnung von Auszahlungen 
ist grundsätzlich der am Tag der Auszahlung realisierte Wechselkurs. 
Etwaige durch die Auszahlung in US$ entstehende Kosten können 
dem jeweiligen Anleger belastet werden.

[§ 16 Sonderbetriebsausgaben]
(1) Bei Erstellung der einheitlichen und gesonderten Feststellung der 
Einkünfte aus der Beteiligung an der Gesellschaft können Sonderbe-
triebsausgaben der einzelnen Kommanditisten nur berücksichtigt 
werden, wenn sie bis spätestens zum 31. März des Folgejahres der 
Gesellschaft mitgeteilt und entsprechende Belege vorgelegt werden.

(2) Nach Ablauf der Frist ist die Gesellschaft berechtigt, die Sonder-
ausgaben nicht mehr oder nur gegen gesonderte Kostenausstattung 
zu berücksichtigen.

[§ 17 Informations- und Kontrollrechte der Kommanditisten]
(1) Die Kommanditisten können von der Komplementärin Auskünfte 
über alle wesentlichen geschäftlichen und außerordentlichen 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Die Komplementärin 
unterrichtet die Kommanditisten unverzüglich bei Geschäftsvorfällen 
von besonderer Relevanz für die Kommanditisten. Sofern die Komple-
mentärin einem begründeten Auskunftsverlangen in angemessener 
Frist ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht nachkommt, 
ist der Kommanditist berechtigt, auf eigene Kosten die Bücher und 
Schriften der Gesellschaft einzusehen oder durch eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person einsehen zu lassen. Die Rechte 
der Kommanditisten nach § 166 HGB bleiben unberührt. Das Wider-
spruchsrecht der Kommanditisten nach § 164 HGB ist nach Maßgabe 
dieses Vertrages ausgeschlossen. Besteht für eine Kommanditbetei-
ligung eine Treuhand, reicht es aus, wenn die Komplementärin die 
Treuhandkommanditistin unterrichtet und die Jahresabschlüsse nach 
§ 14 übersendet.

(2) Auskünfte nach vorstehendem Absatz dürfen nur dann verweigert 
werden, wenn zu befürchten ist, dass der Kommanditist diese Rechte 
zu gesellschaftsfremden Zwecken ausübt oder dadurch der Gesell-
schaft ein nicht unerheblicher Nachteil droht.

[§ 18 Rechtsgeschäftliche Verfügungen über Gesellschaftsanteile]
(1) Jeder Kommanditist kann seinen Gesellschaftsanteil als Ganzes 
übertragen, soweit der Rechtsnachfolger sämtliche Rechte und Pflich-
ten des Gesellschafters übernimmt. Entsprechendes gilt für Belas-
tungen und sonstige Verfügungen. Teilübertragungen sind nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Komplementärin möglich.

(2) Übertragungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Gesellschaft, welche nur aus wichti-
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gem Grund versagt werden darf. Ein solcher wichtiger Grund liegt vor 
allem dann vor, wenn der Gesellschaftsanteil an eine Mehrheit von 
Personen oder einen Staatsbürger der USA oder Kanada übertragen 
werden soll oder dadurch negative Steuerfolgen in den USA eintreten 
könnten. Eine Zustimmung anderer Gesellschafter bedarf es nicht.

(3) Die Treuhandkommanditistin ist auch ohne Zustimmung der Gesell- 
schaft berechtigt, ihre Kommanditeinlage ganz oder teilweise bei 
der Auflösung von Treuhandverhältnissen – gegebenenfalls unter 
entsprechender Aufteilung – auf einen oder mehrere ihrer Treugeber 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge zu übertragen. Bei Verfügungen 
über Kommanditeinlagen, für die eine Verwaltungstreuhand im 
Sinne des § 5 Abs. 6 besteht, darf die Gesellschaft ihre Zustimmung 
nur erteilen, wenn der Erwerber gleichzeitig die Rechte und Pflichten 
aus dem Treuhandverhältnis übernimmt und der Erwerber der Kom-
plementärin eine notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht 
erteilt hat.

(4) Bei noch nicht vollständig erbrachter Gesellschaftseinlage ist der 
Rechtsnachfolger verpflichtet, auf erstes Anfordern der Geschäftsfüh-
rung hin den rückständigen Betrag einzuzahlen.

(5) Die Übertragung des Kommanditanteils auf einen Dritten soll nur 
mit wirtschaftlicher Wirksamkeit zum Ende eines Geschäftsjahres 
vorgenommen werden. Geschieht dies nicht, haben der verfügende 
Kommanditist und der durch die Verfügung Begünstigte den hier-
durch entstehenden Mehraufwand als Gesamtschuldner zu tragen 
Alle durch die Übertragung eines Kommanditanteils entstehenden 
Kosten trägt der ausscheidende Gesellschafter. Er trägt auch die Kos-
ten, die der Gesellschaft durch die Meldungen zum Handelsregister 
entstehen.

(6) Der KSH Capital Partners AG steht an der Beteiligung eines jeden 
Gesellschafters einzeln ein Vorkaufsrecht  gemäß den nachstehenden 
Bestimmungen zu. Vor entgeltlicher Abtretung der Beteiligung an 
einen Dritten ist diese zunächst der KSH Capital Partners AG schrift-
lich unter Beifügung einer Kopie des Kaufvertrages mit dem kaufwil-
ligen Dritten zum Kauf anzubieten, wobei das Vorkaufsrecht von der 
KSH Capital Partners AG oder einem nach ihrem freien Belieben zu 
benennenden Dritten ausgeübt werden kann. Die Frist zur Ausübung 
des Vorkaufsrechtes beträgt [30] Kalendertage, gerechnet ab dem 
Zugang der im obigen Sinne vollständigen schriftlichen Aufforderung 
zur Einlösung bei der KSH Capital Partners AG. Im Übrigen gelten 
hinsichtlich des Vorkaufsrechtes die gesetzlichen Bestimmungen (§ 
463 ff. BGB).

[§ 19 Tod eines Gesellschafters]
(1) Stirbt ein Gesellschafter, so wird die Gesellschaft mit seinen Erben 
oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt, sofern diese in Ansehung des 
Gesellschaftsanteils nachfolgeberechtigt sind, anderenfalls unter den 
verbleibenden Gesellschaftern. Mehrere Erben bzw. Vermächtnisneh-
mer können ihr Mitgliedschaftsrecht nur durch einen gemeinsamen, 
schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausüben. Solange ein gemein-
samer Vertreter nicht bestellt ist oder sich der / die Erben / Vermächt-
nisnehmer nicht mittels Vorlage einer beglaubigten Abschrift des 
Testamentseröffnungsprotokolls und der letztwilligen Verfügung oder 
durch Erbschein legitimiert haben, ruhen ihre Mitgliedschaftsrechte 
mit Ausnahme ihrer Anteile am Gewinn und Verlust der Gesellschaft.

(2) Soll eine Auseinandersetzung unter den Erben erfolgen, sollen 
die einzelnen Gesellschaftsanteile (Pflichteinlagen) mindestens 
einen Betrag von US$ 1.000,00 aufweisen und ohne Rest durch US$ 

1.000,00 teilbar sein. Ist dies nach dem Inhalt des durch den Todesfall 
übergegangenen Gesellschaftsanteils nicht möglich, kann eine Aus-
einandersetzung im Verhältnis zur Gesellschaft nicht erfolgen und 
die Erben haben sich durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten 
zu lassen.

[§ 20 Ausscheiden von Gesellschaftern, Abfindung]
(1) Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn das 
Gesellschaftsverhältnis von der Gesellschaft oder dem Gesellschafter 
wirksam gekündigt worden ist. Im Falle der Kündigung scheidet der 
Gesellschafter automatisch mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der 
Gesellschaft aus, während die übrigen Gesellschafter die Gesellschaft 
fortsetzen. 

(2) Ein Gesellschafter kann durch Gesellschafterbeschluss aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden. Die Komplementärin kann einen 
Gesellschafter ferner durch einseitige, schriftliche und empfangsbe-
dürftige Willenserklärung mit sofortiger Wirkung in folgenden Fällen 
aus der Gesellschaft ausschließen:

(a) Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines 
Gesellschafters oder die Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels Masse.

(b) Pfändung durch einen Privatgläubiger eines Gesellschafters von 
dessen Gesellschaftsanteil oder dessen Auseinandersetzungsgut-
habens oder sonstiger Ansprüche gegen die Gesellschaft, sofern 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht innerhalb von vier Wochen 
aufgehoben werden, mit Ablauf dieser Vierwochenfrist, wenn die 
Komplementärin nicht die Frist verlängert. 

(c ) Nichterbringung der Einlage gem. § 5 Abs. 7 nebst Agio.

(d) Sofern in der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund liegt.

Der betroffene Gesellschafter scheidet automatisch mit Zugang der Aus- 
schließungserklärung aus der Gesellschaft aus. Die Ausschließungs-
erklärung erfolgt an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Anschrift. 
Die durch den Ausschluss entstehenden Kosten trägt in jedem Fall der 
betreffende Gesellschafter.

(3) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus oder wird 
seine Kommanditeinlage herabgesetzt, so hat er Anspruch auf ein 
Auseinandersetzungsguthaben, das grundsätzlich dem Verkehrswert 
seiner Gesellschaftsbeteiligung entspricht. Scheidet ein Gesellschafter 
gemäß § 20 Abs. 2 lit.. a), b) oder d) aus der Gesellschaft aus, beträgt die 
Abfindung 80,0% des Verkehrswertes seiner Gesellschaftsbeteiligung. 
Wird ein Gesellschafter gemäß § 20 Abs. 2 lit.. c) aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen, bestimmt sich das Auseinandersetzungsguthaben 
nach dem von ihm eingezahlten Betrag. Davon in Abzug zu bringen 
sind die bei der Gesellschaft bzw. der Treuhandkommanditistin ange-
fallenen Kosten im Zusammenhang mit dem Beitritt. Am Ergebnis 
sowie am Wert des Unternehmens partizipiert der nach Ziff. 25.2 lit.. 
c) ausscheidende Gesellschafter nicht. Soweit gesetzlich ein höherer 
Wert vorgeschrieben ist, wird dieser geschuldet.

(4) Die Gesellschaft wird von den verbleibenden Gesellschaftern 
fortgesetzt. Scheidet die Komplementärin aus, haben die übrigen 
Gesellschafter unverzüglich eine neue Komplementärin zu bestellen.

(5) Bei einem Ausscheiden eines Kommanditisten ist dieser nicht ver-
pflichtet, einen negativen Abfindungsbetrag auszugleichen, soweit er 
nicht durch die Auszahlung von Liquiditätsüberschüssen verursacht 
ist, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind.
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(6) An Gewinn und Verlust aus schwebenden Geschäften nimmt 
der ausscheidende Gesellschafter nicht teil, soweit nicht ein Verlust 
handelsrechtlich als Rückstellung in der Auseinandersetzungsbilanz 
zu berücksichtigen ist. Scheidet ein Gesellschafter nicht zum Schluss 
eines Geschäftsjahres aus, so steht ihm das Ergebnis des Jahres, in 
dem er ausscheidet, zeitanteilig zu.

(7) Zur Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens ist auf den 
Tag des Ausscheidens eine Auseinandersetzungsbilanz aufzustellen. 
Soweit Uneinigkeit besteht, ist die Auseinandersetzungsbilanz von 
einem von der Wirtschaftsprüferkammer Hamburg zu bestellenden 
Wirtschaftsprüfer auf Kosten des ausscheidenden Gesellschafters 
zu prüfen. Wird anlässlich einer steuerlichen Außenprüfung der 
Jahresabschluss nachträglich geändert, ändert sich das Auseinander-
setzungsguthaben nicht.

(8) Die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens erfolgt entweder

(a) in einer Zahlung oder

(b) in drei gleichen Jahresraten.

(9) Die Entscheidung der Auszahlungsmodalitäten orientiert sich an 
der Liquiditätslage der Gesellschaft, die gleichfalls mit der Ermittlung 
des Auseinandersetzungsguthabens festgelegt wird.

(10) Die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens ist fällig 6 
Monate nach seiner verbindlichen Feststellung. Bei ratenweiser 
Auszahlung ist das restliche Auseinandersetzungsguthaben in dem 
Umfang zu verzinsen, wie die Gesellschaft Ausschüttungen an die 
verbleibenden Gesellschafter vornimmt. Die Gesellschaft darf auch 
Zahlungen vorfristig vornehmen. Der Auszahlungszeitraum darf die 
Dauer von fünf Jahren nach Wirksamkeit des Ausscheidens jedoch 
nicht überschreiten.

[§ 21 Auflösung der Gesellschaft]
(1) Über die Auflösung der Gesellschaft entscheiden die Gesellschafter 
durch Beschluss. In diesem Fall erfolgt die Liquidation durch die Kom-
plementärin als Liquidatorin nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Der nach Begleichung sämtlicher Kosten und nach Befriedigung 
sämtlicher Gläubiger verbleibende Liquidationserlös wird an die 
Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Beteiligungen ausbezahlt.

(3) Die Geschäftsführung erhält für ihre Tätigkeit bei Auflösung der 
Gesellschaft und Verwertung des Gesellschaftsvermögens ihre Aus-
lagen ersetzt und bezieht darüber hinaus eine nach den Umständen 
angemessene Vergütung.

[§ 22 Haftung der Gesellschafter, Verjährung]
Im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses sowie im Verhältnis zu 
den Gesellschaftern haben alle Gesellschafter nur Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit zu vertreten. Ersatzansprüche der Gesellschafter 
untereinander verjähren drei Jahre nach Kenntnis vom haftungsbe-
gründenden Sachverhalt, soweit nicht kraft Gesetzes eine kürzere 
Verjährungsfrist gilt. Für die Geltendmachung der Ersatzansprüche 
gilt eine Ausschlussfrist von 6 Monaten, die nach Kenntniserlangung 
vom Schaden beginnt und binnen dieser der Schaden gegenüber dem 
Verpflichteten durch eingeschriebenen Brief geltend zu machen ist.

[§ 23 Schlussbestimmungen]
(1) Etwaige Kosten aus diesem Vertrag trägt die Gesellschaft. 
(2) Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages 

bedürfen der Schriftform, soweit nicht bereits kraft Gesetzes ein 
strengeres Formerfordernis vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für eine 
Abbedingung oder Durchbrechung dieses Schriftformerfordernisses.

(3) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder 
undurchführbar, so lässt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung, die dem mit der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirt-
schaftlichen Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt entsprechend 
für die Schließung etwaiger Vertragslücken sowie für den Fall einer 
finanzamtlichen Beanstandung der zu Gewinn- und Verlustverteilung 
getroffenen Regelungen. Es ist der ausdrückliche Wille der Parteien, 
dass diese § 23 Absatz 3 keine bloße Beweislastumkehr zur Folge hat, 
sondern § 139 BGB insgesamt abbedungen ist.

(4) Die Gesellschafter vereinbaren, bei allen Meinungsverschiedenhei-
ten aus oder im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag und 
dem damit begründeten Gesellschaftsverhältnis, die sie untereinan-
der nicht bereinigen können, die Ombudsstelle Geschlossene Fonds 
e.V. (www.ombudsstelle-gfonds.de) anzurufen. Das Schlichtungsver-
fahren richtet sich nach der jeweils gültigen Verfahrensordnung der 
Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

(5) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und 
Gerichtstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag sowie solche Streitigkeiten, die aus dem 
durch diesen Vertrag begründeten Gesellschaftsverhältnis resultieren, 
ist – sofern rechtlich vereinbar – der Sitz der Gesellschaft.

Hamburg, den 22. Oktober 2008

KSH Fund Verwaltungsgesellschaft mbH

KSH Capital Partners AG

NORTRUST Vermögenstreuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

[Anlage I: Treuhandvertrag]
(siehe Kapitel [11.02])

[Anlage II: Investitions- und Finanzierungsplan]
(Tabelle 1, Seite 104)

Gesellschaftsvertrag
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Gesellschaftsvertrag

Alternativplan

Mittelverwendung US$ % US$ %

1. Anschaffungskosten

Anteiliger Erwerb von Förder- und Produktionsrechten 8.950.000 82,30% 14.700.000 84,00%

2. Eigenkapitaleinwerbung und Konzeption

Konzeption / Prospektaufbereitung 145.000 1,33% 145.000 0,83%

Eigenkapitalbeschaffung 1.087.500 10,00% 1.750.000 10,00%

Prospektprüfung 50.750 0,47% 50.750 0,29%

Werbeagentur / Prospektdruck 50.750 0,47% 50.750 0,29%

Marketing 174.000 1,60% 280.000 1,60%

Vertriebskoordination 108.750 1,00% 175.000 1,00%

1.616.750 14,87% 2.451.500 14,01%

3. Gründungskosten

Notar-, Gerichts-, Registerkosten, öffentliche Gebühren 7.000 0,06% 7.000 0,04%

4. Mittelverwendungskontrolle 36.000 0,33% 36.000 0,21%

5. Treuhandabwicklung 45.700 0,40% 51.000 0,29%

6. Geschäftsführung, rechtliche und steuerliche 

Beratung in der Investitionsphase

Haftungsvergütung Komplementär / Geschäftsführer 87.000 0,80% 87.000 0,50%

Rechtliche Beratung 7.800 0,07% 7.800 0,04%

Steuerberater Deutschland / USA 36.250 0,33% 36.250 0,21%

Sonstiges 30.000 0,28% 30.000 0,17%

161.050 1,48% 161.050 0,92%

7. Liquiditätsreserve 58.500 0,54% 93.450 0,53%

Gesamtmittelverwendung 10.875.000 100,00% 17.500.000 100,00%

8. Agio 326.250 3,00% 525.000 3,00%

Mittelherkunft US$ % US$ %

1. Kommanditkapital

Beteiligung Gründungskommanditisten 2.000,00 0,01% 2.000,00 0,01%

Beteiligung weitere Kommanditisten 10.873.000,00 99,99% 17.498.000,00 99,99%

Gesamtmittelherkunft 10.875.000,00 100,00% 17.500.000,00 100,00%

2. Agio 326.250,00 3,00% 525.000,00 3,00%

Investitions- und Finanzierungsplan (Tabelle 1)
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG
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[11.02] Treuhandvertrag 

Für die treuhänderische Beteiligung an der Kommanditgesellschaft in 
Firma KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg, und die Wahr-
nehmung von Gesellschafterrechten von Treugebern wird zwischen

(1) NORTRUST Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesell-
schaft, Hamburg

– nachstehend „Treuhandkommanditistin“ genannt –

und

(2) dem der KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG mittelbar über die 
Treuhandkommanditistin beitretenden Treugeber

– nachfolgend „Treugeber“ genannt –

mit Zustimmung der KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG
mit Sitz in Hamburg

–  nachfolgend „Gesellschaft“ genannt –

wird folgender Treuhandvertrag abgeschlossen:

Vorbemerkung

Die Treuhandkommanditistin hat sich an der Gesellschaft beteiligt, 
deren Gesellschaftszweck der anteilige Erwerb von Förderrechten zur 
Erdgas- und Erdölförderung in Texas, Oklahoma und Louisiana sowie in 
anderen Bundesstaaten der USA ist. Nach § 5 Abs. 2 des Gesellschafts-
vertrages ist die Treuhandkommanditistin mit einer Pflichteinlage 
von US$ 1.000,00 beteiligt, die sie nach der genannten Regelung des 
Gesellschaftsvertrages in einem oder mehreren Schritten auf bis zu 
US$ 17.500.000,00 erhöhen kann. Sie ist danach weiterhin berechtigt, 
die von ihr übernommene Einlage ganz oder teilweise treuhänderisch 
für Dritte zu halten. Dies vorausgeschickt, übernimmt die Treuhand-
kommanditistin auf Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen 
den treuhänderischen Erwerb und die treuhänderische Verwaltung 
von Beteiligungen an der Gesellschaft für den jeweiligen Treugeber.

[§ 1 Zustandekommen des Treuhandvertrages]
Dieser Treuhandvertrag zwischen der Treuhandkommanditistin 
und dem Treugeber bzw. dem als Direktkommanditist beitretenden 
Anleger (als Beteiligungsverwaltung) wird durch Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung durch den jeweiligen Treugeber und die Annahme 
dieser Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin mit 
Wirkung zum Ende des Monats, in dem der Beitritt erfolgt, abge-
schlossen; die Treuhandkommanditistin vertritt insoweit jeweils 
auch die Gesellschaft. Der Treugeber hält sich für drei Monate ab 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung an sein Angebot gebunden. 
Etwas anderes gilt nur, wenn der Treugeber von einem gesetzlichen 
Widerrufsrecht Gebrauch macht. Für die Wirksamkeit der Annahme 
genügt die Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die Treu-
handkommanditistin; der Treugeber verzichtet auf den Zugang dieser 
Erklärung. Die Treuhandkommanditistin wird dem Treugeber jedoch 
unverzüglich nach erfolgter Annahmeerklärung eine Kopie des von 
beiden Seiten unterzeichneten Vertrages zusenden. Die Parteien sind 
sich darüber einig, dass dieser Vertrag dann als dreiseitiger Vertrag 
fortgeführt wird.

[§ 2 Regelungen des Treuhandvertrages]
(1) Die Treuhandkommanditistin wird als Treuhänderin im eigenen 
Namen, im Innenverhältnis jedoch im Auftrag und für Rechnung des 
Treugebers, nach Maßgabe dieses Vertrages, des Gesellschaftsvertrages 
und der Beitrittserklärung des Treugebers eine Kommanditbeteiligung 
an der Gesellschaft in Höhe des in der Beitrittserklärung angegebe-
nen Betrages nach dessen Zahlung (zzgl. Agio) durch den Treugeber 
an die Treuhandkommanditistin gem. § 4 erwerben und halten. Der 
Gesellschaftsvertrag ist vom Treugeber bei Abschluss dieses Vertrages 
zur Kenntnis genommen worden. Der Gesellschaftsvertrag und die 
Beitrittserklärung sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 
Ferner ist dem Treugeber bekannt, dass zwischenzeitlich verschiedene 
Verträge abgeschlossen wurden, für die der Treugeber nach § 17 Abs. 
1 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit den Bestimmungen 
dieses Vertrages Auskunft verlangen kann. Die Zustimmung des Treu-
händers zu diesen Verträgen wird mit dem Abschluss dieses Vertrages 
genehmigt. Die Treuhandkommanditistin ist Verwaltungstreuhände-
rin und übernimmt ausdrücklich keine Geschäftsführungsaufgaben 
in der Gesellschaft oder gegenüber den Treugebern.

(2) Im Außenverhältnis hält die Treuhandkommanditistin ihre Kom-
manditbeteiligung an der Gesellschaft als einheitlichen Kommandit-
anteil. Im Innenverhältnis handelt die Treuhandkommanditistin in 
Höhe des in der Beitrittserklärung angegebenen Beteiligungsbetrages 
jedoch ausschließlich im Auftrag und für Rechnung des Treugebers. 
Wirtschaftlich entspricht die Stellung des Treugebers der eines Kom-
manditisten.

(3) Die Treuhandkommanditistin ist unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB berechtigt, mit dritten Personen gleichlautende 
Treuhandverträge abzuschließen und ihre Kommanditeinlage gemäß 
dem Umfang der geschlossenen Treuhandverträge zu erhöhen und 
zwar bis maximal ein Kommanditkapital gemäß den Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags erreicht wird.
 
[§ 3 Wirkungen des Treuhandvertrages; keine Nachschusspflicht]
(1) Das Treuhandverhältnis erstreckt sich auf die gesamte treuhän-
derische Beteiligung des Treugebers an der Gesellschaft mit allen 
Rechten und Pflichten. Die steuerlichen Wirkungen der Beteiligung 
treffen jedoch ausschließlich den Treugeber.

(2) Der Treugeber trägt im Innenverhältnis das alleinige wirtschaftli-
che Risiko der Beteiligung an der Gesellschaft. Er wird wirtschaftlich 
so gestellt, als sei er unmittelbar Kommanditist der Gesellschaft. Eine 
Nachschusspflicht über die Einlage hinaus besteht nicht.

[§ 4 Einlageerbringung]
Der Treugeber wird seine Einlage zuzüglich 3,0% Agio, wie in der 
Beitrittserklärung angegeben, zu den dort genannten Bedingungen 
auf das in der Beitrittserklärung genannte Konto zahlen. Für ein 
bestimmtes Kalenderjahr zu leistende Einlagen der Kommanditisten 
bzw. Treugeber haben diese so rechtzeitig zu leisten, dass die Gut-
schrift mit Wertstellung spätestens am 5. Bankarbeitstag vor Ende 
des Kalenderjahres erfolgt. Nachteile aufgrund später eingehender 
Einlagen gehen zu Lasten der Treugeber. Erfüllt er seine Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht, ist er verpflichtet, an 
die Treuhandkommanditistin ab dem Verzugszeitpunkt Zinsen von 
5,0% über dem jeweiligen Basiszins gemäß § 247 BGB zu zahlen. In 
diesem Fall trägt der Treugeber auch sämtliche entstehenden Kosten, 
insbesondere etwaige Rechtsberatungskosten. Die Treuhandkom-
manditistin ist gegenüber Rückzahlungsansprüchen von Treugebern 
berechtigt, mit etwaigen Gegenansprüchen aufzurechnen. Über den 
etwaigen Rückzahlungsanspruch hinaus stehen dem Treugeber im 
Rücktrittsfall keine weiteren Ansprüche gegen die Treuhandkomman-
ditistin zu.

Treuhandvertrag
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Treuhandvertrag

[§ 5 Rechte und Pflichten der Treuhandkommanditistin]
(1) Die Treuhandkommanditistin hat die ihr übertragenen Aufgaben 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes und im Interesse 
des Treugebers auszuüben. Nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Treugebers darf die Treuhandkommanditistin ihre treuhänderische 
Beteiligung gegenüber Dritten offen legen. Hiervon ausgenommen 
sind gesetzliche Verpflichtungen sowie die Offenlegung gegenüber 
den Finanzbehörden.

(2) Die Treuhandkommanditistin hat dem Treugeber alles herauszu-
geben, was sie in Ausübung dieses Vertrages erlangt. Dies gilt nicht 
für die der Treuhandkommanditistin zustehende Vergütung. Das im 
Rahmen dieses Vertrages erworbene Vermögen hat die Treuhand-
kommanditistin von ihrem eigenen Vermögen getrennt zu halten 
und zu verwalten.

(3) Die Treuhandkommanditistin holt vor jeder Beschlussfassung 
durch die Kommanditisten der Gesellschaft die Weisungen des 
Treugebers ein. Zu diesem Zweck fordert sie den Treugeber zeitgleich 
mit der Einladung zur Gesellschafterversammlung bzw. mit der Auf-
forderung zur Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren dazu auf, bis 
spätestens zwei Tage vor der Gesellschafterversammlung bzw. zwei 
Tage vor Ablauf der Frist zur Stimmabgabe eine diesbezügliche Wei-
sung abzugeben. Die Treuhandkommanditistin übt das Stimmrecht 
im Rahmen der Beschlussfassung entsprechend den Weisungen 
der Treugeber aus und gibt dementsprechend gegebenenfalls ihre 
Stimmen anteilig teilweise zustimmend und teilweise ablehnend 
ab. Wenn die Treuhandkommanditistin nicht rechtzeitig Weisungen 
des Treugebers erhält, ist sie berechtigt, die Stimme für den Treugeber 
nach eigenem Ermessen abzugeben. Im Zweifel stimmt die Treu-
handkommanditistin entsprechend den Vorschlägen der Geschäfts-
führung. Ansonsten wird sich die Treuhandkommanditistin mit den 
Stimmen der Treugeber, die nicht rechtzeitig Weisungen erteilt haben, 
in der Abstimmung enthalten.

(4) Auf Verlangen erteilt die Treuhandkommanditistin den Treugebern, 
die selbst an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen wollen, 
Stimmrechtsvollmacht, damit sie dort das Stimmrecht selbst in Höhe 
ihrer Beteiligung ausüben können. Da auf diese Weise die Treugeber 
ihre Gesellschafterrechte selbst wahrnehmen können, bedarf es 
separater Treugeberversammlungen nicht.

(5) Die den Kommanditisten nach §§ 164, 166 HGB und dem Gesell-
schaftsvertrag zustehenden Rechte stehen dem Treugeber dergestalt 
zu, dass er diese Rechte über die Treuhandkommanditistin ausüben 
kann, die ihrerseits diese Rechte entsprechend den Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages gegenüber der Gesellschaft ausübt. Der 
Treugeber kann der Treuhandkommanditistin jederzeit schriftlich 
Weisungen erteilen. Die Treuhandkommanditistin hat nach diesen 
Weisungen zu handeln, außer durch ihre Befolgung würden der 
Gesellschaftsvertrag und / oder das Gesetz verletzt. Wenn der Treu-
geber keine Weisungen erteilt oder wenn in Eilfällen eine Weisung 
nicht eingeholt werden kann, stimmt die Treuhandkommanditistin 
im Zweifel entsprechend den Vorschlägen der Geschäftsführung.

[§ 6 Rechte und Pflichten des Treugebers]
Die nach dem Gesellschaftsvertrag einem Kommanditisten zuste-
henden Rechte, insbesondere sein Teilnahme-, Rede-, Antrags- und 
Stimmrechte auf Gesellschafterversammlungen, werden – sofern 
dieser die ihm nach diesem oder dem Gesellschaftsvertrag auf ihn 
übertragenen Rechte nicht selbst wahrnimmt - von der Treuhand-
kommanditistin mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und 

unter Wahrung der berechtigten Interessen der Treugeber sowie unter 
Beachtung etwaiger Weisungen und der sich aus dem Gesellschafts-
vertrag und dem Gesetz ergebenden Treuepflichten gegenüber der 
Gesellschaft und den übrigen Gesellschaftern wahrgenommen.

[§ 7 Rechnungslegung]
(1) Die jährliche Rechnungslegung der Treuhandkommanditistin 
gegenüber den Treugebern erfolgt nach Abschluss des Geschäfts-
jahres durch Übersendung des Jahresabschlusses der Gesellschaft. 
Dessen Prüfung sowie die etwaige Prüfung der Buchhaltung obliegt 
ihr nicht.

(2) Die Vertragsparteien sind sich in Abweichung von § 666 BGB 
darüber einig, dass eine Übersendung von Kontoauszügen, Belegen 
oder sonstigen Unterlagen aus organisatorischen Gründen nur mit 
der Jahresabschlussrechnung auf ausdrücklichen Wunsch und auf 
Kosten des Treugebers erfolgen kann.

[§ 8 Treugeberverzeichnis / Datenschutz]
Die Treuhandkommanditistin führt über alle Treugeber ein Register. Treu- 
geber können dieses bezüglich der sie betreffenden Daten einsehen. 
Daneben dürfen nur der Komplementärin Auskünfte über die Betei-
ligung und die Eintragung in das Register erteilt werden, es sei denn, 
dass die Offenlegung gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgt. 
Gegenüber gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 
Personen gilt diese Einschränkung nicht, wenn diese als Berater der 
Gesellschaft tätig werden. Der Treugeber hat alle Änderungen im Per-
sonenstand, Anschrift, Bankverbindung und dergleichen unverzüglich 
mitzuteilen. Für durch verzögerte Änderungsmitteilungen seitens 
eines Treugebers verursachte Nachteile, Schäden oder Kosten haftet 
dieser Treugeber. Er stimmt der elektronischen Datenerfassung seiner 
personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Vertrages zu.

[§ 9 Haftung der Treuhandkommanditistin / Haftungsfreistellung]
(1) Grundlage der treuhänderischen Beteiligung des Treugebers sind 
ausschließlich die im Verkaufsprospekt der Initiatorin enthaltenen 
Informationen. Die Treuhandkommanditistin hat den Verkaufspro-
spekt und die darin enthaltenen Angaben keiner eigenen Prüfung 
unterzogen. Sie haftet daher auch nicht für dessen Inhalt. Personen 
oder Firmen, die im Rahmen der Vermittlung des indirekten Beitritts 
des Treugebers zu der Gesellschaft auftreten, sind nicht Erfüllungsge-
hilfen im Sinne von § 278 BGB.

(2) Die Haftung der Treuhandkommanditistin und der für sie handeln-
den Personen ist - mit Ausnahme bei Verletzungen von Leib, Leben 
und Gesundheit - auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
Im Falle der Inanspruchnahme haftet sie nur für den typischen und 
vorhersehbaren Schaden. Die Haftung der Treuhandkommanditistin 
gemäß Nr. 5 Abs. 2 der „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steu-
erberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften“ 
(Stand: Januar 2005), die Bestandteil dieses Vertrages sind, wird auf 
Euro 1.000.000,00 begrenzt. In jedem Fall ist die Höhe der Haftung auf 
die jeweilige Höhe der von dem Treugeber gemäß Beitrittserklärung 
übernommenen Einlage samt Agio beschränkt.

(3) Schadenersatzansprüche gegen die Treuhandkommanditistin kön-
nen - mit Ausnahme bei Verletzungen von Leib, Leben und Gesundheit 

- erst geltend gemacht werden, wenn der Treugeber anderweitigen 
Ersatz nicht zu erreichen vermag. Die Treuhandkommanditistin weist 
im Rahmen ihrer vorvertraglichen Aufklärungspflichten darauf hin, 
dass alle Schadenersatzansprüche des Treugebers aus diesem Vertrag 
in drei Jahren verjähren, von dem Zeitpunkt an gerechnet, in dem 
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der Anspruch entstanden ist, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder 
Rechtsprechung einer kürzeren Verjährung unterliegen. Schadener-
satzansprüche hat der Treugeber innerhalb einer Ausschlussfrist von 
sechs Monaten nach Kenntniserlangung von dem Schaden geltend 
zu machen. Dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit.

(4) Über die in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten hinaus oblie-
gen der Treuhandkommanditistin keine weiteren Prüfungspflichten, 
insbesondere hat sie nicht die Fragen des unternehmerischen 
Ermessens des Treugebers zu prüfen, wie z.B. richtige Beurteilung der 
Marktsituation oder Zweckmäßigkeit geschäftlicher Maßnahmen 
bzw. Zweckmäßigkeit der Investitionsentscheidung. Die Treuhand-
kommanditistin haftet deshalb nicht für die Erreichung der vom 
Treugeber mit der Beteiligung an der Gesellschaft verfolgten wirt-
schaftlichen, finanziellen, steuerlichen und sonstigen Zielsetzungen; 
diese sind weder Vertragsinhalt noch Geschäftsgrundlage.

(5) Die Treuhandkommanditistin haftet nicht für die Durchführbarkeit 
der Investition. Sie übernimmt keine Verpflichtung, die verschiedenen 
Investitionsobjekte auf ihre geologische und technische Eignung und 
Mängelfreiheit zu überprüfen und hat eine derartige Prüfung auch 
nicht durchgeführt. Es gehört ferner nicht zu den Aufgaben der 
Treuhandkommanditistin, die Geschäftsführung der Gesellschaft zu 
überwachen. Die Treuhandkommanditistin weist darauf hin, dass sie 
nicht geprüft hat bzw. nicht prüft, ob die vorgesehene Kapitalanlage 
für den Treugeber wirtschaftlich und / oder steuerlich sinnvoll ist.

(6) Die Treuhandkommanditistin wird hiermit von dem Treugeber 
von allen Verbindlichkeiten freigestellt, die im Zusammenhang mit 
dem Erwerb und der Verwaltung der treuhänderisch übernommenen 
Gesellschafterbeteiligung stehen bzw. entstehen. Wenn und soweit 
der Treuhandkommanditistin Aufwendungen und Kosten in Zusam-
menhang mit den treuhänderisch gehaltenen Kommanditeinlagen 
entstehen, erstattet ihr diese der Treugeber, nicht jedoch über den 
Betrag der vom Treugeber gezeichneten Einlagen zuzüglich Zinsen 
hinaus. Die Kosten des eigenen Geschäftsbetriebes trägt die Treu-
handkommanditistin selbst; sie ist durch die Vergütungen gemäß § 
12 abgegolten. Eine weitergehende Haftung des Treugebers wegen 
Verzuges bleibt unberührt.

[§ 10 Rechtsnachfolge]
Überträgt ein Treugeber seinen Anteil entsprechend den Regelungen 
im Gesellschaftsvertrag oder stirbt ein Treugeber, so wird die Treu-
handschaft mit dessen Rechtsnachfolger bzw. Vermächtnisnehmer 
fortgesetzt. Der Treugeber ist verpflichtet, seinem Rechtsnachfolger 
sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag und aus den in Durch-
führung des Treuhandvertrages begründeten Rechtsverhältnissen 
aufzuerlegen mit der Maßgabe, auch dessen jeweiligen Rechtsnach-
folger in derselben Weise zu binden.

[§ 11 Ausscheiden der Treuhandkommanditistin]
Scheidet die Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft aus, 
können die Treugeber entsprechend den Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages eine neue Treuhandkommanditistin bestellen. Das 
Treuhandverhältnis wird sodann mit der neu gewählten Treuhand-
kommanditistin fortgesetzt. Anstelle der Bestellung einer neuen Treu-
handkommanditistin können die Treugeber beschließen, unmittelbar 
in das Handelsregister eingetragen zu werden. Der Komplementär 
führt die Abstimmung durch.

[§ 12 Vergütung der Treuhandkommanditistin]
(1) Für die Zeichnungsphase erhält die Treuhänderin pro Treugeber / An-
teil eine einmalige Gebühr in Höhe von US$ 63,02 zuzüglich jeweils 
geltender gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Gebühr ist bei Aufnahme 
als Treugeber fällig.Die Treuhandkommanditistin erhält für die 
Übernahme der laufenden Treuhand ab dem jeweiligen Monat der 
Aufnahme des Treugebers eine monatliche Vergütung von 0,02% der 
Summe des im jeweiligen Monat verwalteten Kommanditkapitals (in 
US$) zuzüglich jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer. Hierin 
sind enthalten Porto in Höhe von bis zu US$ 3,00 pro Treugeber und 
Kalenderjahr, wobei von ca. 4 Rundschreiben an die Treugeber ausge-
gangen wird; darüber hinausgehende Portokosten würden zusätzlich 
berechnet. Für alle Leistungen bis einschließlich 30. Juni 2009 (Plat-
zierungsphase) ist die Vergütung auf US$ 50.420,17 zuzüglich jeweils 
geltender gesetzlicher Umsatzsteuer begrenzt. 

(2) Für die Umrechnung des US$-Kurses in Euro wird im Verhältnis der 
Treuhandkommanditistin zur Gesellschaft der jeweils monatlich vom 
Bundesfinanzministerium festgelegte Umrechnungskurs verwendet. 
Erforderlichenfalls wird nachträglich eine entsprechende Anpas-
sungsberechnung hinsichtlich des endgültigen Umrechnungsbetra-
ges vorgenommen. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, einen 
vierteljährlichen Vorschuss im Voraus zu verlangen. Ab 2010 erhöht 
sich die Vergütung zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen 
pauschal um jährlich 1,5%.

(3) Neben dieser Vergütung hat die Treuhandkommanditistin 
Anspruch auf Auslagenersatz und auf Ersatz ihrer in Auftragsdurch-
führung gemachten Aufwendungen i. S. § 670 BGB einschließlich Frei-
stellung insbesondere von für Rechnung der Treugeber eingegangen 
Verpflichtungen, z. B. Notar- und Handelsregisterkosten, Kosten im 
Zusammenhang mit Gesellschafterversammlungen oder Beiratssit-
zungen.

(4) Im Fall der Liquidation der Gesellschaft erhält die Treuhänderin 
für ihre Leistungen eine zusätzliche Vergütung von US$ 10.000,00 
zuzüglich jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer.

(5) Die Vergütung und der Aufwendungsersatz sind Kosten der Gesell-
schaft und werden von dieser geschuldet und an die Treuhandkom-
manditistin gezahlt und den Treugebern anteilig zugerechnet. Die im 
Investitions- und Finanzierungsplan für die Treuhandkommanditistin 
ausgewiesene Gebühr stellt die Summe der Einzelhonorare je Treuge-
ber dar. Zusätzliche Leistungen der Treuhandkommanditistin zuguns-
ten eines einzelnen Treugebers werden darüber hinaus diesem nach 
den gesetzlichen Bestimmungen gesondert in Rechnung gestellt. Dies 
gilt insbesondere für die Übertragung von Kommanditanteilen. Für 
diesen Fall gilt eine Gebühr in Höhe von 0,5% des Anteiles zuzüglich 
jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer als vereinbart.

(6) Dem Treugeber in einer Rechnungsperiode entstehende (Sonder-) 
Betriebsausgaben aus der Beteiligung sind gemäß § 16 Gesellschafts-
vertrag der Treuhandkommanditistin bis zum 31. März des jeweiligen 
Folgejahres mitzuteilen. Für Mitteilungen über Betriebsausgaben, 
die nach diesem Stichtag eingehen, kann wegen Mehraufwandes 
ein pauschales Entgelt von je Euro 85,00 zuzüglich jeweils geltender 
gesetzlicher Umsatzsteuer berechnet werden, das dem Treugeber 
gesondert in Rechnung gestellt oder bei der nächsten Ausschüttung 
einbehalten wird. Die Nichtberücksichtigung verspätet mitgeteilter 
Betriebsausgaben bei der Veranlagung geht zu Lasten des betreffen-
den Treugebers. Die gleiche Pauschale kann einzelnen Treugebern 
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gesondert in Rechnung gestellt werden zur Abgeltung des Mehrauf-
wandes durch verzögerte Änderungsmitteilungen über geänderte 
Adress- und Stammdaten, bei verzögerter oder unvollständiger 
Erbringung der Einlage, durch Erbfälle, durch Abtretungen, Übertra-
gungen und Belastung von Anteilen sowie durch ähnliche Vorgänge 
(z.B. Ausstellung von Bescheinigungen).

(7) Sollte sich die Höhe der gesetzlichen Umsatzsteuer ändern, erhöht 
oder vermindert sich die vereinbarte Vergütung entsprechend.

[§ 13 Abtretung der Treugeberstellung; Erbfolge]
(1) Der Treugeber ist berechtigt, mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der Treuhandkommanditistin seine Treugeberstellung an einen 
Dritten abzutreten. Die Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
darf nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden. Ein solcher 
wichtiger Grund liegt vor allem dann vor, wenn der Gesellschaftsanteil 
an eine Mehrheit von Personen oder einen Staatsbürger der USA oder 
Kanada übertragen werden soll oder dadurch negative Steuerfolgen 
in den USA eintreten könnten.

(2) Die Bestimmungen in Abs. 1 finden keine Anwendung bei Abtre-
tung der Treugeberstellung im Rahmen der Verteilung eines Nachlas-
ses.

(3) Im Falle des Todes eines Treugebers wird das Treuhandverhältnis 
mit denjenigen fortgesetzt, die bezüglich der Beteiligungen des Treu-
gebers Erben oder Vermächtnisnehmer sind.

(4) Für den dem Treuhänder entstehenden Mehraufwand im 
Zusammenhang mit Verfügungen eines Treugebers über dessen 
Gesellschaftsanteil an der Gesellschaft oder der Abtretung der 
Treugeberstellung kann der Treuhänder von dem Begünstigten der 
Verfügung bzw. Abtretung eine angemessene Vergütung verlangen, 
die auch pauschaliert werden kann.

[§ 14 Laufzeit und Kündigung]
(1) Der Treuhandvertrag wird grundsätzlich für die Zeit der Beteili-
gung der Treuhandkommanditistin an der Gesellschaft geschlossen. 
Treuhand und Beteiligungsverwaltung enden mit Vollbeendigung der 
Gesellschaft. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages.

(2) Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis nur kündigen, wenn er 
als Kommanditist zur Kündigung seiner Gesellschafterstellung in der 
Gesellschaft berechtigt ist. Die Kündigung muss durch eingeschrie-
benen Brief erfolgen. Die Treuhandkommanditistin ist im Fall einer 
wirksamen Kündigung verpflichtet, ihre Beteiligung unverzüglich 
gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages anteilig zu kündigen.

(3) Die Treuhandkommanditistin kann das Treuhandverhältnis nur aus 
wichtigem Grunde kündigen. Die im Gesellschaftsvertrag genannten 
Gründe für das Ausscheiden eines Gesellschafters gelten als wichtige 
Gründe. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der 
Treugeber mit der Leistung seiner Einlagen ganz oder teilweise in 
Verzug gerät und trotz Androhung der Kündigung nach Ablauf einer 
angemessenen Frist nicht leistet. Erfolgt die Kündigung nur aus 
dem in Satz 4 genannten Grund, gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass 
die Kommanditeinlage nur anteilig in Höhe der bei Wirksamwerden 
der Kündigung tatsächlich geleisteten Einlage auf den Treugeber zu 
übertragen ist. Die Treuhandkommanditistin ist in diesem Fall auch 
berechtigt, ihre Einlage in der Gesellschaft bis zur Höhe der vom Treu-
geber gezeichneten Einlage zu reduzieren. Anstatt ihre Einlage gemäß 

den beiden vorstehenden Sätzen zu reduzieren, kann die Treuhand-
kommanditistin wahlweise in Höhe des jeweils gekündigten Betrages 
auch neue Treuhandverhältnisse eingehen.

(4) Die Treuhandkommanditistin ist bei Beendigung des Treuhand-
verhältnisses verpflichtet, den treuhänderisch für den Treugeber 
verwalteten Kommanditanteil in dem Umfang, wie er dem Treugeber 
gebührt, an diesen herauszugeben bzw. an einen vom Treugeber 
benannten Dritten zu übertragen.
(5) Der Treugeber hat das Recht, von der Treuhandkommanditistin 
jederzeit die Einräumung der Kommanditistenstellung zu verlangen. 
Der Treuhandvertrag gilt mit Stellung des Aufhebungsverlangens ein- 
vernehmlich als aufgehoben. Bei Beendigung des Treuhandverhält-
nisses hat die Treuhandkommanditistin ihre Kommanditeinlage an 
der Gesellschaft nach entsprechender Teilung anteilig in Höhe der 
Beteiligung des jeweiligen Treugebers auf diesen zu übertragen. Zu 
diesem Zweck ist der Treugeber verpflichtet, der Komplementärin auf 
eigene Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht 
entsprechend den Bestimmungen nach § 5 Abs. 6 des Gesellschafts-
vertrages zu erteilen. Der Treugeber ist verpflichtet, die Übertragung 
anzunehmen. Der Treugeber führt die Eintragung im Handelsregister 
selbst durch und trägt die dadurch entstehenden Kosten. Für den Fall 
der Beendigung des Treuhandvertrages hat die Treuhandkommandi-
tistin Anspruch auf Freistellung von den für Rechnung des Treugebers 
eingegangenen Verbindlichkeiten.

[§ 15 Geschäftsbesorgung für unmittelbar beteiligte 
Kommanditisten]
(1) In entsprechender Anwendung der vorstehenden Vertragsbedin-
gungen übernimmt die Treuhandkommanditistin für direkt beteiligte 
Kommanditisten als Geschäftsbesorgerin die Verwaltung der Kom-
manditbeteiligungen und die Wahrnehmung der mitgliedschaftli-
chen Rechte. Die mit der Handelsregistereintragung verbundenen 
Kosten und Auslagen sind von dem jeweiligen Direktkommanditisten 
zu tragen. 

(2) Bei einer Beendigung gemäß § 14 Abs. 5 wird das Vertragsverhältnis 
als Beteiligungsverwaltung fortgeführt. Die Treuhandkommanditistin 
betreut in diesem Falle die Kommanditbeteiligung des ehemaligen 
Treugebers. Die in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten gel-
ten entsprechend fort, soweit sich nicht etwas anderes daraus ergibt, 
dass der bisherige Treugeber nunmehr selbst als Kommanditist an der 
Gesellschaft beteiligt ist. 

(3) Die Vergütung des Treuhänders bestimmt sich auch bei der Verwal-
tungstreuhand nach § 12. 

(4) Die Beteiligungsverwaltung kann von der Treuhandkommanditis-
tin nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn der Treugeber als Kommanditist aus der 
Gesellschaft ausscheidet oder die Gesellschaft aufgelöst wird. § 14 
Abs. 3 gilt entsprechend. Der Anleger kann die Beteiligungsverwal-
tung nur nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 kündigen.

[§ 16 Schlussbestimmungen]
(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Ände-
rungen bzw. Ergänzungen dieses Treuhandvertrages bedürfen der 
Schriftform, soweit nicht bereits kraft Gesetzes ein strengeres Former-
fordernis vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für eine Abbedingung oder 
Durchbrechung dieses Schriftformerfordernisses.
(2) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar, so lässt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
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Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung, die dem mit der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirt-
schaftlichen Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt entsprechend 
für die Schließung etwaiger Vertragslücken sowie für den Fall einer 
finanzamtlichen Beanstandung der zu Gewinn- und Verlustverteilung 
getroffenen Regelungen. Es ist der ausdrückliche Wille der Parteien, 
dass diese § 23 Absatz 3 keine bloße Beweislastumkehr zur Folge hat, 
sondern § 139 BGB insgesamt abbedungen ist.
(3) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der 
Treuhandkommanditistin.

Hamburg, den 05. November 2008

KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG

NORTRUST Vermögenstreuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

[11.03] Vertrag über die Mittelver- 

	 wendungskontrolle

Zwischen der 

(1) Kommanditgesellschaft in Firma KSH Energy Fund II GmbH & Co. 
KG, Hamburg, vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, 
die KSH Fund Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg,

– im Folgenden „Gesellschaft“ genannt –

und

(2)	der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,

– im Folgenden „Mittelverwendungskontrolleur” genannt –

wird zu Gunsten der Gesellschaft beitretenden Kommanditisten der 
nachfolgende Mittelverwendungskontrollvertrag geschlossen:

Präambel

Die Gesellschaft ist eine Fondsgesellschaft in Rechtsform einer 
Kommanditgesellschaft, an der sich Anleger entweder über die 
Treuhandkommanditistin Nortrust Vermögenstreuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, als Treugeber oder direkt als 
Kommanditist beteiligen. Das Kommanditkapital der Gesellschaft 
soll durch Aufnahme weiterer Kommanditisten auf einen Betrag von 
mindestens US$ 10.875.000,00 und bis zu US$ 17.500.000,00 erhöht 
werden. Diese Kapitalzuführung soll durch Anbieten des erhöhten 
Kommanditkapitals auf dem freien Kapitalmarkt nach Maßgabe eines 
Verkaufsprospektes, dessen Anbieterin die Gesellschaft ist, erreicht 
werden. Das einzuwerbende Kommanditkapital setzt sich zusammen 
aus den Pflichteinlagen (im Folgenden „Zeichnungsbetrag“ genannt) 
zuzüglich 3,0% Agio auf den Zeichnungsbetrag (der Zeichnungsbetrag 
nebst Agio nachfolgend auch „Gesellschaftereinlagen“ genannt). Die 
so geworbenen Gesellschaftereinlagen dienen der Finanzierung 
der in § 2 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft genannten 
Geschäftstätigkeit und der Durchführung der im Verkaufsprospekt 
und in § 7 des Gesellschaftsvertrages näher dargestellten Geschäfte 
gemäß Investitions- und Finanzierungsplan, der die Grundlage für die 
Tätigkeit des Mittel-verwendungskontrolleurs bildet. 

Im Hinblick auf die Sicherstellung der zweckgerechten Verwendung 
der Gesellschaftereinlagen der Kommanditisten bzw. Treugeber wird 
in Bezug auf die Mittelverwendungskontrolle folgendes vereinbart:

[§ 1 Einrichtung eines Mittelverwendungskontos]
(1) Die Gesellschaft hat ein Sonderkonto bei der Deutschen Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG, Konto 6167464, BLZ 200 700 24 
mit dem Verwendungszweck „KSH Energy Fund wegen Investitionen“ 
(nachfolgend das „Mittelverwendungskonto“) eingerichtet, auf wel-
ches sämtliche Gesellschaftereinlagen einzuzahlen sind.

(2) Über das Mittelverwendungskonto darf im Innenverhältnis aus-
schließlich der Mittelverwendungskontrolleur nach Maßgabe dieses 
Vertrages verfügen. Dementsprechend verpflichtet sich die Gesell-
schaft, jegliche Verfügungen über dieses Konto zu unterlassen und 
dem Mittelverwendungskontrolleur eine unwiderrufliche Kontovoll-
macht zu erteilen, die diesem eine uneingeschränkte Verfügungsbe-
rechtigung über das Konto einräumt. Weitere Kontovollmachten über 
das Konto wird die Gesellschaft während der Dauer dieses Vertrages 
nicht erteilen.

(3) Im Innenverhältnis steht das Kontoguthaben ausschließlich der 
Gesellschaft zu. Sie ist im Verhältnis zum Mittelverwendungskontrol-
leur allein verpflichtet, mit dem Mittelverwendungskonto verbundene 
Lasten und Kosten zu tragen und den Mittelverwendungskontrolleur 
insoweit von etwaigen Verpflichtungen freizuhalten.

(4) Die auf dem Mittelverwendungskonto vorhandenen Guthaben 
sind als Termingeld oder als termingeldähnliche Instrumente anzu-
legen. Das auf dem Mittelverwendungskonto vorhandene Guthaben 
ist nach Maßgabe dieses Vertrages für die Zwecke der Gesellschaft zu 
verwenden. Dabei sind Verbindlichkeiten der Gesellschaft unmittelbar 
vom Mittelverwendungskonto zu begleichen. Ist dies in Ausnahmefäl-
len nicht möglich, weil die Zahlungen der Gesellschaft beispielsweise 
im Lastschrifteinzugsverfahren zu erfolgen haben, sind die entspre-
chenden Mittel zwecks Zahlung bzw. Einzugs auf andere Konten der 
Gesellschaft zu transferieren. Dabei ist durch Absprache mit dem 
kontoführenden Kreditinstitut sicherzustellen, dass diese Mittel nicht 
zweckwidrig verwendet werden können.

Mittelverwendungskontrollvertrag



[110]

[11.] Verträge 
	

[111]

Mittelverwendungskontrollvertrag

[§ 2 Einzahlungen auf das Mittelverwendungskonto]
Entsprechend den maßgeblichen Verträgen und Beitrittsunterlagen 
(Verkaufsprospekt mit Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag und Bei-
trittserklärung) sind die Gesellschaftereinlagen von Kommanditisten 
und Treugebern 14 Tage nach Zugang der Annahmeerklärung ihres 
Beitrittsangebots und Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfristen zur 
Zahlung fällig. Die der Gesellschaft beitretenden Kommanditisten 
leisten alle Einzahlungen auf ihre Gesellschaftereinlagen bei Fällig-
keit auf das Mittelverwendungskonto, das auf der Beitrittserklärung 
angegeben ist.

[§ 3 Auszahlungen vom Mittelverwendungskonto]
Der Mittelverwendungskontrolleur wird Auszahlungen gemäß Inves-
titionsplan oder aufgrund später gefasster Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung nur vornehmen, wenn er sich von dem Eintritt 
der folgenden Voraussetzungen überzeugt hat:

(1) Zahlungen für Dienstleistungen und andere Leistungen Dritter 
während der Investitionsphase erfolgen nur, wenn

a) ein wirksam unterzeichneter Vertrag zwischen der Gesellschaft 
und dem Dritten vorliegt,

b) der Zahlungsanspruch des Dritten gegenüber der Gesellschaft 
nach dem Vertrag bzw. Gesetz fällig ist, 

c) der Dritte eine ordnungsgemäße Rechnung über die von ihm 
erbrachten Leistungen an die Gesellschaft gestellt hat und
d) die Gesellschaft die betreffenden Mittel nach Prüfung der Rech-
nung schriftlich bei dem Mittelverwendungskontrolleur anfordert. 
Bei Anforderung der Freigabe der Mittel werden dem Mittelverwen-
dungskontrolleur der Verwendungszweck und schriftliche Nachweise 
(vorstehende lit.. a) bis einschließlich c)) vorgelegt, denen der Verwen-
dungszweck, die Höhe des Geldbetrags und die Kontoverbindung des 
Zahlungsempfängers zu entnehmen sind.

(2) Für den Kauf von Förderrechten gelten abweichend von Abs. 1 die 
nachstehenden Voraussetzungen „Förderrechte“ sind Förder- und 
Produktionsrechte an Quellen (= englisch „wells“) zur Gewinnung von 
fossilen Brennträgern, insbesondere Erdgas und Erdöl und anderen 
Hydrocarbonaten (nachfolgend „Erdgas und Erdöl“) in den US-Staaten 
Texas, Oklahoma und Louisiana sowie in anderen Bundesstaaten der 
USA. Insgesamt dürfen für den Erwerb von anteiligen Förderrech-
ten – vorbehaltlich eines anderslautenden Gesellschafterbeschlus-
ses – gemäß Investitionsplan der Gesellschaft nicht mehr als US$ 
14.700.000,00 verwendet werden.

(a) Die Bohrfelder, auf die sich die Förderrechte beziehen, müssen in 
den USA liegen.

(b) Geologisches Gutachten oder Stellungnahme von einem Gut-
achter (Mitglied des amerikanischen Bundesverbandes der Erdgas 
und Erdöl-Geologen = American Association of Petroleum Geologists 
(AAPG)) über das Bohrfeld. Das Gutachten (BZW: Stellungnahme) 
bezieht sich auf das Bohrfeld, auf dem sich die Quelle befindet, deren 
anteilige Förderrechte erworben werden sollen. Daraus  ergibt sich, 
dass eine Förderung von Erdgas und / oder Erdöl auf diesem Bohrfeld 
erfolgsversprechend ist.

(c) Der Kaufpreis für ein zu erwerbendes anteiliges Förderrecht von 
25,0% am Working Interest bei einem Net Revenue Interest von 
minimal 75,0% (= Beteiligung von 25,0% x 75,0% = 18,75% an der Pro-

duktion) darf bei einer Erdölquelle US$ 100.000,00 und bei einer Erd-
gasquelle US$ 225.000,00 nicht übersteigen. Die Erdölquellen sollten 
über Gesamtreserven von ca. 40.000 BBL und die Erdgasquellen über 
Gesamtreserven von ca. 1,25 BCF verfügen. Liegt die zu erwerbende 
Beteiligungsquote am Förderrecht eines Bohrfeldes über oder unter 
25,0% WI bei NRI von mindestens 75,0% erhöht oder reduziert sich der 
maximale anteilige Kaufpreis im gleichen Verhältnis. Liegt bei einer 
Beteiligungsquote von 25,0% WI am Förderrecht eines Bohrfeldes  die 
ausgewiesene Erdölreserve über oder unter 40.000 BBL erhöht oder 
reduziert sich der maximale anteilige Kaufpreis im gleichen Verhält-
nis. Liegt bei einer Beteiligungsquote von 25,0% WI am Förderrecht 
eines Bohrfeldes  die ausgewiesene Erdgasreserve über oder unter 
1,25 BCF erhöht oder reduziert sich der maximale anteilige Kaufpreis 
im gleichen Verhältnis. 

(d) Das Bohrfeld, an dem anteilige Förderrechte erworben werden 
sollen, verfügt über eine Bohrgenehmigung der zuständigen Behörde; 
andernfalls schriftliche Bestätigung eines amerikanischen Rechtsan-
walts, dass gesetzliche Voraussetzungen einer Bohrgenehmigung 
vorliegen.
(e)	Schriftliche Bestätigung eines US-amerikanischen Rechtsanwalts, 
dass das in Exhibit A zum Assignment Agreement (Abtretungsvertrag) 
beschriebene Förderrecht mit dem in dem korrespondierenden Kauf-
vertrag genannten Förderrecht identisch ist und die Förderrechte mit 
Unterzeichnung von Sales und Assignment Agreement durch beide 
Parteien auf die Fondsgesellschaft übergehen.

(f) Schriftlich unterzeichneter Kaufvertrag („Sales Agreement“) zwi-
schen der Fondsgesellschaft und dem Verkäufer über den Erwerb des 
Förderrechts.

(3) Der Mittelverwendungskontrolleur ist berechtigt, nach Freigabe 
durch die Gesellschaft die nach erfolgter Prüfung zu leistenden 
Zahlungen auch vor Vollplatzierung des Fonds bis zur vollen Höhe 
vorzunehmen. 

(4) Abweichend von vorstehenden Regelungen kann die Gesellschaft 
aus der Liquiditätsreserve gemäß Prognoserechnung der Gesellschaft 
von bis zu US$ 72.250,00 jeden beliebigen Betrag abrufen, sofern sie 
schriftlich versichert, die betreffenden Mittel zu gesellschaftsvertrag-
lichen Zwecken bzw. zum Wohle der Gesellschaft zu verwenden; eine 
weitergehende Prüfung durch den Mittelverwendungskontrolleur 
erfolgt in diesem Fall nicht.

Die Prüfung des Mittelverwendungskontrolleurs beschränkt sich 
darauf, ob hinsichtlich der von der Gesellschaft  angeforderten Mittel 
die in Abs. 1 bzw. 2 genannten Voraussetzungen formal vorliegen. 
Darüber hinaus wird er keine Kontrolltätigkeit ausüben, insbesondere 
nicht die Bonität von beteiligten

(5) Personen, Unternehmen und Vertragspartnern oder die Wert-
haltigkeit von Garantien prüfen. Ferner prüft er nicht, ob die von der 
Gesellschaft erwünschten Zahlungen und vorgelegten Unterlagen 
rechtmäßig oder unter wirtschaftlichen, rechtlichen oder steuerlichen 
Gesichtspunkten wirksam, notwendig, zweckdienlich oder sinnvoll 
sind.

(6) Soweit nach vorstehenden Regelungen schriftliche Nachweise zu 
erbringen sind, genügt die Vorlage von Fotokopien. Die Prüfung, ob die 
vorgelegten Kopien mit den jeweiligen Originalen übereinstimmen 
oder die Unterschriften auf Fotokopien oder Originalurkunden von 
zeichnungsberechtigten Personen stammen, ist nicht Gegenstand 
der Mittelverwendungskontrolle.
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[§ 4 Vergütung]
Für seine Leistungen gemäß diesem Vertrag erhält der Mittelver-
wendungskontrolleur ein Gesamthonorar von bis zu US$ 36.000,00 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Mit Zahlung dieses Honorars 
sind auch sämtliche Auslagen und Kosten des Mittelverwendungs-
kontrolleurs abgegolten. Das Honorar ist zur Hälfte fällig, sobald zehn 
Prozent des Kommanditkapitals eingezahlt sind. Sollten weniger als 
zehn Prozent des Kommanditkapitals eingeworben werden ist das 
Honorar anteilig zur eingeworbenen Teilsumme fällig. Der darüber 
hinausgehende Anspruch auf Vergütung von weiteren US$ 18.000,00 
entsteht, sobald mehr als US$ 7.500.000,00 Kommanditkapital einge-
zahlt sind. Diese Vergütung wird von dem Mittelverwendungskontrol-
leur schriftlich in Rechnung gestellt und dann innerhalb von 14 Tagen 
von der Gesellschaft gezahlt.

[§ 5 Haftung]
(1) Für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolle und 
die Haftung des Mittelverwen-dungskontrolleurs auch gegenüber 
Dritten gelten die vom IDW herausgegebenen und als wesentlicher 
Bestandteil diesem Vertrag beigehefteten „Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen für Wirtschaftsprüfer und  Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2002“. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass die Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs 
für fahrlässig verursachte Schäden nach Maßgabe von Ziffer 9 Abs. 
2 der vorgenannten Auftragsbedingungen grundsätzlich auf Euro 
4.000.000,00 beschränkt ist. Haftungsansprüche können gegenüber 
dem Mittelverwendungskontrolleur nur geltend gemacht werden, 
wenn die Kommanditisten nicht auf andere Weise Ersatz erlangen 
können.

(2) Der Mittelverwendungskontrolleur hat die Verträge betreffend den 
anteiligen Erwerb von Förderrechten nicht auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit geprüft. Eine Haftung des Mittelverwendungskontrolleurs 
für den Inhalt der dem Erwerb von Förderrechten zugrundeliegenden 
Verträge wird daher ausdrücklich ausgeschlossen. Er übernimmt fer-
ner keine Haftung für den Eintritt der von den Kommanditisten mit 
dem Beitritt zur Kommanditgesellschaft angestrebten steuerlichen 
Zielsetzungen, für die Bonität der Vertragspartner oder der Komman-
ditgesellschaft oder dafür, dass die Vertragspartner ihre vertraglichen 
Pflichten vertragsgemäß erfüllen. Des Weiteren ist jede Haftung für 
die Erzielung der prospektierten Erträge und Ausschüttungen an die 
Kommanditisten ausgeschlossen sowie für die Erreichung sonstiger 
vom Kommanditisten mit dem Beitritt verfolgter wirtschaftlicher, 
rechtlicher und steuerlicher Zielsetzungen. Gleiches gilt gegenüber 
den Treugebern der Gesellschaft.

[§ 6 Vertragsdauer und Kündigung]
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet automa-
tisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, durch Zweckerreichung 
sobald alle auf dem Mittelverwendungskonto eingezahlten Beträge 
vollständig abgerechnet und ausgezahlt wurden. Das Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Parteien hiervon 
unberührt. 

[§ 7 Schlussbestimmungen]
(1)	Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Jede Änderung oder 
Ergänzung dieses Vertrages – einschließlich dieser Bestimmung – 
bedarf der Schriftform, die mündlich nicht abbedungen werden 
kann.

(2) Vor der Einreichung des Verkaufsprospektes zur Gestattung seiner 
Veröffentlichung bei der BaFin wird die Gesellschaft diesen Vertrag 

und die den Mittelverwendungskontrolleur betreffenden Passagen 
des Verkaufsprospektes mit dem Mittelverwendungskontrolleur final 
abstimmen.

(3) Alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
unterliegen deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – soweit dies zulässig verein-
bart werden kann – Hamburg.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. Die Vertragsparteien sind vielmehr verpflichtet, durch eine 
Vereinbarung eine unwirksame Bestimmung zu ersetzen, die in 
gesetzlich zulässiger Weise wirtschaftlich der unwirksamen Bestim-
mung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, sollte dieser Vertrag 
Lücken aufweisen.

Hamburg, den 31. Oktober 2008

    KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG 

    HRG Hansische Revisionsgesellschaft mbH 

Der Vertag über die Mittelverwendungskontrolle kann im Original bei 
der Fondsgesellschaft eingesehen werden.

Mittelverwendungskontrollvertrag
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12. Abwicklungs- 
      hinweise

[12.01] Beitrittserklärung

Wenn Sie sich für eine Beteiligung an der KSH Energy Fund II GmbH 
& Co. KG entschieden haben, reichen Sie bitte Ihre Beitrittserklärung 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei Ihrem Berater ein, der 
diese an die Treuhandkommanditistin weiterleitet.

Der Beitritt erfolgt mit Annahme der Beitrittserklärung des Anlegers 
für die Fondsgesellschaft durch die Treuhandkommanditistin bzw. bei 
einem Beitritt als Treugeber durch Annahme der Beitrittserklärung 
durch die Treuhandkommanditistin, jeweils mit Wirkung zum Ende 
des Monats, in dem der Beitritt erfolgt. Nach erfolgter Annahme wird 
Ihnen eine entsprechende Bestätigung zugesandt. Gehen mehr Zeich-
nungen ein als zu platzierendes Kapital vorhanden bzw. einzuwerben 
ist, gilt die Reihenfolge des Posteinganges des Antrags auf Beitritt in 
die Fondsgesellschaft (roulierendes Verfahren).

[12.02] Einzahlungen

Der Zeichnungsbetrag zuzüglich. 3,0% Agio wird 14 Tage nach 
Annahme des Beitrittsangebotes und Ablauf der gesetzlichen Wider-
rufsfristen zur Zahlung auf das auf der Beitrittserklärung angegebene 
Mittelverwendungskonto fällig. Für Einzahlungen in US$ wird der 
Überweisungsträger „Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr“ 
benötigt, den Sie z.B. bei Ihrer Hausbank erhalten können. Ein Muster 
des Überweisungsträgers ist in diesem Prospekt auf Seite 123 abge-
bildet.

[12.03] Beteiligung von Eheleuten

Gemeinschaftsbeteiligungen sind nicht möglich. Eheleute müssen 
zwei getrennte Beitrittserklärungen ausfüllen und unterzeichnen, da 
sie in den USA steuerlich nur getrennt veranlagt werden können.

[12.04] Beantragung einer  

	 US-Steuernummer

Jeder Steuerpflichtige, der in den USA eine Steuererklärung abzuge-
ben hat, braucht eine US-Steuernummer („Individual Taxpayer Iden-
tification Number“ (ITIN), die vor Abgabe der US-Steuererklärung zu 
beantragen ist. Falls Sie eine solche Steuernummer bereits besitzen, 
ist diese auf der Beitrittserklärung einzutragen. Falls Sie weder im 
Besitz einer US-Steuernummer sind, noch eine solche bereits bean-
tragt haben, erfolgt die Beantragung bei den US-Steuerbehörden. Für 
die Beantragung der US-Steuernummer ist es erforderlich, dass Sie 
zusammen mit Ihrem Anlageberater einen ITIN-Interview-Fragebogen 
ausfüllen und zusammen mit der Kopie eines gültigen Legitimations-

ausweises, der noch mindestens ein halbes Jahr gültig sein sollte, 
an die Treuhandkommanditistin senden. Als Legitimationsausweis 
werden von den US-Finanzbehörden Reisepass oder Personalausweis 
in Verbindung mit einem weiteren Legitimationspapier wie der Füh-
rerschein oder die Geburtsurkunde anerkannt.

Sie erhalten dann die für die Beantragung der US-Steuernummer 
erforderlichen Unterlagen unterschriftsfertig vorbereitet, die nach 
Unterzeichnung und Rücksendung an die Treuhänderin entsprechend 
weitergeleitet werden.

[12.05] Ausschüttungen

Die Gewinnausschüttungen aus Produktionserträgen sollen ab 
Mitte 2009 grundsätzlich halbjährlich an die Anleger erfolgen. Kon-
krete Prognosen über Zeitpunkt und die Höhe von Auszahlungen 
lassen sich derzeit allerdings noch nicht treffen, da diese von den 
noch nicht feststehenden Kapitalrückflüssen aus den Förderrechten 
abhängen. Die Ausschüttungen werden in wahlweise in Euro- oder 
US$-Beträgen und in Form von Abschlagszahlungen vorgenommen. 
Die auf laufende Gewinne und den Veräußerungsgewinn entfallende 
Einkommensteuer wird von den Ausschüttungen einbehalten und 
an die zuständigen US-Steuerbehörden weitergeleitet. Steuerrücker-
stattungen, die sich aufgrund der Einkommensteuervorauszahlungen 
ergeben können, erfolgen direkt durch die US-Steuerbehörden nach 
Bearbeitung der Steuererklärung.

[12.06] US-Steuererklärung

Die von der Fondsgesellschaft beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft bietet Ihnen die Erstellung und Einreichung der US-Steuer-
erklärung an. Hierfür erhalten Sie jährlich einen Fragebogen, den Sie 
bitte ausgefüllt und unterschrieben an die Treuhandkommanditistin 
bzw. an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zurücksenden.

Die Gebühr für die Bearbeitung der persönlichen US-Steuererklärung 
beträgt für den Anleger jährlich US$ 100,00 (Stand 2008) zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern in den USA ausschließlich Einkünfte 
aus diesem Beteiligungsangebot erzielt werden.

[12.07] US-Wertpapierrecht

Aufgrund des US-Wertpapierrechts dürfen keine Personen als Gesell-
schafter aufgenommen werden, die Staatsbürger der USA oder Kana-
das sind, ihren ersten oder zweiten Wohnsitz in den USA oder Kanada 
haben oder im Besitz einer unbeschränkten Ausländer-, Arbeits- und 
Aufenthaltsgenehmigung („Green Card“) der USA oder Kanadas sind. 
Jeder Gesellschafter hat mit Beitritt in die Fondsgesellschaft oder auf 
Verlangen zu jedem späteren Zeitpunkt zu versichern und nachzuwei-
sen, dass er keiner der vorgenannten Personengruppen angehört.
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[12.08] Vertriebshinweise

Die Platzierung des Kommanditkapitals erfolgt durch Vertriebsbeauf-
tragte, mit denen durch die Vertriebskoordinatorin entsprechende 
Vertriebsvereinbarungen getroffen wurden. Die Vertriebsbeauftrag-
ten sind selbstständige Unternehmen bzw. Unternehmer, die ebenso 
wie deren Mitarbeiter weder für die Vertriebskoordinatorin nach für 
die Fondsgesellschaft als Erfüllungsgehilfen auftreten. 

Kein Vermittler oder sonstiger Dritter ist berechtigt, von den Angaben 
in diesem Prospekt abweichende Angaben zu machen. Dies gilt auch, 
soweit Daten aus diesem Prospekt verwendet werden. Für Angaben 
des Vermittlers, die nicht mit dem Prospekt übereinstimmen, haftet 
nur dieser.

[12.09] Widerrufsrecht

Der Anleger hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Bei Ausübung des 
Widerrufsrechts ist die Treuhandkommanditistin in Textform, d.h. 
als Brief, Telefax, E-Mail o.ä. zu benachrichtigen. Die Frist beginnt 
frühestens mit Erhalt der in der Beitrittserklärung abgedruckten 
Widerrufsbelehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs an NORTRUST Vermögenstreuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg. Die 
Folgen des Widerrufs sind – so wie die Folgen des Widerrufs eines 
Anteilsfinanzierungsvertrags und die Besonderheiten bei Fernabsatz-
geschäften – in der Beitrittserklärung beschrieben.

[12.10] Legitimationserfordernisse

Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist es erforderlich, dass 
Sie die auf der Beitrittserklärung vorgesehenen Angaben machen, und 
sich durch Reisepass oder Personalausweis legitimieren. Diese Daten 
müssen von der Treuhandkommanditistin bzw. der Komplementärin 
dokumentiert und aufbewahrt werden.
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13. Verbraucherinforma-
tionen / Fernabsatz
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG
Besondere Informationen gemäß § 312c BGB i. V. m. § 1 der Verord-
nung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem-
Recht (BGB Informationspflichten-Verordnung – BGB-InfoV)

[13.01] Allgemeine Informationen  

	 zu der Anbieterin und 

	 anderen gegenüber den 

	 Anlegern auftretenden 

	 Personen

[Tätigkeit]
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Förderrechten 
sowie jeglichen anderen Rechten im Zusammenhang mit der Erdgas- 
und Erdölförderung in den USA, insbesondere in Texas, Oklahoma 
und Louisiana sowie in anderen Bundesstaaten der USA. Gegenstand 
des Unternehmens ist ferner der (anteilige) Erwerb von Rechten zur 
Förderung von Bodenschätzen resultierend aus Grundstückspacht-
verträgen (Leases) mit vorhandenen bzw. zu errichtenden Förderan-
lagen, sowie die Begründung und die Verwaltung und Veräußerung 
der zuvor genannten Rechte und die Veräußerung der Erdgas- und 
Erdölvorkommen. Zum Unternehmensgegenstand gehört auch das 
Bohren nach, Fördern, Verarbeiten und der Vertrieb von Erdöl und 
Erdgas. 

      KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG

     Firma: KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG

     Funktion: Fondsgesellschaft

     Anschrift: Valentinskamp 24, 20354 Hamburg

     Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HR A 109283

     Datum der ersten Eintragung: 14. November 2008

     Gesetzlicher Vertreter: Frank Schneider, Hamburg

     Persönlich haftende Gesellschafterin: KSH Fund  
	 Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

      Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft

    Firma: Nortrust Vermögenstreuhand GmbH  
     Steuerberatungsgesellschaft

    Funktion: Treuhandkommanditistin

    Anschrift: Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg

    Kontakt: T [040] 376 691 92, F [040] 376 691 88, E info@nortrust.de

     Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 95275 

     Gesetzliche Vertreter: Ivo Goessler, Hamburg 
       Ralph Lühning, Hamburg

      KSH Capital Partners AG

    Firma: KSH Capital Partners AG

    Funktion: Initiatorin des Beteiligungsangebotes

    Anschrift: Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck

     Kontakt: T [040] 311 125 08, F [040] 311 122 00, E service@ksh-ag.com

     Handelsregister: Amtsgericht Lübeck, HRB 4918

     Datum der ersten Eintragung: 25. Januar 2000

     Gesetzlicher Vertreter: Frank Schneider, Hamburg 
      Christoph Heyke, Hamburg

[Tätigkeit]
Die für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich 
zulässigen Tätigkeiten, insbesondere die Aufstellung oder Prüfung 
von Jahresabschlüssen, Anfertigungen von Steuererklärungen, die 
Beratung und Wahrung fremder Interessen in wirtschaftlichen und 
steuerlichen Angelegenheiten sowie die Übernahme und Durch-
führung von Treuhandgeschäften (Anlage und Verwaltung fremden 
Vermögens im eigenen Namen).

[Tätigkeit]
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen sowie der Erwerb und die Verwaltung sonstiger Vermögens-
gegenstände aller Art mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten 
nach dem Kreditwesengesetz. Die Gesellschaft beschäftigt sich wei-
terhin mit der betriebswirtschaftlichen Beratung Dritter. Zum Unter-
nehmensgegenstand gehört zusätzlich die Initiierung geschlossener 
Fonds sowie der Vertrieb von Kommanditbeteiligungen an geschlos-
senen Fonds; ausgenommen hiervon sind Fondsgesellschaften, die 
ihrerseits in Finanzinstrumente investieren oder andere Tätigkeiten 
ausüben, die nach dem Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sein 
können.

Aufsichtsbehörden

Jeweils keine.
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Name und Anschrift des für die Anbieterin 

handelnden Vermittlers / Dienstleisters

KSH Capital Partners AG
Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck
(Weitere Informationen siehe oben unter Initiatorin des Beteiligungs-
angebotes)

[13.02] Informationen zu den 

	 Vertragsverhältnissen

Der Prospekt zum Beteiligungsangebot „KSH Energy Fund II GmbH & 
Co. KG“ vom 29. November 2008 (nachfolgend „Prospekt“) sowie die 
Beitrittserklärung enthalten detaillierte Beschreibungen der Vertrags-
verhältnisse. Hinsichtlich näherer Einzelheiten wird nachfolgend auf 
diese Dokumente verwiesen.

Wesentliche Leistungsmerkmale

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist 
oder auf der Grundlage des Treuhandvertrages mittelbar als Treuge-
ber über die Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft an der Fondsgesellschaft.

Der Anlagebetrag wird größtenteils zum Erwerb von Förderrechten 
sowie jeglichen anderen Rechten im Zusammenhang mit der Erdgas- 
und Erdölförderung in den USA, und dem Erwerb von Rechten zur 
Förderung von Bodenschätzen resultierend aus Grundstückspacht-
verträgen (Leases) mit vorhandenen bzw. zu errichtenden Förderan-
lagen, sowie die Begründung und die Verwaltung und Veräußerung 
der zuvor genannten Rechte und die Veräußerung der Erdgas- und 
Erdölvorkommen   verwendet. Über die Ausschüttungen der Fondsge-
sellschaft partizipieren die Anleger indirekt an der Wertentwicklung 
der Investitionen. Die weiteren Einzelheiten sind dem Prospekt zu 
entnehmen.

Preise

Der Anleger hat seine Einlage (nachfolgend „Zeichnungsbetrag“) und 
ein Agio von 3,0% auf den gesamten Zeichnungsbetrag gemäß der 
Beitrittserklärung zu leisten.

Weitere vom Anleger zu zahlende  

Steuern und Kosten, zusätzliche Telekom-

munikationskosten

Liefer- und Versandkosten werden nicht in Rechnung gestellt. Als 
weitere Kosten können Gebühren und Auslagen wie auf Seite 74 
dargestellt entstehen, insbesondere für die notarielle Beglaubigung 
der Handelsregistervollmacht sowie die Kosten und Gebühren, die 
durch die Übertragung oder den Übergang einer Beteiligung infolge 
eines Todesfalls entstehenden, anfallen. Eigene Kosten für Telefon, 
Internet, Porti, Überweisungs- und Wechselkursgebühren usw. hat 

der Anleger selbst zu tragen. Zu den steuerlichen Auswirkungen der 
Beteiligung für den Anleger wird auf die Ausführungen im Prospekt, 
insbesondere den Abschnitt „ [09] Steuerliche Grundlagen“ (Seite [84]
ff. des Prospektes), verwiesen.

Zahlung und Erfüllung der Verträge,  

weitere Zahlungsbedingungen

Der gesamte Zeichnungsbetrag sowie das Agio von 3,0% des Zeich- 
nungsbetrages ist 14 Tage nach Annahme des Beitrittsangebotes 
und Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfristen als Bareinlage auf das 
Mittelverwendungskonto der Gesellschaft zu zahlen. Bei nicht fristge-
rechter Einzahlung ist die Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steu-
erberatungsgesellschaft nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages 
und des Treuhandvertrages berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen zu 
verlangen oder den betreffenden Anleger aus der Fondsgesellschaft 
auszuschließen. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Beitrittser-
klärung sowie dem Gesellschaftsvertrag (Seite [97] ff. des Prospektes) 
und dem Treuhandvertrag (Seite [105] ff. des Prospektes).

Leistungsvorbehalte

Nach Annahme des Angebotes durch die Nortrust Vermögenstreu-
hand GmbH Steuerberatungsgesellschaft keine.

[13.03] Informationen über die  

	 Besonderheiten der Fernab- 

	 satzverträge

Information zum Zustandekommen der 

Verträge im Fernabsatz

Durch Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten Beitritts-
erklärung gibt der Anleger gegenüber der Fondsgesellschaft oder an 
die Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
ein Angebot auf Beitritt als Direktkommanditist oder Abschluss des 
Treuhandvertrages ab. Das Treuhandverhältnis entsteht mit Annahme 
durch die Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsge-
sellschaft.

Widerrufsrecht

Dem Anleger steht ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu 
(siehe Widerrufsbelehrung in der Beitrittserklärung).

Mindestlaufzeit der Verträge, vertragliche 

Kündigungsregelungen

Jeder Kommanditist kann die Gesellschaft mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals zum 31. Dezem-
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ber 2016 kündigen. Die Komplementärin ist ermächtigt, die erste 
Kündigungsmöglichkeit, dreimal bis zu einem Jahr, also bis spätes-
tens zum 31. Dezember 2019, zu verschieben. Unberührt bleibt das 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. Die Rechtsfolgen einer 
Beendigung des Vertragsverhältnisses bestimmen sich nach § 20 des 
Gesellschaftsvertrages. Eine Übertragung der Beteiligung des Anle-
gers richtet sich nach Maßgabe von § 18 des Gesellschaftsvertrages. 

Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Treu- 
handvertrag kann vom Anleger und von der Nortrust Vermögen-
streuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft entsprechend den 
Regelungen des Gesellschaftsvertrages gekündigt werden. Er endet 
in jedem Fall mit dem Abschluss der Liquidation der KSH Energy Fund 
II GmbH & Co. KG. Das Treuhandverhältnis mit einem Treugeber endet 
ferner, wenn dieser mit der von der Nortrust Vermögenstreuhand 
GmbH Steuerberatungsgesellschaft gehaltenen Beteiligung aus der 
Gesellschaft ausscheidet. Das Treuhandverhältnis mit einem Kom-
manditisten endet, wenn dieser aus der Gesellschaft ausscheidet. 
Die Möglichkeit, das Vertragsverhältnis bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes vorzeitig zu kündigen, bleibt hiervon für beide Parteien unbe-
rührt. Die Rechtsfolgen einer Beendigung des Vertragsverhältnisses 
bestimmen sich nach § 14 des Treuhandvertrages. Die Übertragung 
der Treugeberstellung ist nach Maßgabe von § 13 des Treuhandver-
trages möglich.

Rechtsordnung und Gerichtsstand

Für vorvertragliche Schuldverhältnisse, für den Beitritt sowie die 
Rechtsbeziehung des Anlegers unter dem Gesellschaftsvertrag 
sowie dem Treuhandvertrag mit der Treuhänderin findet deutsches 
Recht Anwendung. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne von § 13 
BGB ist, gelten für den Gerichtsstand die gesetzlichen Regelungen. 
Ansonsten ist als Gerichtsstand für den Gesellschaftsvertrag und den 
Treuhandvertrag Hamburg vereinbart.

Vertragssprache

Die Vertragssprache ist Deutsch.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 

gestellten Informationen

Bis zur Mitteilung von Änderungen. Preisanpassungen sind nicht 
vorgesehen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2009.

[13.04] Weiterer Rechtsbehelf und  

	 Einlagensicherung

Außergerichtliche Streitschlichtung

Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten aus der Anwen-
dung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fern-
absatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht die Möglichkeit, 
die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle 
anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank 
erhältlich. Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt a. M.

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis zur Initiatorin des Betei-
ligungsangebotes, zur Fondsgesellschaft und / oder zur Treuhand-
kommanditistin sowie alle mit der Verwaltung Ihrer Beteiligung 
im Zusammenhang stehenden Sachverhalte betreffen, steht Ihnen 
zudem ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren, eingerichtet bei 
der Ombudsstelle Geschlossene Fonds, zur Verfügung. Ein Merkblatt 
sowie die Verfahrensordnung sind bei der Ombudsstelle erhältlich. 
Die Adresse lautet:

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V.
Postfach 64 02 22
10048 Berlin

Jeweilige Beschwerden sind schriftlich unter kurzer Schilderung des 
Sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum Verständnis der 
Beschwerde notwendigen Unterlagen bei der zuständigen Schlich-
tungsstelle einzureichen. Der Anleger hat zu versichern, dass er in der 
Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine 
Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen 
außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat.

Hinweis zum Bestehen einer Einlagen- 

sicherung

Keine.
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Acre
Amerikanische Maßeinheit für eine Fläche. 1 Acre entspricht 4.047 
Quadratmetern.

Agio
Agio bedeutet Aufgeld, das bei der Ausgabe über den Nennwert hin-
aus vom Anleger gezahlt wird. 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
Vereinigung von Erdgas- und Erdölgeologen in den USA

Ad valorem Tax
Grundsteuer

Assignment Agreement
Schriftliche Übertragungs- bzw. Abtretungsvereinbarung - ähnlich 
einem Kaufvertrag

Ausschüttung
Der auf den Kapitaleinsatz bezogene jährlich festgelegte Liquiditäts-
zufluß beim Anleger. Die Höhe der Ausschüttungen orientiert sich an 
der Liquidität der Fondsgesellschaft.

BBL (Barrel of Oil)
Maßeinheit für Erdöl; 1 BBL Erdöl entspricht 159 Lit.ern.

BGR
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mit Sitz in 
Hannover; das BGR berät das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie in rohstoffwirtschaftlichen Fragen; Herausgeberin der 
Studie „Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstof-
fen 2006“; Stand 31.12.2006. 

Blind-Pool
Zum Datum der Prospektaufstellung stehen die zu erwerbenden 
Investitionsobjekte noch nicht fest.

BP
BP gehört zu den größten Öl- und Gasunternehmen der Welt; 
Geschäftsbereiche: Exploration und Produktion, Raffinerie und Ver-
trieb.

BTU (British Thermal Unit)
Maßeinheit für Energieverbrauch. Eine British Thermal Unit entspricht 
der Energie, die benötigt wird, ein britisches Pfund Wasser (ca. 454 
Gramm) von 63 Grad Fahrenheit (17,22 °C) auf 64 Grad Fahrenheit 
(17,78 °C) zu erwärmen.

3D-Seismic
Technik zur Abbildung geologischer Formationen im Erdbereich

DBA
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – korrekte Bezeichnung:
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung - ist ein völker-
rechtlicher Vertrag zwischen zwei Staaten, in dem geregelt wird, in 
welchem Umfang den Vertragsstaaten das Besteuerungsrecht für 
die in ihrem Hoheitsgebiet erzielten Einkünfte zusteht. Ein DBA soll 
vermeiden, dass natürliche und juristische Personen, die in beiden 
Staaten Einkünfte erzielen, in beiden Staaten – also doppelt – besteu-
ert werden.

Drilling
Bohrung eines Erdgas- Erdölfeldes.

Dry-Hole
Ein dry-hole ist ein Bohrloch, das keine nennenswerte Reserve enthält 
und welches aufgrund dieser Tatsache nicht in der Lage ist, wirtschaft-
liche Mengen an Erdgas oder Erdöl zu fördern.

EIA
Energy Information Agency mit Sitz in Washington D.C., USA. Offizielle 
Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika, die monatlich für den 
amerikanischen Markt Statistiken und Vorhersagen über die Entwick-
lungen des Energiemarktes herausgibt.

E-Log
Auswertung der Bodenbeschaffenheit, die mit einer sonarähnlichen 
Methode im Bohrloch die Payzones bestimmt.

Equipment Upgrades
Verbesserung / Aufrüstung der Ausrüstung

Fracing
Abkürzung für „Hydrolic Fracture“ – bei der Bohrung nach Erdgas und 
Erdöl verwendete Technik, um die rohstoffenthaltenden Gesteins-
schichten mit Hilfe von Wasser- bzw. Hydrodruck aufzubrechen 
(Fracture=Bruch).

Fuß
Längenmaßeinheit: 1 Fuß = 0,305 m

Geschlossener Fonds
Publikumsgesellschaften, die eine fest definierte Summe an Fonds-
kapital zur Finanzierung größerer Investitionsprojekte an mehrere 
Anleger emittieren. Ist das erforderliche Kapital eingeworben wird der 
Fonds geschlossen. Die Zahl der Anleger ist somit begrenzt.

Hydrocarbonate
Kohlenwasserstoffe; Oberbegriff für fossile Brennträger.

Incorporation = Inc.
US-Gesellschaft, vergleichbar mit einer deutschen Aktiengesellschaft.

IDW S4
Grundsätze ordnungsmässiger Beurteilung von Verkaufsprospekten 
über öffentlich angebotene Vermögensanlagen. 

IEA
International Energy Agency mit Sitz in Paris, Frankreich, die 1973 
gegründet wurde. Unabhängige Energiebehörde, die globale Energie-
problematiken aufzeigt und in regelmäßigen Abständen den World 
Energy Outlook (Weltenergiereport) herausgibt. www.iea.org

IRR (Internal Rate of Return)
Bei der finanzmathematischen Berechnungsmethode des internen-
Zinsfußes (IRR-Methode) wird derjenige Abzinsungssatz (interner 
Zinsfuß) ermittelt, bei dem die Summe aller Barwerte der zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten anfallenden Ein- und Auszahlungen gleich 
groß ist und damit zu einem Kapitalwert von null führt. Wirtschaft-
lich gesehen ermöglicht die so ermittelte IRR-Kennziffer Aussagen 
über die Verzinsung des sich über die Zeit rechnerisch verändernden, 
gebundenen Kapitals. Der anfänglich als Einlage erbrachte Betrag 
reduziert sich rechnerisch durch Auszahlungen und erhöht sich durch 
mögliche weitere Einzahlungen.
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Die IRR-Kennziffer eignet sich nur sehr eingeschränkt zum Vergleich 
der Vorteilhaftigkeit unterschiedlicher Kapitalanlagen. Insbesondere 
eignet sie sich nicht zum Vergleich mit festverzinslichen Anlagen mit 
konstantem Kapitalbindungsverlauf. Ein Vorteilhaftigkeitsvergleich 
auf der Basis von IRR-Kennziffern ist nur unter Einbeziehung des 
jeweils gebundenen Kapitals, der Reihe der prognostizierten Zahlun-
gen sowie der Laufzeiten sinnvoll.

IRS Internal Revenue Service
US-Amerikanisches Finanzamt

Kommanditgesellschaft
Personengesellschaft, welche zwei Arten von Gesellschaftern hat. 
Die Komplementäre haften uneingeschränkt mit ihrem gesamten 
Vermögen, während die Haftung der Kommanditisten auf die im 
Handelsregister eingetragene Kapitaleinlage begrenzt ist.

Komplementär
Vollhaftender Gesellschafter der Kommanditgesellschaft

Landman
„Landman“ ist die Bezeichnung für einen Berufsstand, der eine Schlüs-
selfunktion in der Ölbranche einnimmt. Ein Landman ist u.a. verant-
wortlich für die Einholung einer Bohrerlaubnis auf einem Grundstück, 
die Feststellung von Eigentumsverhältnissen, die Beschaffung 
sonstiger notwendiger Unterlagen, Beglaubigungen und Genehmi-
gungen, das Führen von Vertragsverhandlungen zwischen Käufer und 
Verkäufer der Mineral Rights, Bewerten von Ansprüchen, Abschließen 
von Pachtverträgen, Research, etc. 

Landowner
Eigentümer des Grundstücks und / oder der Schürf- und Förderrechte, 
der zudem die Verfügungsmöglichkeit hat.

Lease
Grundstückspachtvertrag mit Förderrechten an den produzierten 
Rohstoffen Erdgas und Erdöl

Limited Liability Company (LLC)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Liquids
Edelgase, die neben der Förderung von Erdöl und Erdgas ebenfalls 
mitgefördert werden.

LNG 
Liquified Natural Gas = verflüssigtes Erdgas

Local Income Tax
Einkommensbesteuerung auf Ebene der Kreise (Counties) oder Städte 
(Cities)

Mcf
1 Mcf entspricht 1000 Kubikfuß; marktübliche Maßeinheit für die 
Menge des geförderten Erdgases.

Mineral Interest Owner
Eigentümer des Rechtes am Land mit den entsprechenden Minera-
lien, ohne Beteiligung an den bei der Brunnenbohrung entstehenden 
Kosten.

MMBTU 
Maßeinheit, um die Energie, welche bei der Verbrennung von Brenn-
trägern erzeugt wird, zu messen.

Mittelverwendungskontrolle
Sicherstellung der zweckgerechten Verwendung der vom Anleger 
erbrachten Einlage durch einen Wirtschaftsprüfer während der Inves-
titionsphase des Fonds.

Natural Gas
Erdgas

Natural Gas Henry Hub Spot Price
Offizieller Erdgaspreis für den nordamerikanischen Raum der an der 
NYMEX festgestellt wird.

Net Profits Interest
Der Eigentümer des Net Profits Interest ist ausschließlich am Gewinn, 
nicht aber an den Kosten der Quelle beteiligt. Der Inhaber des Net 
Profits Interest hat kein Mitsprache- oder Wahlrecht beim Betreiben 
der Quelle.

Non-operated working interest Owner
(Mit-)Eigentümer von Förder- und Vermarktungsrechten an einer 
Quelle, der entsprechend seinem Eigentumsanteil sowohl am Gewinn 
als auch an den Kosten beteiligt ist, aber keinen direkten Einfluss auf 
das operative Geschäft und den Geschäftsbetrieb nimmt.

NYMEX
New York Mercantile Exchange, Rohstoffbörse in New York, USA

Operating Agreement
Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Non-Operated Working Inte-
rest Owner und Operator

Operator
Eingesetztes Unternehmen, das die technische Betreuung einer 
Förderanlage sicherstellt. Kann (Mit-)Eigentümer von Förder- und Ver-
marktungsrechten an einer Quelle sein und der entsprechend seinem 
Eigentumsanteil sowohl am Gewinn als auch an den Kosten beteiligt 
und für das operative Geschäft und den Geschäftsbetrieb, also z.B. 
die Erschließung, Bewirtschaftung und Vermarktung einer Öl- und 
Gasquelle, verantwortlich ist.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung. Die OECD hat ihren Sitz in Paris und gilt als Spitzenorganisation 
der westlichen Industrieländer. www.oecd.org

Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Vereinigung der bedeutendsten erdölexportierenden Nationen des 
Mittleren- und Nahen Ostens; Saudi Arabien, Iran und Kuwait zählen 
zu den Gründungsmitgliedern. www.opec.org

Pay-Zone
„Lohn-Zone“ - sprichwörtlich für „Erdgas führende Schicht“, in der sich 
die Rohstoffe und somit die Werte befinden.
Performance fee
Leistungsprämie

Pipeline
Rohrleitungssystem zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen.



[120] [121]

[14.] Glossar 
	

Der Anschluss an das Pipeline-System erfolgt nach vollständiger 
Erschließung des Erdgas- oder Erdölfeldes.

Pumpjack
Sogenannter „Pferdekopf“. Dient der Förderung von Erdgas- und Erdöl. 
Durch die fließende Bewegung werden die Rohstoffe aus dem Boden 
gesaugt.

Railroad Commission of Texas (RRC)
Oberste Staatliche Regulierungsbehörde für Erdöl- und Erdgasproduk-
tionen in Texas, USA. www.rrc.com

Regular Federal Income Tax
Einkommensbesteuerung auf Bundesebene

Rig
Bohrturm inklusive Bohrgestänge

Royalty
Vergütung aus Erlösen einer Erdgas- und / oder Erdölproduktion, die 
unabhängig von den entstehenden Kosten an Dritte, beispielsweise. 
den Landeignern der Grundstücke, gewährt wird.

Seperator
Trennt die geförderten Rohstoffe in Gas und Öl

Severance Tax
US-Abgabesteuer, die auf Erlöse aus der Ausbeutung von Bodenschät-
zen erhoben wird.

State Income Tax
Einkommensbesteuerung auf Bundesstaatenebene

Touchdown
Bohrtiefe / Zieltiefe

VerkProspG
Verkaufsprospektgesetz

VermVerkProspV
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung

Well
Erdöl- bzw. Erdgasquelle

Working Interest
Prozentuales Eigentum an einer Erdöl- und / oder Erdgasquelle. Der 
Inhaber hat das Recht Erdöl und Erdgas auf einer bestimmten Fläche 
des Eigentums zu erforschen, zu bohren und zu produzieren. 

Working Interest Owner
(Mit-)Eigentümer von Förder- und Vermarktungsrechten an einer 
Quelle, der entsprechend seinem Eigentumsanteil sowohl am Gewinn 
als auch an den Kosten, die bei der Öl- und Gasförderung entstehen, 
beteiligt ist.
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15. Anlagen

Beitretende(r)

Beitrittserklärung (1/3)
für eine Kommanditbeteiligung an der 
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG 
(nachstehend auch kurz „Fondsgesellschaft“ genannt) 

[     ]   Herr [     ]   Frau

Güterstand

Name

Straße, Hausnummer

Geburtsdatum / Geburtsort

Steuernummer

Vorname

PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

Wohnsitzfinanzamt

Persönliche Identifikationsnummer der Finanzverwaltung

Telefon (privat, geschäftlich)

US-amerikanische Steuernummer (ITIN)

E-Mail

In Worten: US$ (Mindestzeichnungssumme US$ 15.000 bzw. durch 1.000 teilbare höhere Beträge)

(2) Ich beteilige mich mit einer Einlage von:

Die Gesamtzeichnungssumme (Einlage zuzüglich 3,0% Agio) ist zur Zahlung fällig 14 Tage nach Annahme des Beitrittsangebotes und Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfristen 
(Eingang Empfängerkonto). Nach Mitteilung der Annahme meines Beitrittsangebotes werde ich die Gesamtzeichnungssumme auf das Konto 6167464 bei der Deutschen 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG, BLZ 200 700 24 einzahlen.

(3) Die Überweisung meiner Auszahlungen wünsche ich auf das folgende Konto: 

         Auszahlungskonto

BLZ BIC / SWIFTIBAN Kontowährung: Euro / US$

Filial- / KontonummerName und Ort der Bank

[     ]     mich unmittelbar als Kommanditist / in an der Fondsgesellschaft zu beteiligen (§5 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft) und den im Verkaufsprospekt abgedruckten  

                 Treuhandvertrag (Beteiligungsverwaltung) abzuschließen.

[     ]     mich mittelbar als Treugeber / in über die Treuhandkommanditistin Notrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft (nachstehend „Treuhandkommanditistin“) an der  

 Fondsgesellschaft zu beteiligen (§ 1 des Treuhandvertrages) und den im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrag abzuschließen.

Sofern keine eindeutige Angabe dazu erfolgt, ob eine unmittelbare oder eine mittelbare Beteiligung gewünscht ist, erfolgt der Beitritt als Treugeber / in.

(1) Hiermit biete ich an,

K S H  E N E R G Y  F U N D  I I

EN ERGY FU N D I I

Ort, Datum Unterschrift der / des Beitretenden

    

US$ zuzüglich 3,0% Agio

Verteiler: (Original) Fondsgesellschaft, (blau) Treuhandkommanditistin, (gelb) Vertrieb, (grün) Beitretende(r)

Beitrittserklärung (2/3)
für eine Kommanditbeteiligung an der 
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG 
(nachstehend auch kurz „Fondsgesellschaft“ genannt) 

Name Vorname

Aufgrund abwicklungstechnischer Umstände (unter anderem aufgrund der Vielzahl 
der sich beteiligenden Kommanditisten bzw. Treugeber sowie aufgrund der Berück-
sichtigung eventueller Widerrufe von Beitrittserklärungen innerhalb der Widerrufs-
frist) bin ich an mein Beitrittsangebot für die Dauer von drei Monaten (Annahmefrist) 
ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung gebunden, es sei denn, ich widerrufe meine 
Beitrittserklärung nach Maßgabe der mir erteilten Widerrufsbelehrung fristgerecht.

Meine unmittelbare Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird wirksam im Zeitpunkt 
der Annahme der Beitrittserklärung durch die Fondsgesellschaft zum Ende des 
Monats, in dem der Beitritt erfolgt, wobei diese durch die Treuhandkommanditistin 
vertreten wird. Meine mittelbare Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird wirksam 
im Zeitpunkt der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin 
zum Ende des Monats, in dem der Beitritt erfolgt. Auf den Zugang der Annahme-
erklärung verzichte ich ausdrücklich. Gleichwohl werde ich über die Annahme 
mit gesondertem Schreiben zeitnah informiert. Der Verkaufsprospekt (Stand 16. 
Dezember 2008), der den Gesellschaftsvertrag sowie den Treuhandvertrag der 
Fondsgesellschaft und die Fernabsatz-Verbraucherinformation enthält, ist mir 
bekannt und ich erkenne den Verkaufsprospekt mit den vorgenannten Verträgen 
und Informationen hiermit insgesamt als für mich verbindlich an. Mir ist bekannt, 
dass es sich um eine unternehmerische Beteiligung mit Risiken handelt und dass 

mit der Eingehung der Beteiligung keine steuerlichen Vorteile angestrebt werden. 
Mein Beitritt erfolgt ausschließlich aufgrund der Darstellungen im Verkaufspros-
pekt und der vorgenannten Verträge. Abweichende oder darüber hinausgehende 
Erklärungen oder Zusicherungen sind mir gegenüber nicht abgegeben worden. Der 
Vertriebsbeauftragte ist nicht berechtigt, Erklärungen oder Zusicherungen zu geben, 
die im Verkaufsprospekt nicht enthalten sind oder im Widerspruch dazu stehen. 

Zurzeit bin ich in weder in einem gemäß in dem Gesellschaftsvertrag genannten 
Ländern (USA und Kanada) ansässig, noch Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts-
genehmigung („Green Card“) bzw. über einen ähnlichen Status Verfügender. Mir ist 
bekannt, dass ich verpflichtet bin, jede Änderung nach meinem Beitritt (Anschrift 
und/oder Ansässigkeit und/oder unbeschränkte Steuerpflicht) unverzüglich der Treu-
handkommanditistin mitzuteilen.

(4) Ich erkläre hiermit zu meiner unmittelbaren bzw. mittelbaren 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft:

       [     ]     Ich handle für eigene Rechnung

Ort, Datum Unterschrift der / des Beitretenden

Die auf der Beitrittserklärung zu meiner Person gemachten Angaben werden entsprechend den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BSDG) unter Einsatz von EDV-
Anlagen durch die Fondsgesellschaft, die Initiatorin und die Treuhandkommanditistin erhoben, verarbeitet und / oder genutzt (Hinweis auf § 8 des Treuhandvertrages).

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 

Ort, Datum Vertriebspartner / Berater

[Nachträge zum Verkaufsprospekt]
Treten nach Datum der Prospektaufstellung für die / den Beitretende / n wesentliche 
Änderungen ein, so werden diese während der Dauer des öffentlichen Angebotes in 
einem Nachtrag zum Verkaufsprospekt veröffentlicht. Entsprechende Nachträge sind 
Bestandteil des Beteiligungsangebotes. Die / der Beitretende kann sich über gegebe-
nenfalls veröffentlichte Nachträge zum Verkaufsprospekt bei der KSH Capital Partners 
AG (Initiatorin) informieren.

[Widerrufsrecht]
Sie können Ihre Beitrittserklärung innerhalb einer Frist von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax) widerrufen. Die Frist beginnt nach dem Erhalt 
dieser Belehrung in Textform. Bei Vertragsabschluss im Wege des Fernabsatzes kann die Frist unter den nachfolgend dargestellten Voraussetzungen später beginnen. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft:  Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg; F [040] 376 691 88; E info@notrust.de

[Beginn der Widerrufsfrist bei Fernabsatzverträgen (§ 312 b Abs. 1 BGB)]
Fernabsatzverträge sind Verträge, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, Internet) abgeschlossen werden. 
Die Frist beginnt bei Fernabsatzverträgen spätestens zu den folgenden Zeitpunkten:

        am Tag nach Erhalt dieser Widerrufsbelehrung,

        dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Verkaufsprospekt mit den dort enthaltenen Verbraucherinformationen für den Fernabsatz erhalten 
 haben (Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV),

        dem Zeitpunkt, der Annahme Ihrer Beitrittserklärung (Tag des Vertragsschlusses).

WIDERRUFSBELEHRUNG

K S H  E N E R G Y  F U N D  I I

EN ERGY FU N D I I

    

[Stempel]

Verteiler: (Original) Fondsgesellschaft, (blau) Treuhandkommanditistin, (gelb) Vertrieb, (grün) Beitretende(r)

Beitrittserklärung (3/3)
für eine Kommanditbeteiligung an der 
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG 
(nachstehend auch kurz „Fondsgesellschaft“ genannt) 

Name Vorname

[Widerrufsfolgen]
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz zu leisten. Dies 
kann bei Fernabsatzverträgen (§ 312 b Abs. 1 BGB) dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, 
für uns mit deren Empfang. Machen Sie jedoch von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Ihre Beitrittserklärung fristgerecht erst nach deren Annahme, 
so scheiden Sie mit Empfang der Widerrufserklärung bei vorgenanntem Widerrufsadressaten aus der Fondsgesellschaft aus und erhalten etwaige bereits geleistete Zahlungen 
zinsfrei erstattet.

[Besondere Hinweise]
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei Fernabsatzverträgen (§ 312 b Abs. 1 BGB) vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ort, Datum Unterschrift der / des Beitretenden

[Legitimationshinweis]

Die persönlichen Daten und die Unterschriften der / des Beitretenden stimmen mit deren / dessen Lichtbildausweis überein. Der Personalausweis bzw. Reisepass mit  

der Nr.      lag im Original vor und ist in Kopie (bei einem Personalausweis Vorder- und Rückseite) beigefügt.

[Empfangsbestätigung]
Hiermit bestätige ich, dass ich folgende Dokumente in Bezug auf meine Zeichnung einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft erhalten habe:

        den Verkaufsprospekt der KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG einschließlich des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages sowie der Verbraucherinformationen 
 für den Fernabsatz und der ausführlichen Risikohinweise betreffend die Vermögensanlage,

        eine Abschrift dieser (von mir ausgefüllten und unterzeichneten) 3-seitigen Beitrittserklärung,

        inklusive der Abschrift meiner unterzeichneten Widerrufsbelehrung.

Ort, Datum Unterschrift der / des  Beitretenden

Ort, Datum Stempel und Unterschrift Vertriebspartner / Kundenberater bzw. Dritter

(5) Hiermit erklären wir die Annahme der vorstehenden Beitrittserklärung 

und den Abschluß des Treuhandvertrages:

Hamburg,  den Nortrust Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft

(6) Hiermit erklären wir die Annahme der vorstehenden Beitrittserklärung:

Hamburg,  den KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG

K S H  E N E R G Y  F U N D  I I

EN ERGY FU N D I I

    

    

Verteiler: (Original) Fondsgesellschaft, (blau) Treuhandkommanditistin, (gelb) Vertrieb, (grün) Beitretende(r)

Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung und Legitimationsnachweis

Angaben zum / zur Unterzeichner / in

Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtgebers (in notariell beglaubigter Form)

Registervollmacht
Treuhandkommanditistin 
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG, 
(HRA 109283 / die Gesellschaft)

Bitte zurücksenden an folgende Adresse: 
KSH Energy Fund II GmbH & Co. KG, 
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg

K S H  E N E R G Y  F U N D  I I

EN ERGY FU N D I I

    

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

GeburtsdatumName Vorname

Wichtig: Gemäß §4 des Gesellschaftsvertrages ist es erforderlich, dass 

zur Ermittlung der im Handelsregister einzutragenden Haftsumme 

eines jeden Kommandisten die Einlage mit einem festen Wechselkurs 

US$ 1,00 = EUR 0,75 umgerechnet wird. Gemäß §5 Abs. 4 des Gesell-

schaftsvertrages stellen 10,0% der übernommenen Einlage die im 

Handelsregister einzutragene Haftsumme dar.

Hiermit bevollmächtige ich die Treuhandkommanditistin Notrust 

Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft Hamburg 

meine vorgenannte Beteiligung an der Gesellschaft zur Eintragung 

in das Handelsregister gemäß den Bestimmungen des Gesellschafts-

vertrages anzumelden. Die Treuhandkommanditistin ist auch bevoll-

mächtigt, in meinem Namen und Auftrag sämtliche Anmeldungen 

vorzunehmen, ausgenommen Erhöhungen meiner Einlage, für die 

meine Mitwirkung als Kommanditist / in bei allen das Handelsregister 

betreffenden Angelegenheiten der Gesellschaft erforderlich ist. 

Dazu gehören insbesondere Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 

Aufnahme und Ausscheiden weiterer Gesellschafter, einschließlich 

persönlich haftender Gesellschafter und meiner selbst, Änderungen 

der Firma sowie die Liquidation der Gesellschaft.

Die Vollmacht erstreckt sich auf die Einlegung von Rechtsmitteln 

gegen gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit Handels-

registereintragungen. Sie erlischt nicht durch meinen Tod. Die in dieser 

Urkunde Bevollmächtigte kann auch gleichzeitig in Vollmacht für die 

übrigen Gesellschafter handeln. Sie ist ferner von den Beschränkungen 

des §181 BGB befreit und darf Untervollmachten, gegebenenfalls unter 

Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB, erteilen.

Ich der / die Unterzeichner / in
bin an der Gesellschaft mit einer Kommanditeinlage beteiligt (ohne Agio von 3,0%) in Höhe von 

Betrag in US$

Betrag  US$ in Worten

Betrag in EUR

Betrag  EUR in Worten

Handelsregistervollmacht

Überweisungsformular Z1 (Außenwirtschaftsverkehr)

10010010

012345678

1

US$ 30.000,00 D

Max Mustermann

Sonnenallee 1

20095 Hamburg

DEUTDEDBHAM

Deutsche Bank AG

Paul-Nevermann-Platz 5

22765 Hamburg

DE31200700246167464

KSH Energy Fund II GmbH &

Valentinskamp 24

20354 Hamburg

KSH Energy Fund

wegen Investitionen

0 4 1

KSH Energy Fund II & Co KG

Musterbank

KSH Energy Fund II

1212121

3434343




